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1 AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 132 „Isarvorstadt mit Anbindung Innenstadt“ 
aufzustellen. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 132 „Isarvorstadt mit Anbindung Innen-
stadt“ in der Fassung vom 10.03.2017 wurde im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbetei-
ligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB ausgelegt sowie die Behörden- und Trägerbeteiligung gem.  
§ 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Im weiteren Verfahren wurde der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans mit Beschluss des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt vom 
24.01.2018 in den Planteil Nord und Planteil Süd geteilt. In einem ersten Schritt soll der Be-
bauungsplan Nr. 132 „Isarvorstadt mit Anbindung Innenstadt Nord“ (nachfolgend als „B-Plan“ 
oder „B-Plan 132, Planteil Nord“ abgekürzt) aufgestellt und realisiert werden.  

Das Untersuchungsgebiet ist bereits bebaut. Mit dem B-Plan soll geordnetes Baurecht ge-
schaffen werden und der Neubau des Vermessungsamts sowie die Neugestaltung der Fuß- 
und Radwegunterführung zwischen dem Stadtteil Lerchenfeld und der Innenstadt erfolgen.  

Die Stadt Freising beabsichtigt das Plangebiet als Urbanes Gebiet (MU) nach § 6a BauNVO 
[24] festzusetzen. Das Urbane Gebiet soll die Innenentwicklung von Städten fördern und eine 
Nachverdichtung sowie Nutzungsmischung von Wohnen, Gewerbe und sozialen, kulturellen 
und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören, ermöglichen. Zu-
lässig sind die Nutzungen gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 1 bis 5 BauNVO. Ausgeschlossen sind Nut-
zungen nach § 6a Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO (Vergnügungsstätten und Tankstellen).  

Die Fläche des B-Plans steht im Einflussbereich von Straßen- und Schienenverkehr, einer 
Park and Ride Anlage (P+R Anlage) mit Busparkplatz, der Schießanlage der Königlich privile-
gierten (Kgl. Priv.) Feuerschützen-Gesellschaft sowie des städtischen Bauhofs der Stadt Frei-
sing.  

Die C.HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH hat im Mai 2020 im Auftrag der Stadt Freising für 
das südöstlich der Bahnstrecke gelegene Plangebiet eine schalltechnische Untersuchung er-
stellt (SU CHC 1142-2020 V03; 04.05.2020) und im Februar 2021 in einer Ergänzung, die 
Umstrukturierung der Fußgängerunterführung nordwestlich der Bahnstrecke schalltechnisch 
untersucht (SU CHC 1142-2021 ST03-1, 01.02.2021). 

Auf Grund von Änderungen in der Planung und neuer Verkehrszahlen waren die beiden SU´s 
zu überarbeiten. Folgende ein- und ausgehende Immissionen werden beurteilt: 

• Einwirkende Immissionsbelastung durch den Straßen- und Schienenverkehr sowie der 
P+R Anlage inkl. Busparkplatz 

• Einwirkende und ausgehende Immissionsbelastung durch das Vermessungsamt 

• Einwirkende und ausgehende Immissionsbelastung der Glaserei. Für den festgesetzten 
eingeschossigen Anbau des Gebäudes 1.1 östlich der Erdinger Straße ist eine  
Glasereinutzung genehmigt. 
Die Nutzung wird derzeit nicht ausgeübt. Aufgrund der Genehmigung ist eine 
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Wiederaufnahme der Nutzung möglich und daher in die schalltechnische Beurteilung mit-
einzubeziehen. 

• Einwirkende Immissionsbelastung aus der Schießanlage (Gewerbelärm) sowie des Bau-
hofs der Stadt Freising  

• Auswirkungen der Neuplanung (B-Plan) auf die Nachbarschaft  
(Veränderte Verkehrsführung / Verkehrszunahme, Wegfall von Garagengebäude)  

• Veränderte Ausführung/Verlauf der Fußgängerunterführung (Treppe, Tunnel) im Bereich 
der Kreuzung Ottostraße / Heiliggeistgasse 

Die Emission durch den Straßenverkehr wird nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen berechnet. Der aktuelle Entwurf ist die RLS-19 (Ausgabe 2019) [27]. Gemäß 
DIN 18005:02-07 [2] Kapitel 7.1 sind die Beurteilungspegel nach der RLS-90 (Ausgabe 1990 
[5]) zu berechnen. Da der Aufstellungsbeschluss vor dem 01.03.2021 erfolgte, wird im vorlie-
genden Fall die RLS-90 angewendet. 

Hinweis zu weiteren Emittenten im Umfeld des B-Plans:  
Der nordöstlich gelegene Wertstoffhof kann auf Grund des Abstands von mehr als 150 m ver-
nachlässigt werden. Die Schallemissionen aus der südöstlich gelegenen Kunsteisbahn wur-
den im Rahmen einer anderweitigen schalltechnischen Untersuchung aus dem Jahr 2012 un-
tersucht (Pr.Nr. CHC 525-2012/V01, April 2012). Diese Untersuchung kam zu dem Ergebnis, 
dass am Rand des geplanten MU bereits die Immissionsrichtwerte der 18.BImSchV [30] für 
ein Allgemeines Wohngebiet (WA) eingehalten werden können. Auf eine weitere Betrachtung 
der o.g. Emittenten kann in diesem Rahmen verzichtet werden. 

2 GRUNDLAGEN 

Das vorliegende Gutachten beruht auf den unten genannten Besprechungen, Begehungen 
und Unterlagen. Auf Kopien der Unterlagen im Anhang wurde verzichtet. 

• Vorbesprechungen mit Vertretern der Stadt Freising 

• Besprechungstermin mit Vertretern der Stadt Freising und der Immissionsschutzbehörde 
des Landratsamt Freising, 18.06.2019 

• Katasterauszug mit geändertem Umgriff des Bebauungsplans Nr. 132 „Isarvorstadt mit 
Anbindung Innenstadt Nord, Verfasser: Stadtplanungsamt Freising, Stand 08.04.2023 

• Entwurf Bebauungsplan Nr. 132 „Isarvorstadt mit Anbindung Innenstadt Nord“,  
Stadt Freising, Stand 28.04.2023 

• Verkehrsuntersuchung zum B-Plan 132, Projektnr. 2022-0620 
Verfasser: SCHLOTHAUER & WAUER Ingenieurgesellschaft für Straßenverkehr mbH, 
Stand 02.06.2023 

• Zugzahlen der DB AG, Stand (KW 07/2023) inkl. Deutschlandtakt 
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• Unterlagen des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung  

o Digitales Katasterblatt 

o Digitales Geländemodel  

• Höhenangaben der Brücke/Damm Isarstraße, Stadt Freising, Stand 2016 

• Angaben zu den Trainingszeiten auf der Schießanlage Schießstättstr. 2, Freising,  
Verfasser: Kgl. Priv. Feuerschützengesellschaft Freising, Stand 17.07.2019 

• Ortstermin Bauhof Freising 30.08.2019 mit Erfassung des Betriebsaufkommens und der 
Betriebsbeschreibung sowie Telefonische Rücksprache zum Betriebsablauf mit dem Leiter 
des Bauhofs Freising am 15.04.2020 / Mai 2023 Rückfrage zum Betriebsablauf durch den 
Auftraggeber 

• Schalltechnische Untersuchung „Neubau und Überdachung der  
Kunsteisbahn an der Luitpoldanlage in Freising“, Verfasser: C.Hentschel Consult  
Pr.Nr. 525-2012/V01, April 2012 

• Schalltechnische Untersuchung B-Plan Nr. 132 „Isarvorstadt mit Anbindung zur Innen-
stadt“, Verfasser: C.Hentschel Consult, Pr.Nr. 1142-2016/V01, Juli 2016 

• Vorabzug Schalltechnische Untersuchung B-Plan Nr. 132 „Isarvorstadt mit Anbindung zur 
Innenstadt“, Planteil Nord, Verfasser: C.Hentschel Consult, Pr.Nr. 1142-2016/V02,  
September 2019 

 

3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

3.1 Bauleitplanung 

Gemäß § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch [27] sind in der Bauleitplanung unter anderem die Belange 
des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Schallschutz wird dabei für die Praxis durch die 
DIN 18005:2002-07 [2] "Schallschutz im Städtebau" konkretisiert. Im Beiblatt (Bbl) 1 zur Norm 
aus dem Jahr 1981 sind, abhängig der schutzbedürftigen Nutzungen (z.B. Bauflächen, Bau-
gebiete, sonstige Flächen) Orientierungswerte (ORW) den Beurteilungspegeln zuzuordnen. 
Diese sollen von Verkehrslärm und Gewerbelärm getrennt eingehalten werden. 

Am 13.05.2017 wurde im Baugesetzbuch [26] sowie der Baunutzungsverordnung [24] das Ur-
bane Gebiet (MU) eingeführt. Im Bbl. 1 zu DIN 18005 Teil 1:1987-05 ist das Urbane Gebiet 
(MU) noch nicht enthalten. Im Entwurf DIN 18005 Beiblatt 1:2022-02 [23] wurde das Urbane 
Gebiet aufgenommen und wird adäquat einem Mischgebiet nach Bbl.1 zur der DIN 18005 [2] 
eingestuft. In der schalltechnischen Untersuchung wird der Orientierungswert des Entwurfs 
zur DIN 18005:2022-02 [23]  (ORWE_DIN18005) für das Urbane Gebiet (MU) entsprechend der 
festgesetzten Art der Nutzung angewendet. 

  



                                                                                         

 
 

1142-23 VB 05d.docx     Seite 4 
 

Die Orientierungswerte (ORWE_DIN18005) [23] sind in Tabelle 1 zusammengestellt. 

Tabelle 1 Orientierungswerte (ORWE_DIN18005) nach E-DIN 18005 Bbl.1:2022-02 [23] 

Gebietsnutzung 

Verkehrslärm /  
Lr / dB(A) 

Industrie, Gewerbe- und 
Freizeitlärm sowie Geräu-
sche von vergleichbaren  

öffentlichen Anlagen  
Lr / dB(A) 

Tags Nacht Tags Nacht 
(06-22 Uhr) (22-06 Uhr) (06-22 Uhr) (22-06 Uhr) 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

Dorfgebiete (MD)  
Dörfliche Wohngebiete (MDW),  
Mischgebiete (MI) 
Urbane Gebiete (MU)  

60 50 60 45 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 55 40 

 
Die DIN 18005 [2] weist darauf hin, dass bei Beurteilungspegel über 45 dB(A) selbst bei nur 
teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich ist.  

Die VDI 2719:1987 „Schallschutz von Fenstern und deren Zusatzeinrichtung“ [9] enthält den 
Hinweis, dass ab einem Außenschallpegel von > 50 dB(A) Schlaf- und Kinderzimmer mit einer 
schalldämmenden, evtl. fensterunabhängigen Lüftungseinrichtung ausgestattet werden sollen, 
da auch mit gekipptem Fenster kein ausreichender Schutz des Nachtschlafs mehr besteht.  

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-
wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im 
Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen 
werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere 
geeignete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.  

Schallschutzmaßnahmen können in Form von aktiven Maßnahmen (Wand, Wall etc.) und/oder 
passiven Maßnahmen (Grundrissorientierung, Schallschutzfenster etc.) getroffen werden. Ge-
eignete Grundrissgestaltung bedeutet, dass ruhebedürftige Aufenthaltsräume zur lärmabge-
wandten Seite zeigen.  

Gewerbelärm: Mit Ausnahme des MU tagsüber entspricht der im Bauleitplanverfahren anzu-
strebende ORWDIN18005 dem im Genehmigungsverfahren geltenden Immissionsrichtwert 
IRWTA Lärm. Tagsüber liegt der ORWDIN18005 bei 60 dB(A) und der IRWTA Lärm bei 63 dB(A). Die 
Überschreitung desORWDIN18005 kann bis zur Einhaltung des IRWTA Lärm abgewogen werden. 
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Verkehrslärm: Bei einem Neubau oder einer wesentlichen Änderung von Verkehrswegen wird 
die Überschreitung des Immissionsgrenzwerts der 16. BlmSchV [3] als Indikator für die Not-
wendigkeit von Schallschutzmaßnahmen herangezogen. Dieser lautet: 

Tabelle 2 Immissionsgrenzwert (IGW) nach 16.BImSchV [3]  

Gebietsnutzung 
IGW16.BImSchV 

Tags Nachts 
(6.00-22.00 Uhr) (22.00-6.00 Uhr) 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 
und Urbane Gebiete (MK/MD/MI/MU) 64 dB(A) 54 dB(A) 

Reine und Allgemeine Wohngebiete 
(WR/WA) 59 dB(A) 49 dB(A) 

 
Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern für Bau und Verkehr 
führt in einem Rundschreiben vom 25.07.2014 in den Kapiteln II.1.1.b) und II.4.2 aus, dass die 
in der DIN 18005 [2] niedergelegten Orientierungswerte für den Fall, dass eine schutzbedürf-
tige Nutzung an einen bestehenden Verkehrsweg herangeplant wird, abwägungsfähig sind:  

• „(…) Im Bauleitplanverfahren ist die Gemeinde allerdings nicht von vorneherein gehindert, 
im Wege der Abwägung Nutzungen festzulegen, die die Richtwerte der DIN 18005 über- 
oder unterschreiten.  Dies folgt […] daraus, dass die technischen Regelwerke gerade kei-
nen Rechtssatzcharakter haben, sondern nach der Rechtsprechung (vgl. BVerwG, Urt. V. 
22.03.2007 – 4 CN 2.06 juris -) lediglich … als Orientierungshilfen im Rahmen gerechter 
Abwägung herangezogen werden können.  
 

• Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, desto gewichtiger 
müssen allerdings die für die Planung sprechenden städtebaulichen Gründe und Belange 
sein, und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Möglichkeiten aus-
zuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern. […] 
 

• [Es] ist zunächst insbesondere in Erwägung zu ziehen, ob Verkehrslärmeinwirkungen durch 
Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes vermieden werden können […] 
 

• Bei der Planung und Abwägung sind des Weiteren auch die vernünftigerweise in Erwägung 
zu ziehenden Möglichkeiten des passiven Schallschutzes auszuschöpfen […]. […]  
 

• Mit dem Gebot gerechter Abwägung kann es auch (noch) vereinbar sein, Wohngebäude an 
der dem Lärm zugewandten Seite des Baugebiets Außenpegeln auszusetzen, die deutlich 
über den Orientierungswerten des DIN 18005 liegen, wenn durch eine entsprechende An-
ordnung der Räume und die Verwendung schallschützender Außenteile jedenfalls im In-
nern der Gebäude angemessener Lärmschutz (siehe oben) gewährleistet ist und außerdem 
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darauf geachtet worden ist, dass auf der straßenabgewandten Seite des Grundstücks ge-
eignete geschützte Außenwohnbereiche geschaffen werden. […]“  

Ob im Rahmen der städtebaulichen Abwägung eine Überschreitung der Orientierungswerte 
gemäß DIN 18005 [2] für Verkehrsgeräusche toleriert werden kann, ist für den jeweiligen Ein-
zelfall von den zuständigen Genehmigungsbehörden zu entscheiden. 

Im Regelfall werden für die oben genannte Abwägung der Verkehrsgeräusche die Immissions-
grenzwerte der 16. BlmSchV [3] herangezogen, welche streng genommen ausschließlich für 
den Neubau und die wesentliche Änderung von Verkehrswegen gelten (siehe Tabelle 2). 

Lärmbelastungen finden ihre Grenze dort, wo die Schwelle zur Gesundheits- oder Eigentums-
gefährdung überschritten wird (etwa BVerwG, Urt. v. 23.02.2005 – 4 A 5.04; VGH München, 
Urt. v. 15.03.2017 – 2 N 15.619). Wo diese verfassungsrechtlich begründete Zumutbarkeits-
schwelle liegt, kann jedoch nicht von der Erreichung schematisch bestimmter Immissions-
grenzwerte abhängig gemacht werden (z. B. BVerwG, Beschl. v. 30.11.2006 – 4 BN 14.06; 
BVerwG. Urt. v. 17.11.1999 – 11 A 4.98; VGH München, Urt. v. 04.08.2017 – 9 N 15.378; OVG 
Münster Urt. v. 13.03.2008 – 7 D 34/07). Es wird jedoch allgemein davon ausgegangen, dass 
Lärmbelastungen im Bereich von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts insoweit den Grenzbe-
reich des Übergangs von noch zumutbarer Lärmbelastung und Gesundheits- und Eigentums-
gefährdung markieren. 

Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern für Bau und Verkehr 
führt hierzu beispielsweise unter Punkt II. 4.3 in dem o. g. Rundschreiben folgendes aus: 

• „[…] Sofern die Immissionen jedoch ein Ausmaß erreichen, das eine Gesundheits- oder 
Eigentumsverletzung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) befürchten lässt, was 
jedenfalls bei Werten unter 70 dB (A) tags und 60 dB (A) nachts nicht anzunehmen ist, ist 
die Grenze der gemeindlichen Abwägung erreicht. […]“  

Im Schreiben des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) 
vom 23.02.2016 (73a-U8721.12-2016/2-2) zum Bauen im Innenbereich heißt es: 

• „ [ ] Können diese auch durch aktiven und passiven Lärmschutz nicht vermieden werden 
und scheiden Planungsalternativen aus, muss die Gemeinde von der Planung letztlich Ab-
stand nehmen (BVerwG, Beschl. v. 30.11.2006 – 4BN 14.06 juris – BRS 70 Nr. 26 m.w.N). 
Mittelungspegel von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts nähern sich nach der obergericht-
lichen Rechtsprechung den oben genannten Grundrechtsschwellen. 

3.2 Anlagen und Betriebe 

Für die Untersuchung von Gewerbeanlagen wird in DIN 18005 [2], [23] auf die Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm [4]) vom 26. August 1998 verwiesen. Hierbei 
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handelt es sich um die allgemeine Verwaltungsvorschrift für Messungen und Beurteilungen 
von Geräuschimmissionen, die durch Gewerbe- und Industriebetriebe erzeugt werden. 

In der TA Lärm [4] werden Immissionsrichtwerte (IRW) festgesetzt, welche mit Ausnahme des 
MU tags den Orientierungswerten in Tabelle 1 für Gewerbe entsprechen. Für ein MU lautet 
der IRW = 63 dB(A) und der ORW = 60 dB(A). Der IRW gilt 0,5 m vor dem geöffneten Fenster 
eines schutzbedürftigen Aufenthaltsraums, siehe Tabelle 3.  

Tabelle 3 Immissionsrichtwert (IRW) nach TA Lärm [4] 

 IRWTALärm 

Gebietsnutzung Tags Nachts 
(6.00-22.00 Uhr) (22.00-6.00 Uhr) 

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A) 

Urbanes Gebiet (MU)* 63 dB(A) 45 dB(A) 

Dorf- und Misch- und Kerngebiete 
(MD/MI/MK) 60 dB(A) 45 dB(A) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 40 dB(A) 

* entsprechend der Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5).  

Folgende Punkte müssen bei der Berechnung des Beurteilungspegels bzw. bei der Beurtei-
lung der Geräuschimmission gemäß TA Lärm [4] beachtet werden: 

• Bezugszeitraum während der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurtei-
lungspegel 

• einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert außen am Tag um 
nicht mehr als 30 dB(A), bei Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten 

• für folgende Teilzeiten ist in Allgemeinen und Reinen Wohngebieten (WA + WR) sowie in 
Kurgebieten ein Zuschlag von 6 dB(A) wegen erhöhter Störwirkung für Geräuscheinwir-
kungen bei der Berechnung des Beurteilungspegels zu berücksichtigen: 

 an Werktagen:   06.00 bis 07.00 Uhr 
     20.00 bis 22.00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen: 06.00 bis 09.00 Uhr 
     13.00 bis 15.00 Uhr 
     20.00 bis 22.00 Uhr 

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage zu- 
zurechnen.  

Bei seltenen Ereignissen, nicht mehr als zehn Tage oder Nächte eines Kalenderjahres und an 
nicht mehr als zwei aufeinander folgenden Wochenenden, gilt nach TA Lärm [4] ein 
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Immissionsrichtwert, unabhängig von der Gebietsnutzung, von 70 dB(A) tagsüber und 55 
dB(A) nachts. 

3.3 Parkplätze 

Bei der Beurteilung von Geräuschen von Parkplätzen und Parkdecks ist danach zu differen-
zieren, wie der Parkplatz genutzt wird und ob es sich um eine öffentliche Verkehrsfläche oder 
private Parkplätze handelt.  

3.3.1 öffentliche Verkehrsfläche / private Anlage  

Bei der Beurteilung von Geräuschen von Parkplätzen und Parkdecks ist danach zu differen-
zieren, ob es sich um öffentliche Verkehrswege oder private Parkplätze handelt. Öffentlich im 
Sinne dieser Regelung sollen nur solche Parkplätze und Parkdecks nicht sein, die zwar öffent-
lich zufahrbar sind, aber etwa einem Einzelhandels- oder Gewerbebetrieb als Parkfläche zu-
geordnet werden. Auf dieser Grundlage unterscheidet das Bayerische Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen (Ministerialschreiben vom 12.11.1991) zwischen „tat-
sächlich öffentlichen“ Verkehrsflächen und „rechtlich öffentlichen“ Verkehrsflächen.  

Vorliegend handelt es sich bei den südlichen Parkplätzen (740 Pkw Stellplätze) der P+R An-
lage um eine tatsächlich öffentliche Verkehrsfläche die öffentlich gewidmet ist. Bei dem nörd-
licheren P+R Parkplatz „Schotter“ (160 Pkw Stellplätze + 5 Busstellplätze) handelt es sich um 
eine Parkfläche die nicht gewidmet ist, aber nach Rücksprache mit der Stadt Freising seit lan-
gem vorwiegend öffentlich genutzt wird. Vor diesem Hintergrund ist der Parkplatz „Schotter“ 
als rechtlich öffentliche Verkehrsfläche zu bewerten. Grundlage der immissionsschutzfachli-
chen Beurteilung ist daher für die gesamte P+R Anlage die 16. BImSchV [3]. Die Ausbrei-
tungsrechnung erfolgt in diesem Fall nach der 16.BImSchV [3] ohne Betrachtung eines Spit-
zenpegelkriteriums. 

3.3.2 Parkplatz von Wohnanlagen 

In der Parkplatzlärmstudie [11] heißt es zu den Stellplätzen an Wohnanlagen: 
 

„Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Stellplatzimmissionen auch in Wohnberei-
chen gewissermaßen zu den üblichen Alltagserscheinungen gehören und dass Gara-
gen und Stellplätze, deren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Be-
darf entspricht, auch in einem von Wohnbebauung geprägten Bereich keine erhebli-
chen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervorrufen. Vgl. hierzu u.a. den Be-
schluss des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 20.07.1995, Az. 3 S 
3538/94. Trotzdem sollte auch bei Parkplätzen in Wohnanlagen das unter 10.1 und 
10.2.1 (Kapitel aus der Parkplatzlärmstudie) beschriebene Berechnungsverfahren zur 
schallschutztechnischen Optimierung herangezogen werden.  
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Im o. g. Beschluss wird die Auffassung vertreten, dass Maximalpegel (Spitzenpegel) 
nicht zu berücksichtigen sind. Aus fachlicher Sicht ist zu betonen, dass die prognosti-
zierte Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für einzelne kurzzeitige 
Geräuschspitzen (Maximalpegelkriterium) durch derartige Schallereignisse auf Pla-
nungsmängel im Bereich des Immissionsschutzes hinweist. Daher sollte eine verbes-
serungsbedürftige Planung z.B. durch eine Verlegung der Zufahrt oder der störendsten 
Stellplätze oder eine Einhausung der Tiefgaragenrampe auf den Stand der Technik 
(vgl. § 3 Abs.6 BImSchG) gebracht werden.“ 

3.4 Fahrbahnverlegung/Verkehrszunahme 

Die Beurteilung erfolgt nach bzw. in Anlehnung an § 41 Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-
SchG [1]), wonach beim Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen sowie 
von Eisenbahnen und Straßenbahnen sicherzustellen ist, dass durch diese keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden, die nach dem Stand 
der Technik vermeidbar sind. 

Für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Verkehrswegen ist die 16. Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (16. BImSchV [3]) einschlä-
gig. Sie legt unter § 1 den Anwendungsbereich fest und definiert, wann eine Änderung we-
sentlich ist. In § 2 sind die für die verschiedenen Gebietsarten zulässigen Immissionsgrenz-
werte fixiert, wohingegen unter §§ 3, 4 das Verfahren zur Berechnung der Beurteilungspegel 
für Straßen bzw. Schienen beschrieben ist. 

Eine deutliche Fahrbahnverlegung  durch bauliche Maßnahmen wird als erheblicher baulicher 
Eingriff eingestuft und wird hier angewendet. Nach § 1 Abs. 2 Nr.2 der 16.BImSchV ist eine 
Änderung dann wesentlich, wenn: 

• sich der Beurteilungspegel durch das Vorhaben um mehr als 3 dB(A) erhöht 
oder 

• durch das Vorhaben der bereits vorliegende Beurteilungspegel auf mindestens 
70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht ansteigt 
oder  

• durch das Vorhaben der bereits vorliegende Beurteilungspegel von mindestens 
70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht erhöht wird. 

Gemäß Entscheid des BVerwG vom 17.03.2005 „Berücksichtigung der Verkehrszunahme  
auf vorhandener Straße durch Straßenbauvorhaben im Rahmen der Abwägung; Auswirkung 
der Lärmzunahme auf ausgewiesene Baugebiete“ soll der als Folge eines Straßenbauvorha-
bens zunehmende Verkehr auf einer anderen, vorhandenen Straße, berücksichtigt werden, 
wenn dieser mehr als unerheblich ist und ein eindeutiger Ursachenzusammenhang zwischen 
dem Straßenbauvorhaben und der zu erwartenden Verkehrszunahme auf der anderen Straße 
besteht.  
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Für die Frage, ob ein abwägungsrelevanter Sachverhalt besteht, wird im o.g. Entscheid auf 
die 16.BImSchV [3] verwiesen. „Werden die in § 2 Abs. 1 Nr. 3 der 16. BImSchV für Dorf- und 
Mischgebiete festgelegten Werte eingehalten, sind in angrenzenden Wohngebieten regelmä-
ßig gesunde Wohnverhältnisse (vgl. § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BauGB a.F. und § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauGB n.F.) gewahrt und vermittelt das Abwägungsgebot keinen Rechtsanspruch auf die An-
ordnung von Lärmschutzmaßnahmen.“ 

Nach Rechtsprechung des VGH München (Urteil vom 16.05.2017, Az.: 15 N 15.1485) ist 
grundsätzlich jede vorhabenbedingte Erhöhung des Immissionspegels abwägungsbeachtlich. 
Die Bagatellgrenze der Pegelerhöhung wird dabei mit etwa 1 dB(A) angenommen, da Pegel-
änderungen in dieser Größenordnung unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle liegen. Führt die 
Pegelerhöhung hingegen dazu, dass die Immissionspegel die Schwelle der Gesundheitsge-
fährdung (Tag 70 dB(A) / Nacht 60 dB(A)) erstmals erreicht oder oberhalb dieser Werte wei-
tergehend erhöht werden, sind auch Pegel von weniger als 1 dB abwägungsbeachtlich und 
können regelmäßig nur hingenommen werden, wenn sie durch geeignete Maßnahmen kom-
pensiert werden.  

Entsprechend werden die folgenden Kriterien in Anlehnung an die 16.BImSchV [3] geprüft: 

1. ob der Immissionsgrenzwert für ein Dorf- und Mischgebiet von IGW16.BImSchV 64 dB(A) 
tags und 54 dB(A) nachts überschritten wird  
und 

2. ob sich der Beurteilungspegel um mehr als 1 dB(A) erhöht 
oder   

3. durch das Vorhaben der bereits vorliegende Beurteilungspegel auf mindestens  
70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht ansteigt 
oder  

4. durch das Vorhaben der bereits vorliegende Beurteilungspegel von mindestens 
70 dB(A) oder 60 dB(A) in der Nacht weiter erhöht wird. 
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3.5 Anforderung an die Schalldämmung der Außenbaute ile 

Die Anforderungen an das Gesamtbauschalldämm-Maß R´w,ges der Außenbauteile von schutz-
bedürftigen Räumen ergeben sich gemäß DIN 4109:2018-01 „Schallschutz im Hochbau“, 
Teil 1 [7] nach folgender Gleichung: 

• R´w,ges = La - KRaumart                                                                                                  (1) 

R´w,ges Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen 
mindestens einzuhalten sind: 
• R´w,ges  = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 
• R´w,ges  = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume                   

                         von Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume etc. 
 

La maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 [8], 4.5.51) 

 
KRaumart Raumart 

• 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 
• 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume von  

          Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume etc. 
• 35 dB für Büroräume und ähnliches 

 

Zu 1) Gemäß Kapitel 4.4.5.2 bis 4.4.5.7 der DIN 4109-2:2018-01 [8] ist bei berechneten Wer-
ten aus dem Straßen-, Schienen- und Wasserverkehr eine Korrektur von +3 dB(A) ge-
genüber dem maßgeblichen Außenlärmpegel zu berücksichtigen. Für den Schienenver-
kehrslärm darf nach DIN 4109-2:2018-01[8] Kapitel 4.4.5.3 pauschal eine Minderung von 
5 dB(A) angewendet werden.  

Bei Immissionen aus Gewerbe- und Industrieanlagen wird im Regelfall der gemäß Ge-
bietskategorie zulässige Immissionsrichtwert für den Tagzeitraum mit einem Zuschlag 
von + 3 dB(A) als maßgeblicher Außenlärm eingesetzt. Sofern mit Überschreitungen zu 
rechnen ist, sollen die tatsächlichen Geräuschimmissionen als Beurteilungspegel heran-
gezogen werden.  

Bei der Überlagerung von mehreren Geräuschbelastungen ist der energetische Sum-
menpegel aus den einzelnen „maßgeblichen Außenlärmpegeln“ zu berechnen, wobei 
der Zuschlag von +3 dB(A) nur einmal zu erfolgen hat, d.h. auf den Summenpegel.  

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 
10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außengeräuschpegel zum Schutz des Nacht-
schlafs aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag 
von 10 dB(A). Der Nachtzeitraum mit dem entsprechenden Zuschlag gilt für Räume, die 
überwiegend zum Schlafen genutzt werden.  

Nach Kapitel 4.4.5.3 der DIN 4109-2:2018-01 [8] ist aufgrund der Frequenzzusammensetzung 
von Schienenverkehrsgeräuschen der Beurteilungspegel für Schienenverkehrslärm pauschal 
um 5 dB zu mindern.  Da sich die Frequenzspektren von Schienen- und Straßenverkehr kaum 
unterscheiden, wird der zulässige Abschlag fachlich derzeit kontrovers diskutiert und ggf. mit 
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der nächsten Ausgabe wieder abgeschafft oder reduziert. Im Rahmen der Lärmvorsorge wird 
im Bebauungsplan Nr. 132 „Isarvorstadt mit Anbindung Innenstadt Nord“ aus diesem Grund 
auf die Minderung von 5 dB verzichtet. Die Berechnung liegt somit auf der sicheren Seite, 
wodurch eine dem Bauvorhaben gerecht werdende Aufenthaltsqualität hinsichtlich des Lärm-
schutzes gewährleistet werden soll. 

Das resultierende Schalldämm-Maß R´w,res setzt sich zusammen aus dem Schalldämm-Maß 
der Massivwand, der Fenster, Rollladenkästen, Dachfläche etc.. Das Schalldämm-Maß der 
Einzelbauteile (Fenster, Massivwand) kann gemäß DIN 4109, in Abhängigkeit von der Raum-
größe und vom Fensterflächenanteil, abgeleitet werden.  
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4 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN UND VORHABEN 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 132 „Isarvorstadt mit Anbindung Innenstadt 
Nord“ liegt zwischen dem Fluss Isar und dem südlichen Rand der Altstadt der Stadt Freising 
und umfasst eine Fläche von ca. 1,5 ha.  

Das Planungsgebiet grenzt im Osten an die Schießanlage der Kgl. Priv. Feuerschützengesell-
schaft sowie die Agentur für Arbeit und im weiteren Verlauf an die Isarstraße. Südlich wird das 
Untersuchungsgebiet von einem Grünstreifen mit Bachlauf begrenzt, daran angrenzend ver-
läuft die Luitpoldstraße. In südwestlicher Richtung befindet sich eine weitläufige P+R-Anlage 
mit Busparkplätzen. Westlich grenzt der Bauhof der Stadt Freising sowie bestehende Wohn- 
und Mischbebauung an (≙ Planteil Süd des Bebauungsplans Nr. 132 „Isarvorstadt mit Anbin-
dung Innenstadt“). Durch den Geltungsbereich verläuft im Nordwesten die Bahnlinie Freising 
– Landshut sowie die Ottostraße (Staatsstraße St 2350), daran angrenzend befindet sich 
ebenfalls Wohn- und Mischbebauung. 

Das Gelände im Geltungsbereich des B-Plans ist nahezu eben (Geländehöhe etwa 443 m – 
444 m üNN). Das umliegende Gelände ist bewegt und steigt Richtung Osten und Norden an. 
Die angrenzende Bahnlinie verläuft auf einem Damm (Dammoberkante + ca. 1 – 2 m) und die 
Isarstraße auf einer Brücke (Höhe Straßenoberkante + ca. + 6 m). Für das Untersuchungsge-
biet wurde ein digitales Geländemodell des Vermessungsamts Bayern herangezogen. Zusätz-
lich wurden für die Brücke der Isarstraße Höhenangaben der Stadt Freising vorgelegt.  

Das Planungsgebiet ist im rechtsgültigen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Freising als 
Mischgebiet (MI), Grünfläche und Parkplatz (P) gekennzeichnet, siehe Abbildung 1. 

Abbildung 1 Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

 

B-Plan 132, Plant eil Nord  
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Mit dem B-Plan soll geordnetes Baurecht geschaffen und die Fuß- und Radwegunterführung 
zwischen dem Stadtteil Lerchenfeld und der Innenstadt neugestaltet werden sowie der Neubau 
des Vermessungsamts erfolgen.  

Abbildung 2 zeigt den Entwurf des B-Plans vom 28.04.2023 mit den geplanten Baugrenzen 
(blaue Linie) bzw. Baulinien (rote Linie). Der B-Plan sieht vier Bauräume vor, welche mit 1.1, 
1.2, 2.1a und 2.1b bezeichnet sind. Für die Bauräume ist neben der Geschossigkeit die maxi-
mal zulässige Wandhöhe, mit 4,0 m bis 12,5 m festgesetzt. Mit Ausnahme des Gebäudes 2.1b 
ist kein zusätzlicher Dachausbau in den schalltechnischen Berechnungen zu berücksichtigen. 
Ein möglicher Dachausbau ist bereits über die festgesetzte zulässige Zahl der Vollgeschosse 
berücksichtigt.  

Abbildung 2 B-Plan Entwurf, Stand 28.04.2023 

 

2.1a 
WH 12,5 m 
IV 

1.1 
WH 8 m 
III 

1.1 
WH 4 m 
I 

1.2 
WH 4 m 
I 

1.2 
WH 7 m 
III 

2.1b 
WH 4 m 
I 
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5 MAßGEBLICHE IMMISSIONSORTE 

5.1 Immissionsorte innerhalb des B-Plans 

Da keine zeitliche Festsetzung der Bebauungsreihenfolge bzw. ein Bauzwang im B-Plan fest-
gelegt werden soll, erfolgt die Berechnung und Beurteilung der Immissionsbelastung aus dem 
Verkehr sowie dem Gewerbe in Form von Isophonenkarten. Aus den flächigen Karten ist er-
sichtlich, in welchen Bereichen der maßgebliche Orientierungs- bzw. Richtwert eingehalten 
werden kann. Die Darstellung erfolgt nach Höhenlage, im vorliegenden Fall informativ für 
5,3 m über Gelände (≙ in etwa 1. Obergeschoss). Die zukünftigen Bauräume sind dabei nach-
richtlich hinterlegt und werden entsprechend der Kennzeichnung in Abbildung 3 bezeichnet.  

Darüber hinaus wird die Immissionsbelastung für den Tages- und Nachtzeitraum an den Fas-
saden der vorgesehenen Gebäude gemäß der Entwurfsplanung vom 28.04.2023 in Form einer 
Gebäudelärmkarte für das ungünstigste (lauteste) Geschoss dargestellt. Aus den dargestell-
ten Immissionspegel an den Fassaden ist ersichtlich, wie sich die Gebäudeabschirmung bzw. 
mögliche Gebäudereflexionen auswirken. Die Gebäude wurden in der Berechnung entspre-
chend der im B-Plan Entwurf (Stand 28.04.2023) festgesetzten Wandhöhen berücksichtigt, 
dies entspricht dem Höchstmaß der Zahl der Vollgeschosse.  

5.2 Immissionsorte außerhalb des B-Plans 

Für die Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des B-Plans auf die Nachbarschaft 
(Auswirkungen der veränderten Ausführung/Verlauf der Fußgängerunterführung (Treppe, 
Tunnel) im Bereich der Kreuzung Ottostraße / Heiliggeistgasse, Vermessungsamt, Verkehrs-
zunahmen im Rahmen des Vorhabens) wurden acht Immissionsorte (IO A – IO J) an der be-
stehenden Bebauung im Umfeld des Geltungsbereichs des B-Plans gewählt.  

Südöstlich der Bahn 

Die Immissionsorte IO A und IO B sind im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche, der Im-
missionsort IO C (Agentur für Arbeit) als Sondergebiet, der Immissionsort IO J (Schützenge-
bäude) als Öffentliche Grünfläche und der Immissionsort IO D als Mischgebiet dargestellt. Für 
die Beurteilung wird der Richtwert für ein WA (IO A und IO B) und ansonsten für ein MI heran-
gezogen.  

Nordwestlich der Bahn 

Für die Beurteilung der neu geplanten Fußgängerunterführung mit Verlegung der Heiliggeist-
gasse werden die nachfolgenden Grundstücke herangezogen. Fl.Nr. 883 (IO E), Fl.Nr. 852 (IO 
F), Fl.Nr. 861 (IO G) und Fl.Nr. 880/ 838/4 (IO H), Für den Bereich existiert kein Bebauungs-
plan, die Immissionsorte sind laut Auftraggeber als Mischgebiet (MI) einzustufen.  
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Abbildung 3 Immissionsorte  

innerhalb B-Plan 132, Planteil Nord  (IO 1 – IO 4) und  

außerhalb B-Plan 132, Planteil Nord (IO A – IO J)  

 

      

B-Plan 132,  
Planteil Nord  
IO 1 
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6 SCHALLEMISSIONEN 

Die auf das Planungsgebiet einwirkenden Schallemissionen setzen sich zusammen aus den 
öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen- und Schienenverkehr, P+R-Anlage inkl. Busparkplatz), 
der nordöstlich angrenzenden Schießanlage des Schützenvereins, dem westlich liegenden 
Bauhof der Stadt Freising sowie aus dem geplanten Vermessungsamt und der genehmigten 
Glasereinutzung (der eigene Betrieb ist am IO jeweils nicht relevant) innerhalb des B-Plans.  

Das Untersuchungsgebiet mit Kennzeichnung der Schallemissionen ist nachfolgender Abbil-
dung 4 sowie der Anlage 1 zu entnehmen.  

Abbildung 4 Untersuchungsgebiet inkl. Kennzeichnungen B-Plan 

 

6.1 Öffentliche Verkehrsflächen 

Maßgebliche Schallimmissionen aus den öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind die Otto-
straße im Westen, die Isarstraße im Nordosten und die Luitpoldstraße im Südosten (jeweils 
inkl. Ampelanlagen an den Kreuzungen mit 24 h). Die Erschließungsstraßen im B-Plan Gebiet 

B-Plan 132,  
Planteil Nord  
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(Parkstraße und Erdinger Straße) sind demgegenüber schalltechnisch untergeordnet, werden 
für eine sichere Abschätzung dennoch bei der Berechnung mitberücksichtigt.  

Die Lage der Straßen, Schienenwege und der P+R Anlage ist Abbildung 4 sowie dem Lage-
plan in Anlage 1 zu entnehmen.  

6.1.1 Schienenverkehr 

Die Berechnung der Emissionen aus der Bahnstrecke erfolgt nach der Richtlinie zur Berech-
nung der Schallimmissionen von Schienenwegen, (Schall 03:2012) [6]. Für den untersuchten 
Streckenabschnitt werden zunächst längenbezogene Schallleistungspegel L´

W des Schienen-
verkehrs auf den einzelnen Gleisen für die Beurteilungszeiträume Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) 
und Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr) berechnet.  

Ausgangsgrößen für die Berechnung sind die Zugzahlen, die Zugzusammensetzung (Fahr-
zeugart und Anzahl der Fahrzeugeinheiten), die Geschwindigkeit sowie die Fahrbahnart. Der 
Schallleistungspegel errechnet sich gemäß Schall 03-2014 [25] nach folgender Gleichung: 

• LW’,f,h,m,Fz,l = aA,h,m,Fz + Δaf,h,m,Fz + 10•lg (nQ/nQ,0) dB + bf,h,m•lg (vFz/v0) dB +  
    + Σ (c1f,h,m,c•c2f,h,m,c) + Σ Kk           (2) 

Dabei bedeuten: 

aA,h,m,Fz  A - bewerteter Bezugspegel 
Δaf,h,m,Fz Pegeldifferenz im Oktavband 
nQ Anzahl Schallquellen je Fahrzeugeinheit 
nQ,0 Bezugsanzahl zu nQ 
bf,h,m Geschwindigkeitsfaktor 

vFz Geschwindigkeit 
v0 Bezugsgeschwindigkeit zu vFZ 
Σ (c1f,h,m,c•c2f,h,m,c) Einfluss Fahrbahn 
Σ Kk Einfluss Brücken u. Auffälligkeit  
 von Geräuschen 

 
Grundlage der Untersuchung sind die von der DB AG, Bahn Umwelt Zentrum, genannten Ver-
kehrsbelastungsdaten für den Prognosehorizont 2030 für den Abschnitt östlich des Bahnhofs 
der Bahnstrecke 5500, siehe Anlage 2.1.1.  

In Summe verkehren auf der zweigleisigen Strecke 194 Züge am Tag und 42 in der Nacht, 
davon 39 Güterzüge/Tag und 15 Güterzüge/Nacht. In Anlage 2.1.2 ist der längenbezogene 
Schallleistungspegel L´

W für den Prognosehorizont 2030 mit Deutschlandtakt unter Berück-
sichtigung von Schwellengleisen im Schotterbett aufgeführt.  

6.1.2 Straßenverkehr 

Die Emission durch den Straßenverkehr wird für den im Verfahren befindlichen B-Plan nach 
der Richtlinie für Lärmschutz an Straßen RLS-90 [5] berechnet. Für den untersuchten Stre-
ckenabschnitt werden zunächst die Emissionspegel Lm,E für die Beurteilungszeiträume Tag 
(6.00 bis 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr) berechnet (Mittelungspegel in 25 m Ab-
stand von der Straßenachse). 
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Ausgangsgrößen für die Berechnung sind die Verkehrsstärke, der Lkw-Anteil, die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit, die Steigung sowie die Fahrbahnart. Der Emissionspegel errechnet 
sich gemäß RLS-90 [5] nach folgender Gleichung: 

Lm,E = 37,3 + 10•lg [M (1 + 0,082 • p)] + DV + DStro + DStg + DE  
                                              (3) 

Dabei bedeuten: 

M Stündliche Verkehrsstärke 
p Lkw-Anteil in % 
Dv Einfluss der Geschwindigkeit 

DStro Einfluss der Straßenoberfläche 
DStg Einfluss der Steigung 
DE Korrektur bei Spiegelschallquellen 

 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde für die aktualisierte Planung von der SCHLOT-
HAUER & WAUER Ingenieurgesellschaft für Straßenverkehr mbH eine Verkehrsuntersuchung 
[17] erstellt (02.06.2023) und ein Verkehrsmodell für das Prognosejahr 2040 für den Nullfall 
(ohne Vorhaben) und für den Planfall (mit Vorhaben) ermittelt.  

Als Zufahrt zum Wertstoffhof nutzen die Anlieferfahrzeuge derzeit die Parkstraße und für die 
Abfahrt die Schießstättstr., siehe Abbildung 5. Dies soll im Rahmen des B-Plans verändert und 
die Schießstättstr. als Abfahrtsweg geschlossen werden. Die genannte Änderung der Ver-
kehrsführung wurde in der Verkehrsuntersuchung [17] mit dem Planfall 2 berücksichtigt und 
Grundlage für die Berechnung der Immissionsbelastung (kritischerer Fall), siehe Anlage 2.1.3.  

Abbildung 5 Verkehrsfluss Parkstraße/Schießstättstraße  

 

In Anlage 2.1.4 ist der Emissionspegel Lm,E  nach RLS-90 [5] für den Prognosehorizont 2040 
für den Nullfall und Planfall 2 (mit Schließung der Schießstättstr.) aufgeführt.  

Der Berechnung liegt zugrunde, dass die Geschwindigkeit innerorts bei 50 km/h liegt und die 
Steigungen im Einflussbereich unter 5 % (DStg = 0 dB(A)). Die Parkstraße und der Teilabschnitt 
der Erdinger Straße sind verkehrsrechtlich auf 30 km/h begrenzt. Als Fahrbahnbelag wurde 
nicht geriffelter Gussasphalt ohne jeglichen Abschlag, d.h. DStro = 0 dB(A) angesetzt. 

 

Prognose 2040 Nullfall / Planfall 1 

ohne Schließung Schießstättstraße 

 

Prognose 2040 Planfall 2 

mit Schließung Schießstättstraße  

 

Nullfall ohne Vorhaben 

Planfall mit Vorhaben 
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6.1.3 P+R-Anlage inkl. Busparkplatz 

Südlich des Vorhabens befinden sich mehrere gebührenfreie Großparkplätze (P+R-Anlage), 
entsprechend Abbildung 6. Der öffentlich gewidmete Parkplatz im Süden hat 700 Stellplätze 
und im nördlichen Anschluss 40 Stellplätze, die Fahrgassen beider Parkplatzanlagen sind as-
phaltiert. Im Nordosten schließt eine weitere öffentlich genutzte Parkplatzfläche mit 160 Pkw-
Stellplätzen und 5 Busstellplätzen an. Als Fahrbahnbelag ist hier eine wassergebundene De-
cke (Schotter) vorhanden.   

Abbildung 6 P+R-Anlage am Bahnhof 

  

Die Berechnung der Schallemissionen der P+R Parkplätze erfolgt gemäß Parkplatzlärmstudie 
des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz (Heft 89), 6. vollständig überarbeitete Aus-
gabe [11] nach dem sog. „zusammengefassten Verfahren (Normalfall)“ mit Berücksichtigung 
eines Impulszuschlags. 

Lw = Lwo + KPA + KI + KD + Kstro + 10 * lg (B x N)                                                         (4) 
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mit:  
Lwo = 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung / h 
KPA = Zuschlag für Parkplatzart  
KI = Taktmaximalpegelzuschlag 
KD = Durchfahrverkehr 2,5 lg (f * B-9)  
Kstro = Fahrbahnbelag 
B x N = Anzahl der Bewegungen pro Stunde auf dem Parkplatz  

Die Zuschläge KPA und KI wurden gemäß der Parkplatzlärmstudie [11] für einen P+R Parkplatz 
zugewiesen (KPA = 0 für Pkw, KPA = 10 für Lkw und KI = 4). Die beiden südlichen Parkplatzflä-
chen sind asphaltiert, so dass der Zuschlag Kstro für den Fahrbahnbelag auf 0 dB(A) gesetzt 
wurde. Bei der nördlichen Parkplatzfläche für Pkw und Busse ist ein Schotterbelag vorhanden, 
so dass der Zuschlag Kstro = 2,5 dB beträgt.  

Für die Frequentierung wurden ebenfalls die Anhaltswerte für einen P+R Platz der Studie [11] 
von N= 0,3 Bew./h tagsüber und N = 0,06 Bew./h nachts herangezogen und mit den Verkehrs-
zahlen Prognose 2040 der Verkehrsuntersuchung von 2023 ([17], Anlage 3) abgeglichen.  

Der Vergleich zeigt eine Abnahme für das Prognosejahr 2040 von ca. 500 Kfz-Fahrten. Der in 
der Verkehrsuntersuchung angegebene SV-Anteil bezieht sich auf die Bus-Haltestellen am 
Bahnhof, die auf Grund des Abstands vernachlässigt werden können. Der Prognoseansatz 
nach der Parkplatzlärmstudie liegt auf der sicheren Seite und liegt in Anlage 2.1.5 bei. 

6.2 Gewerbeanlagen innerhalb des B-Plans 

Die maßgeblichen Schallemissionen innerhalb des Geltungsbereichs sind das geplante Ver-
messungsamt (IO 1) und die genehmigte, aber derzeit nicht ausgeübte Glasereinutzung auf 
Fl.Nr. 903/2 (IO 4). 

In nachfolgender Abbildung sind die relevanten Schallquellen pink gekennzeichnet. Die Erfas-
sung der Schallemissionen ist in Kapitel 6.2.1 und 6.2.2 erläutert.  

  



                                                                                         

 
 

1142-23 VB 05d.docx     Seite 22 
 

Abbildung 7 Lage der Schallquellen am Vermessungsamt / Glaserei 

  

6.2.1 Vermessungsamt  

Innerhalb des Bebauungsplans soll das Vermessungsamt Freising errichtet werden. Die 
Schallemissionen des Vermessungsamts (IO4, Gebäude 2.1a) setzen sich aus den Emissio-
nen des Parkverkehrs der Mitarbeiter und Besucher und den Emissionen aus dem geplanten 
Wasch- und Saugerplatz zusammen. Für den Parkverkehr sind eine Tiefgarage und ein ober-
irdischer Parkplatz vorgesehen, die laut Auftraggeber nur tagsüber und werktags während der 
Öffnungszeit des Vermessungsamts zur Verfügung stehen. Der Wasch- und Saugerplatz soll 
im Bereich der oberirischen Stellplätze entstehen und steht ebenfalls nur tagsüber und werk-
tags während der Öffnungszeiten des Vermessungsamts zur Verfügung.  

• Parkplatzverkehr 

Die Tiefgarage sowie der oberirdische Parkplatz werden über die Parkstraße erschlossen und 
stehen ausschließlich den Mitarbeitern des Vermessungsamtes tagsüber und werktags zur 
Verfügung. Oberirdisch stehen 10 Stellplätze zur Verfügung, die sich wie folgt aufteilen: 

B-Plan 132,  
Planteil Nord  
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 7 Stellplätze für Vermessungsamt 
 3 Stellplätze für Wohngebäude Erdinger Straße 29 

Auf den oberirdischen Stellplätzen des Vermessungsamts werden laut Auftraggeber vorwie-
gend die Kunden oder Außendienstmitarbeiter parken Die drei Stellplätze für die umliegende 
Bebauung stellen Privatstellplätze (Wohnnutzung) dar und werden nachfolgend nicht weiter 
berücksichtigt.   

Das zu erwartende Verkehrsaufkommen aus dem Vermessungsamt kann auch der Verkehrs-
untersuchung [17], Tabelle 8 wie folgt abgeleitet werden. Zeile 3, Planfall 1, öffentliches Stra-
ßennetz wie bisher (ohne Schließung der Schießstättstraße) abzüglich Nullfall. Demnach ist 
mit folgenden Verkehrsaufkommen zu rechnen: 

 Kfz -Fahrten Tag  
Parkstraße Nr.3 Planfall 1 920  

Parkstraße Nr. 3 Nullfall  657  
Kfz-Fahrten Vermessungsamt  263  

 
Der Berechnung wird zugrunde gelegt, dass 80 % des Verkehrs (≙ 210 Fahrten) in der Tief-
garage stattfindet und 20 % des Verkehrs (≙ 53 Fahrten) an den 7 oberirdischen Stellplätzen 

Die Berechnung der Schallemissionen erfolgt wiederrum gemäß Parkplatzlärmstudie [11]. In 
der Studie wird unterschieden zwischen dem Parkplatzverkehr in der Tiefgarage und auf dem 
oberirdischen Parkplatz. Die Berechnungsergebnisse sind in Anlage 3.1.1 zusammengestellt 
und werden im Folgenden erläutert. 

Parkverkehr in der Tiefgarage  

Die Schallemissionen der Tiefgarage  setzen sich hierbei zusammen aus der Schallabstrah-
lung des Zu- und Abfahrtsverkehrs von der öffentlichen Straße bis zur TG Rampe und der 
Schallabstrahlung des geöffneten Garagentors.  

Die sonstigen Schallquellen, wie Überfahrt der Regenrinne und Geräusche beim Öffnen eines 
Garagenrolltors, bleiben unberücksichtigt, da wir davon ausgehen, dass eine lärmarme Abde-
ckung der Regenrinnen geplant ist (z.B. mit verschraubten Gusseisenplatten) und ein Gara-
gentor nach dem Stand der Technik vorgesehen ist. Die Tiefgarage soll laut Auftraggeber na-
türlich über das Tor belüftet werden, eine technische Lüftungsanlage ist nicht vorgesehen. 

Nach der Parkplatzlärmstudie [11] wird zunächst der längenbezogene Schallleistungspegel 
aus dem Zu- und Abfahrtverkehr der TG von der Parkstraße (öffentlichen Straße) bis zum 
Beginn der Einhausung TG anhand des Schallemissionspegels Lm,E nach RLS-90 [5] nach fol-
gendem Zusammenhang berechnet: 

L´W,1h   = Lm,E +19 dB(A)                                                                                               (5) 
mit:  
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Lm,E      = Emissionspegel in 25 m Entfernung gemäß RLS-90,  
                siehe Kapitel 6.1.2 Formel (5) 
 

In der Berechnung wird angesetzt, dass der Fahrbereich eben ausgeführt ist (Asphalt oder 
dergleichen) (DStro = 0 dB), die Geschwindigkeit bei 30 km/h liegt und bis zur Rampeneinfahrt 
die Steigung bei < 5% liegt.  

Für die Schallabstrahlung über das „Garagentor“  (Angabe AG = Öffnungsfläche TG Zu- und 
Abfahrt, L x B = 6,0 m x 2,8) bei Ein- und Ausfahrten in das Gebäude wird gemäß Studie [11] 
folgender flächenbezogener Schallleistungspegel berücksichtigt: 

         L’’W, 1h = 50 dB(A) + 10 log (B ● N)                                                                            (6) 
mit: 
B ● N    = Anzahl der Bewegungen auf dem Parkplatz pro Stunde = 210/16 = 13,1 

Bei einer absorbierenden Verkleidung der Ein- und Ausfahrt, könnte der nach (8) berechnete 
flächenbezogene Schallleistungspegel gemäß Parkplatzlärmstudie [11] um 2 dB(A) gemindert 
werden. Dies wird in der Prognose nicht berücksichtigt. 

Oberirdischer Parkplatz 

Die Schallemissionen des oberirdischen Parkplatzes (7 Stellplätze) werden wie unter Kapi-
tel 6.1.3 beschrieben nach Formel (6) berechnet. Die Zuschläge KPA und KI wurden entspre-
chend der Parkplatzlärmstudie [11] für einen Pkw-Parkplatz angesetzt (KPA + KI = 4 dB(A)). 
Die Fahrgassen des Parkplatzes sind asphaltiert (Kstro = 0 dB(A)) und der Zuschlag für den 
Parkplatzsuchverkehr KD entfällt auf Grund der geringen Anzahl an Stellplätzen.  

Für die Frequentierung wird die aus der Verkehrsuntersuchung abgeleitete Frequentierung 
von 53 Bewegungen tagsüber berücksichtigt.  

Wasch- und Saugerplatz 

Laut Aussage des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Freising, als zukünfti-
ger Nutzer des Geländes, ist für die Reinigung der derzeit 14 Dienstfahrzeuge ein oberirdi-
scher Waschplatz unerlässlich. Der Waschplatz soll die Außen- und Innenreinigung ermögli-
chen und auf der Fläche des oberirdischen Parkplatzes entstehen. Eine Überdachung oder 
Einhausung ist nicht vorgesehen.  

Die Schallemissionen aus dem Waschplatz setzen sich zusammen aus dem Betrieb des Hoch-
druckreinigers (HDR), des Staubsaugers, dem Türenschlagen inkl. Heckklappe, dem Mo-
torstart und dem Anfahren des Fahrzeugs. Die Schallabstrahlung für das Waschen (ohne 
HDR) ist dem gegenüber vernachlässigbar.  

In der Tankstellenstudie [15] sowie der Parkplatzlärmstudie [11] werden für die einzelnen Er-
eignisse Schallpegel angegeben. Für die Prognoseuntersuchung wird für ein Fahrzeug die 
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Anfahrt, viermal Türenschlagen, einmal Heckklappenschließen und einmal Motorstart ange-
setzt. Den Angaben des Vermessungsamts zur Nutzung des Waschplatzes ist zu entnehmen, 
dass ein Dienstfahrzeug in der Regel einmal ca. alle 14 Tage in der Zeit von Montag bis Freitag 
zwischen 07:00 und 18:00 Uhr gereinigt wird, d.h. tagsüber außerhalb der Ruhezeit. Die durch-
schnittliche Reinigungsdauer beträgt ca. 1 Stunde.  

Für die Prognose wird täglich zu den genannten Ansätzen für das zu reinigende Fahrzeug für 
30 min der Betrieb des HDR und für 30 min der Betrieb eines Staubsaugers berücksichtigt, 
dies entspricht der Reinigung eines Fahrzeugs täglich. Der Prognoseansatz liegt für die ge-
plante Nutzung mit der Einsatzzeit des HDR auf der sicheren Seite.  

• Zusammenstellung Schallemissionen 

In Tabelle 7 sind die maßgeblichen Emittenten aufgeführt, der Berechnungsansatz ist An-
lage 3 zu entnehmen. Die Lage der Quellen ist in Abbildung 7 ersichtlich. 

Tabelle 4 Schallemissionen inkl. aller Zuschläge für das Vermessungsamt 

Quelle 
Schallemission  

/ dB(A) 

Tag 

Tiefgarage 

 Tiefgaragentor (6,0 m x 2,8 m)                    L“ w 

 Zu + Abfahrt Tiefgarage < 5 % Steigung                   L`w 

61,2 

58,7 

Parkplatz oberirdisch, n = 7 

 oberirdische Stellplätze                     Lw  72,2 

Wasch- und Saugerplatz außerhalb der Ruhezeit 

Wasch- und Saugerplatz                     Lw 81,8 

Lw´= längenbezogener Schallleistungspegel    

Lw´´= flächenbezogener Schallleistungspegel 

6.2.2 Glaserei 

Die Schallemissionen aus dem Handwerksbetrieb setzten sich zusammen aus der Schallab-
strahlung aus dem Gebäude (Tor und Fenster a.d. Nordfassade) und dem Betriebsverkehr. 
Laut Auftraggeber kann der Betriebsverkehr nur zwischen der Parkstraße und dem Gebäude 
stattfinden (siehe Abbildung 7, Flächen „Betriebsverkehr“).  

Für den schalltechnischen Nachweis werden die Anhaltswerte aus der Studie der Landesre-
gierung Nordrhein-Westfalen „Handwerk und Wohnen, Bessere Nachbarschaft durch techni-
schen Wandel, 1993“ [21] sowie hierzu die „Vergleichende Studie des TÜV Rheinland 1993 / 
2005“ vom Sep. 2005 [22] für Tischler, Metall- und Kfz-Betriebe herangezogen.  
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In den genannten Studien [21], [22] werden für die Handwerksbetriebe mittlere Innenraumpe-
gel sowie Schallemissionen für den Betriebsverkehr abhängig von der Mitarbeiterzahl (≤12 
MA, ≤49 MA, >50 MA) angegeben. Der Innenraumpegel für die einzelne Betriebsart ist laut 
Studie nahezu unabhängig von der Betriebsgröße und gilt für einen Arbeitstag mit guter Ar-
beitsauslastung. Abweichungen an einzelnen Tagen nach oben oder unten sind möglich. Das 
langfristige Mittel über die Arbeitszeit eines Jahres wird laut Aussage der Studie [21] jedoch 
deutlich darunter liegen.  

Auf Grund der Grundstücksgröße werden die Anhaltswerte für eine Betrieb mit bis zu 12 Mit-
arbeitern herangezogen. 

Tabelle 5 Anhaltswerte auf den Studien für Handwerker [21][22] 

 
Für die Prognose wird der Anhaltswert für einen Metallbauer mit einer Arbeitszeit von 8 Stun-
den herangezogen. Der Ansatz liegt auf der sehr sicheren Seite und die Glaserei ist damit 
abgedeckt. Die Absaugung wird auf einer Höhe von 9 m simuliert, d.h. über den First des 
Nachbargebäudes. Die Berechnung der Schallabstrahlung aus der Halle über die Außenhaut 
erfolgt nach VDI 2571 [20] wie folgt:  

• LwA = Li - R´w - 4 + 10 lg(S/So)                                                                           (7) 
mit  
LwA   =  Schallabstrahlung des Außenbauteils / dB(A) 
Li    =  Innenraumpegel dB(A) 
R´w   =  Schalldämm-Maß des Bauteils / dB  
S   =  Fläche des Bauteils / m² 
So   =  1 m² 

Anzahl Mitarbeiter ≤ 12 Mitarbeiter 

Betriebsart Tischler Metallbauer Kfz-Betrieb 

Innenraumpegel LAFm in dB(A)  83 83 75 

Zuschlag für auffällige Pegeländerun-
gen und Einzeltöne in Summe in dB(A) 

5 5 3 

Absaugung         LW in dB(A) 
(tägliche Einwirkzeit in Stunden) 

86 
8h 

83 
3 h 

83 
4 h 

Fahrzeugverkehr Schallleistungspegel 
LWA in dB(A) gemittelt auf 16 h: 
Lkw 
Transporter 
Pkw 
Gabelstapler 
Be- und Entladen 
Summe Fahrzeugverkehr:    LW in dB(A)  

 
 

75 
72 
72 
77 
72 
81 

 
 

72 
74 
72 
83 

mit Stapler 
84 

 
 

74 
71 
75 
- 

65 
79 
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Maßgeblich ist die Schallausbreitung über die Nordfassade (Tor und Fenster). Für die Prog-
nose wird auf einer Fläche von 18 m² eine Schalldämmung von R´w = 15 dB angesetzt. Dies 
entspricht einem üblichen Rolltor bzw. einem gekippten Fenster.  

6.3 Gewerbeanlagen außerhalb des B-Plans 

6.3.1 Schießanlage 

Nordöstlich angrenzend an den Geltungsbereich des B-Plans befindet sich die Anlage der 
Königlich privilegierten Feuerschützen-Gesellschaft (Schießstände im Freien und im Ge-
bäude). Die Anlage, mit der derzeitigen Ausstattung, existiert an dem Standort seit 1986. Eine 
Betriebsgenehmigung mit Immissionsschutzauflagen konnte nicht zur Verfügung gestellt wer-
den.  

Schießanlagen sind genehmigungspflichtige Anlagen und gemäß der TA Lärm [4] zu berech-
nen und beurteilen. Laut Belegungsplan der Schützen (Kgl. Priv. Feuerschützengesellschaft 
Freising, Stand Juli 2019) wird die Anlage ausschließlich tagsüber für Schießübungen genutzt.  

Folgende Trainingszeiten wurden angegeben:  

Kleinkalibersaison 
März / April – Oktober / November:  
    Montag  17.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
   Freitag  17.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

Zusätzlich werden nach Bedarf an 10 bis 15 Tagen pro Saison Vorbereitungsschießen für 
Wettkämpfe vorgenommen, dies kann u.U. auch an anderen Tagen erfolgen. Alle weiteren 
Schießübungen (Luftgewehr, Armbrust) finden laut Aussage des Schützenvereins in der Halle 
statt und sind schalltechnisch gegenüber den Übungen im Freien zu vernachlässigen.  

In der schalltechnischen Untersuchung [13] für die Überdachung der Kunsteisbahn wurden in 
Abstimmung mit Vertretern der Immissionsschutzbehörde die Schallemissionen aus der 
Schießanlage abgeleitet. Der Ansatz kann nach Rücksprache mit der Immissionsschutzbe-
hörde auch für die vorliegende Untersuchung herangezogen werden. Es wird somit, unabhän-
gig der derzeitigen Schießzeiten/Trainingszeiten, im Prognosemodell eine Flächenquelle so 
eingestellt, dass der Betrieb der Schießanlage am nächstgelegenen Immissionsort (Nordfas-
sade des Arbeitsamts) den Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet von 60 dB(A) am Tag ein-
hält aber auch ausschöpft.  

Bei einer vierstündigen Nutzung der Schießanlage errechnet sich mit dem genannten Ansatz 
ein Schallleistungspegel von LWa,1h = 108 dB(A) inkl. aller Zuschläge, der flächig (3.400 m²) 
auf der Schießanlage wiederum für 4 Stunden angesetzt wird (vgl. Abbildung 8).  
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Abbildung 8 Betriebsgelände Schießanlage und Lage der Schallquelle  

 

6.3.2 Bauhof 

Westlich an den Geltungsbereich des B-Plans grenzt der Bauhof der Stadt Freising mit  
Lager-, Garagen- und Werkstattgebäuden sowie einem Sozialgebäude mit Betriebsleiterwoh-
nung an. Eine Übersicht über die vorhandenen Nutzungen und Gebäude des Bauhofs ist in 
nachfolgender Abbildung 9 aufgezeigt. Tabelle 6 fasst die Betriebsbeschreibung (erfasst am 
30.08.2019 sowie ergänzt am 15.04.2020) des Bauhofs zusammen.  

  

 

B-Plan 132,  
Planteil Nord 
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Abbildung 9 Betriebsgelände Städtischer Bauhof Freising 

 

 

Tabelle 6  Zusammenfassung Betriebsbeschreibungen, Stand April 2020 

Art und Betrieb der Anlage  Bauhof der Stadt Freising  

 

Kurzbeschreibung  

TAG 

 

 

 

 

 

• Regelbetrieb Sommermonate / Ganzjährig:   
Der Großteil der Mitarbeiter fahren ab 06:00 Uhr das Ge-
lände an, parken die Privat-Pkws und verlassen zu Ar-
beitsbeginn mit den Bauhof-Fahrzeugen das Betriebsge-
lände um für die Unterhaltung von Straßen und Wirt-
schaftswegen, Grün- und Spielplatzpflege zu sorgen 
oder beginnen ihre Arbeit in den Werkstätten vor Ort.  

Außendienst: Gegen Mittag sowie zusätzlich ca. zwei wei-
tere Male kommen die Fahrzeuge unter Tags auf das Ge-
lände zurück um z.B. Werkzeug, Schilder, Material zu ho-
len oder Reparatur- oder Waschvorgänge durchzuführen 
und verlassen den Bauhof wieder. Nach Beendigung der 
Tagesaufgabe werden die Fahrzeuge auf dem Betriebs-
gelände/Garagen abgestellt.  

< Pkw-Werkstatt  

geplantes 
Vermessungsamt  

< Büro u. Sozialräume  

< Zapfstelle  

< Schlosserei  

< Schreinerei  

< Salzlager  

Garagen u. 
Lager > 

Lkw -Werkstatt >  

Waschhalle u. 
Waschplatz > 

Hauptzufahrt 
Betriebsgelände 

Zu- und Ausfahrt 
Salzlager 
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Art und Betrieb der Anlage  Bauhof der Stadt Freising  

 

Kurzbeschreibung  

TAG 

Vor Ort: Für Reparatur- und Wartungsarbeiten wird vor 
Ort eine betriebseigene Pkw- sowie Lkw-Werkstatt, eine 
Spenglerei und eine Schreinerei betrieben. Zudem sind 
auf dem Gelände eine Waschhalle bzw. ein Waschplatz 
und eine Zapfstelle vorhanden, die von den Bauhofmitar-
beitern sowie weiteren Mitarbeitern der Stadt Freising 
genutzt werden.  

• Zusatz Winter: 
Für den Winterdienst (Streuen und Räumen) werden bei 
Bedarf alle Betriebseigenen Lkws und Traktoren (10 Lkw 
/ 10 Traktoren) eingesetzt. Maßgeblich ist dabei der Ein-
satz im Nachtzeitraum – Dienstbeginn bei Winterein-
bruch ist 4:15 Uhr, siehe folgenden Abschnitt „Nacht“.  

• Zusatz Sommer: 
In den Sommermonaten Juli und August (in Ausnahme-
fällen bei Bedarf auch im Winter) erfolgt tagsüber die An-
lieferung von Streusalz für den Winterdienst (in Summe 
ca. 50 Lkws/Ladungen pro Jahr) Dabei fahren die Lkws 
über das Betriebsgelände zur Streusalz-Lagerhalle, ran-
gieren vom Betriebsgelände oder der öffentlichen Straße 
aus rückwärts zur Halle und laden/kippen dort das Salz 
ab. Das Salz wird mittels Radlader in die Halle transpor-
tiert. 

Kurzbeschreibung  

NACHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sommer/Winter:   
Zur Verkehrssicherung bei Unfällen oder bei akuten 
Sturm-/Unwetterschäden rücken Bauhofmitarbeiter mit 
betriebseigenen Pritschenwägen mit Anhänger (beladen 
mit Verkehrsschildern, Arbeitsgeräten etc.) aus.  

• Sommer:   
In den Sommermonaten starten die ersten Mitarbeiter be-
reits gegen 5:30 den Betrieb der Kehrmaschinen (3 
Stück) und verlassen für Straßenreinigungsarbeiten das 
Betriebsgelände.  

• Winter:   
Für den Winterdienst (Streuen und Räumen) werden alle 
Betriebseigenen Lkw und Traktoren (10 Lkw / 10 Trakto-
ren) eingesetzt. Dienstbeginn ist dabei im Regelfall 
4:15 Uhr. Die Anzahl der notwendigen Räumfahrzeuge 
und die Einsatzzeit richten sich nach dem Wetter / 
schwere des Wintereinbruchs. Zusätzlich können Be-
triebsfremde Fahrzeuge eingesetzt werden d.h. diese 
kommen für die Beladung mit Salz auf das Betriebsge-
lände.  
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Art und Betrieb der Anlage  Bauhof der Stadt Freising  

 

Kurzbeschreibung  

NACHT 

 
Laut Betriebsbeschreibung erfolgt die Umrüstung der 
Fahrzeuge auf den Winterdienst z.B. Schneeräumschil-
der montieren, bei Bedarf (Wintereinbruch vorhergesagt) 
bereits im Tagzeitraum.  
 
Laut Auftraggeber wird als Streumittel ausschließlich 
Salz eingesetzt. Die Beladung der Streufahrzeuge er-
folgt über ein Förderband, so dass die lärmintensive Be-
füllung mit einem Radlader an dem Standort entfällt.  
Eine regelmäßige „Vor“beladung des Salztanks im Tag-
zeitraum erfolgt dabei nicht.  

In etwa die Hälfte aller Einsatzfahrzeuge verlässt bei 
Dienstbeginn im Winter direkt das Betriebsgelände, die 
andere Hälfte stellt sich für das Beladen mit Salz auf dem 
Betriebshof auf. Die Beladung mit Salz selbst findet vor 
der Salzlagerhalle mittels Förderbandes bzw. Rutsche 
statt. Die Lkws verbleiben dabei laut Auftraggeber wäh-
rend der Beladung für ca. 10 Min. im Leerlauf.  

Mitarbeiter 

Gesamt 50 MA:  
                            - 6 MA Pkw- u. Lkw-Werkstatt 
                            - 6 MA Schlosserei 
                            - 6 MA Schreinerei 
                            - 32 MA Verwaltung + Fahrer 

Betriebszeit 

Werktags Kernarbeitszeit 06:45 – 16:15 Uhr 
 
Sommermonate / Einsatz Kehrmaschine ab 5:30 Uhr 
Wintermonate    / Einsatz Winterdienst ab 4:15 Uhr   

Mitarbeiter Stellplätze auf dem Betriebsgelände  
sowie außerhalb öffentlicher Parkflächen 

Tankstelle  Vorhanden 

Waschhalle / Waschplatz Vorhanden 

Transport auf 
dem Gelände 

Lader - 3 Lader 

Stapler  - 1 Dieselstapler 

Fahrzeuge 

Lkw > 2,8 to 
10 Betriebseigene Lkw (7 Standard Lkw, 3 kleine Lkw)  
+ 10 Traktoren (= Lkw, von November – März) 
+ 2 Kehrmaschinen 

Transporter 
≤ 2,8 to 

- 5 Paketdienste / Tag 
- 25 Betriebseigene Transporter / VW Bus 
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In Rücksprache mit der Betriebsleitung des Bauhofs Freising werden die folgenden kritischsten 
Betriebszustände der Prognoseuntersuchung berücksichtigt: 

• Betriebszustand 1 : Regelbetrieb Sommer-TAG + Salzanlieferung  

• Betriebszustand 2 : Regelbetrieb Winter-NACHT / Einsatz Winterdienst 

Folgende schalltechnisch maßgebliche Tätigkeiten und Bereiche sind auf dem Gelände für 
den Regelbetrieb Tag und Nacht zu berücksichtigen:  

• Betriebsverkehr Lkw 

• Betriebsverkehr Transporter / Mitarbeiter Parken 

• Betrieb im Freien  

• Betrieb in den Hallen 

 

Die Ermittlung der Schallemissionen erfolgt auf Basis von Erfahrungswerten und Literaturan-
gaben. Die detaillierten Rechenansätze sind in Anlage 3.1.2 zusammengefasst und werden 
im Folgenden erläutert.  

Überschreitungen durch Spitzenpegelereignisse wie die Betriebsbremse eines Lkws oder Tü-
renschließen im Nachtzeitraum sind auf Grund der örtlichen Verhältnisse und Abschirmungen 
zwischen Betriebsfläche und Bauräumen nicht zu erwarten und werden dementsprechend vor-
liegend nicht untersucht.  

6.3.2.1 Betriebsverkehr Lkw   

Die Schallemissionen des Lkw-Fahrverkehrs werden gemäß dem Technischen Bericht der 
Hessischen Landesanstalt für Umweltschutz zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche 
auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen [18] berechnet.  

• Lwr = Lwa,1h + 10 lg n + 10 lg l/1m - 10 lg (Tr/1h)  / dB(A)                                          (8) 

mit:  

Lw,1h  = 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für einen Lkw / h 

n  = Anzahl der Fahrzeuge 
l  = Länge des Streckenabschnitts 
Tr  = Beurteilungszeitraum 

In Abstimmung mit dem Betriebsleiter vor Ort wird folgender Lkw-Fahrverkehr (Fahrstrecke) in 
der Berechnung berücksichtigt:  
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• Betriebszustand 1, TAG  
Regelbetrieb Gesamt 
n = 108 Lkws : Die Lkw (22 Betriebseigenen „Lkw“ (= 10 Lkw, 10 Traktoren, 2 Kehr-
maschinen) + 20 zusätzliche Lkw für Nutzung Waschplatz, Werkstatt etc.) umfahren 
vier Mal täglich den gesamten Betriebshof (Ein- und Ausfahrt über Haupttor). 

Salzanlieferung  
n = 10 Lkws : Die Lkw fahren vom Haupttor über den Betriebshof zur Salzlagerhalle 
und verlassen das Gelände über die Ausfahrt „Salzlager“ und die Parkstraße wieder. 

• Regelbetrieb NACHT  
Winterdienst 
n = 20 Lkws : Die Hälfte der Lkw (10 Lkw) verlassen das Betriebsgelände direkt von 
der Garage aus über das Haupttor, die andere Hälfte verlässt das Betriebsgelände 
über die Ausfahrt „Salzlager“ und Parkstraße. 

Die Berechnung der Schallemissionen aus der An- und Abfahrt, dem Rangieren und Leer-
lauf wird nach folgendem Ansatz über den Beurteilungszeitraum gemittelt: 

• Lwr  = Lwa + 10 log [t /Tr ]  / dB(A)                                                                        (9) 
mit:  
Lwa  = Schallleistungspegel 

→ 95 dB(A) Leerlauf 
→ 99 dB(A) Rangieren 
→ 108 dB(A) für Betriebsbremse  
→ 100 dB(A) für Türenschlagen  
→ 100 dB(A) für Anlassen  

Tr  = Beurteilungszeitraum 16 h 
t  = Dauer des Ereignisses 

Neben dem Fahrverkehr wird für den o.g. Lkw Fahrverkehr An- und/oder Abfahrt (je nach Tä-
tigkeit: Türenschlagen, Betriebsbremse, Anlassen), Leerlauf und Rangieren in der Garage so-
wie auf dem Betriebshof entsprechend der Aufstellung in Tabelle 6, siehe Anlage 3.1.2 be-
rücksichtigt.  
 
Anmerkung: Bei der Betriebsbesichtigung wurde uns mitgeteilt, dass die Lkw teilweise längere 
Zeit im Leerlauf auf dem Gelände abgestellt werden, sei es zu Reparaturzwecken wie auf 
Grund der Temperaturen im Winter oder der Gewohnheit der Mitarbeiter. Dies wurde bei der 
Berechnung nicht mitberücksichtigt, da es nicht dem Stand der Lärmminderungstechnik ent-
spricht und zudem gegen das Gebot der Rücksichtnahme und die Betreiberpflichten verstößt.  

  



                                                                                         

 
 

1142-23 VB 05d.docx     Seite 34 
 

6.3.2.2 Betriebsverkehr Transporter / Mitarbeiter P arken  

• Betriebsverkehr Transporter 

Laut Betriebsbeschreibung verfügt der Bauhof über 25 betriebseigene Transporter / VW Busse 
die ebenso wie die betriebseigenen Lkw das Gelände morgens verlassen, unter Tags zum 
Abholen weiterer Materialien oder zum Brotzeitmachen zurückkehren und abends wieder auf 
dem Gelände abgestellt werden. Zudem ist mit der An- und Abfahrt von 5 Paketdiensten zu 
rechnen.  

Für die Berechnung wird angesetzt, dass alle Transporter (Betriebseigene + Paketdienste) das 
Gelände gesamt umfahren (= Fahrstrecke Lkw Regelbetrieb Gesamt). Der Parkverkehr wird 
flächig auf dem Betriebshof berücksichtigt.  

Die Berechnung der Schallemissionen aus dem Parkplatzverkehr im Freien erfolgt, auf 
Grund der langen Fahrgassen, gemäß der Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes 
für Umweltschutz nach dem sog. „getrennten Verfahren“ (Sonderfall) [11].  

Die Schallemissionen durch den Parkvorgang der Transporter selbst errechnen sich wie folgt: 

• Lw = Lwo + KPA + KI + 10 * lg (B x N)                                                                         (10) 
  mit:  

Lwo = 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung / h 
KPA = Zuschlag für Parkplatzart  
KI = Taktmaximalpegelzuschlag  
B x N = Anzahl der Bewegungen pro Stunde auf dem Parkplatz  

Die Zuschläge KPA und KI wurden entsprechend der Parkplatzlärmstudie [11] einem üblichen 
Pkw-Parkplatz zugewiesen. Im Sinne einer sicheren Abschätzung wird für die Frequentierung 
(BxN) im Tagzeitraum  angesetzt, dass sämtliche Betriebseigene Transporter das Gelände 3 x 
Anfahren und wieder verlassen (1 Regulär Morgen/Abend und zusätzlich 2 x für Materialab-
holung etc.). Zudem wird die An- und Abfahrt von 5 Paketdiensten am Tag berücksichtigt. Für 
mögliche Verladegeräusche (im Regelfall per Hand) wird pauschal ein Zuschlag von 3 dB(A) 
vergeben.  

Die Schallemission aus dem Zu- und Abfahrtverkehr (Fahrgeräusche auf dem Gelän de) 
erfolgt mit Formel 4 der Studie des bayerischen Landesamtes [11] anhand des Schallemissi-
onspegels Lm,E nach RLS 90 [5] nach folgendem Zusammenhang: 
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• Lw` = Lm,E + 19 dB(A)/m                                                                                             (11) 

o Lm,E = 37,3 + 10•lg [M (1 + 0,082 • p)]+ DV + DStro + DStg + DE  
                                  (12) 

Dabei bedeuten: 

M Stündliche Verkehrsstärke  DStro Einfluss der Straßenoberfläche 
p Lkw-Anteil in %   DStg Einfluss der Steigung 
Dv Einfluss der Geschwindigkeit  DE Korrektur bei Spiegelschallquellen 

Gemäß der Studie [11] wird eine Geschwindigkeit von 30 km/h angesetzt. Die Steigung liegt 
unter 5 %, d.h. DStg = 0 dB(A). Als Fahrbahnbelag wurde asphaltierte Fahrgassen berücksich-
tigt, d.h. DStro = 0 dB(A).  

• Mitarbeiterverkehr  

Laut Betriebsbeschreibung kann auf dem Betriebsgelände nicht für jeden Mitarbeiter, der ei-
nen Stellplatz benötigt, ein Stellplatz zur Verfügung gestellt werden. Es werden deshalb um-
liegend, nur temporär bereitgestellte Stellplatzflächen genutzt, die aufgelöst werden sollen. Für 
eine sichere Abschätzung werden dem Betriebsgelände zugehörig 25 Stellplätze im nordöst-
lichen Einfahrtsbereich zum Bauhof berücksichtigt.  

Die Berechnung der Schallemissionen aus dem Mitarbeiterparkplatz erfolgt gemäß [11] nach 
dem sog. „zusammengefassten Verfahren“: 

• Lw = Lwo + KPA + KI + KD + Kstro + 10 * lg (B x N)                                                          (13) 
mit:  
Lwo = 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung d/ h 
KPA = Zuschlag für Parkplatzart  
KI = Taktmaximalpegelzuschlag  
KD = Durchfahrverkehr 
Kstro = Fahrbahnbelag  
B x N = Anzahl der Bewegungen pro Stunde auf dem Parkplatz  

Die Zuschläge KPA, KI und KStro wurden gemäß Parkplatzlärmstudie [11] für einen Mitarbeiter-
parkplatz mit asphaltierter Fahrgasse zugewiesen. Für die Frequentierung wurde angesetzt, 
dass tagsüber auf den 25 Stellplätzen je Stellplatz 4 An- bzw. Abfahrten erfolgen. In der un-
günstigsten Nachtstunde wird die Anfahrt von 25 Pkws berücksichtigt.  

6.3.2.3 Betrieb im Freien 

• Betrieb Stapler / Lader  

Für den Transport von z.B. Paletten, Werkzeuge etc. im Freien und zwischen den Hallen wird 
laut Betriebsbeschreibung täglich ein Dieselgabelstapler und zwei Radlader eingesetzt. Laut 
AG sind die Fahrzeuge je 1 h täglich im Freien in Betrieb, d.h. 3 h in Summe.  
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Zudem wird für die Salzanlieferung ein Radlader zum Transport des Salzes in die Lagerhalle 
bzw. das Zusammenschieben des Salzes in der Lagerhalle eingesetzt.  

In dem technischen Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Anlagen zur Ab-
fallbehandlung und -verwertung [19] werden Emissionskennwerte genannt. In den aufgeführ-
ten Schallleistungspegel für den Radlader (Aufnahme + Transport von Material) sowie den 
Betrieb eines Gabelstaplers beim Transport von Papierballen sind die Zuschläge für Impuls- 
und Tonhaltigkeit bereits berücksichtigt. Für das Fahren des Radladers sind laut Technischem 
Bericht keine Impulszuschläge zu berücksichtigten, für eine sichere Abschätzung wird aber 
auf Grund der möglichen Auf- und Absetzgeräusche der Schaufel ein Impulszuschlag von 
3 dB(A) berücksichtigt.  

•  „Fahren“ mit Radlader“ [19]    Lw = 103 dB(A) 
            + 3 dB(A) 

• „Radlader, Aufnahme von feinkörnigem Material (z.B. Sand), 
Transport zu einem Lagerplatz sowie Abkippen“ [19]  Lw = 107 dB(A) 

• „Gabelstapler, Transport Papierballen“ [19]    Lw = 102 dB(A) 

Der Gabelstapler und die Lader werden im täglichen Regelbetrieb auf dem gesamten Betriebs-
hof mit einer Einsatzzeit von je 1 h berücksichtigt, der kurzzeitige Betrieb in den Hallen ist 
demgegenüber schalltechnisch vernachlässigbar. Der über den Tageszeitraum gemittelte 
Schallleistungspegel liegt für die beiden Radlader bei in Summe LWA = 99 dB(A) und für den 
Gabelstaplerbetrieb bei LWA = 95 dB(A). 

Für einen Worst-Case Tag mit Salzanlieferung wird für 5 h der Einsatz eines Radladers zur 
Salzverladung angesetzt. Der über den Tagzeitraum gemittelte Schallleistungspegel von 
LWA = 110 dB(A) wird zu 50 % im Freien und zu 50 % in der Salzlagerhalle berücksichtigt.  

• Waschplatz / Betrieb HDR 

Die Berechnung der Schallemissionen aus der Reinigung der Fahrzeuge mittels Hochdruck-
reiniger (HDR) auf dem Waschplatz erfolgt anhand dem Technischen Bericht Nr. L 4054 zur 
Untersuchung der Geräuschemissionen und -immissionen von Tankstellen, August 1999 [15]. 
Gemäß Studie ist ein Schallleistungspegel von LWA = 93,6 dB(A) zuzüglich Zuschlag für Ton- 
und Informationshaltigkeit von KT = 3 dB anzusetzen.  

Laut Auftraggeber ist im Regelbetrieb tagsüber in Summe im Freien mit einer Einsatzzeit des 
Hochdruckreinigers von bis zu 4 Stunden zu rechnen. Der über den Tageszeitraum gemittelte 
Schallleistungspegel liegt bei LWA = 90,6 dB(A).  

Die An- und Abfahrt der Fahrzeuge ist mit dem Betriebsverkehr (Kapitel 6.3.2.1) abgedeckt.  
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• Tankstelle 

Südlich an das Bürogebäude angrenzend befindet sich die Tank-/Zapfstelle des Bauhofs die 
u.a. auch vom Fuhrpark der Stadtgärtnerei, Klärwerk, Stadtverwaltung (Pkw + Lkw) etc. ge-
nutzt wird. Eine genaue Anzahl der Fahrzeuge die täglich die Zapfstelle nutzen konnte nicht 
vorgelegt werden. Für die Berechnung wird die An- und Abfahrt, Rangieren (1 Minute) und 
Leerlauf (3 Minuten) von 150 Lkw entsprechend Kapitel 6.3.2.1 Formel 10 berücksichtigt.  

Abbildung 10 Fotodokumentation Zapfstelle 

 
 
Der Fahrverkehr der Fahrzeuge wird nicht separat erfasst, da es sich bei der Zufahrtsstraße 
um einen öffentlichen Verkehrsweg handelt.  

• Containertausch 

Auf dem Betriebshof sind im Bereich der Schreinerei / Schlosserei Metallschrott sowie Papier 
/ Plastikmüll Container abgestellt. Maßgeblich aus schalltechnischer Sicht ist der Vorgang des 
Containeraustausches. Hier werden wiederrum Emissionskennwerte aus dem technischen 
Bericht [19] herangezogen. Für das Absetzen und Aufnehmen von Abrollcontainern werden 
folgende Schallleistungspegel genannt und in der Berechnung herangezogen. In den aufge-
führten Schallleistungspegeln sind die Zuschläge für Impuls- und Tonhaltigkeit bereits berück-
sichtigt. 

: 

• Absetzen Abrollcontainer: LWAeq = 116 dB(A), Dauer je 1 min 

• Aufnehmen Abrollcontainer: LWAeq = 111 dB(A), Dauer je 1 min 

 

Der über den Tageszeitraum gemittelte Schallleistungspegel für den Austausch von zwei Ab-
rollcontainern täglich liegt in Summe bei LWA = 85,3 dB(A).  

< Tankstelle 
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• Salzanlieferung  

In den Sommermonaten Juli und August (in Ausnahmefällen bei Bedarf auch im Winter) erfolgt 
tagsüber die Anlieferung von Streusalz für den Winterdienst (in Summe ca. 50 Lkw/Ladungen). 
Dabei fahren die Lkw über das Betriebsgelände zur Streusalz-Lagerhalle, rangieren vom Be-
triebsgelände oder der öffentlichen Straße aus rückwärts zur Halle und laden/kippen dort das 
Salz ab. Das Salz wird mittels Radlader in die Halle transportiert. 

Die Schallemission aus dem Zu- und Abfahrtsverkehr zur Salzlagerhalle (Fahrgeräusche auf 
dem Gelände) sowie die An- und Abfahrt, Rangieren und Leerlauf der Lkw wird entsprechend 
Abschnitt 6.3.2.1 berechnet und mitberücksichtigt. Der Salztransport in die bzw. in der Halle 
wird in oben aufgeführtem Abschnitt „Betrieb Stapler / Lader“ berechnet.  

Für die Salzabladung wird der Emissionskennwert des technischen Berichts [19] für das Ent-
leeren eines mit Mischgut gefüllten Abrollcontainers herangezogen. In dem aufgeführten 
Schallleistungspegel ist der Zuschlag für Impulshaltigkeit bereits berücksichtigt.  

• Entleeren eines Abrollcontainers: LWAeq = 110 dB(A), Dauer je 1 min 

Der über den Tageszeitraum gemittelte Schallleistungspegel für das Entleeren von 10 Abroll-
container liegt in Summe bei LWA = 94,2 dB(A). 

• Salzbeladung Lkw 

Laut Auftraggeber wird für den Winterdienst als Streumittel ausschließlich Salz eingesetzt. Die 
Beladung der Streufahrzeuge erfolgt über ein Förderband, so dass die lärmintensive Befüllung 
mit einem Radlader an dem Standort entfällt.  

Eine regelmäßige „Vor“beladung des Salztanks im Tagzeitraum erfolgt dabei nicht. Für den 
Betriebszustand 2, Winterdienst wird die durchgehende Beladung von Lkw in der kritischsten 
Nachtstunde berücksichtigt. Die Beladung mit Salz selbst findet vor der Salzlagerhalle mittels 
Förderbandes bzw. Rutsche statt. Der Vorgang ist nach Auskunft der Bauhofleitung gegenüber 
dem Leerlauf Geräusch der Lkw vernachlässigbar. Für eine sichere Abschätzung wird der An-
satz des technischen Berichts [19] für den Abwurf (Papier) von einem Förderband in einen 
Container herangezogen. Dies kann u.E. als vergleichbarer Emissionsansatz angesehen wer-
den. In dem aufgeführten Schallleistungspegel ist der Zuschlag für Impulshaltigkeit bereits be-
rücksichtigt.  

• Abwurf (Papier) von einem Förderband  
in einen Container: LWAeq = 86 dB(A) 

Der genannte Schallleistungspegel wird für die gesamte kritischste Nachtstunde im Bereich 
vor der Salzlagerhalle auf einer mittleren Höhe von 2 m über Gelände angesetzt.  
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Die Schallemission aus dem Zu- und Abfahrtsverkehr von 10 Lkw in der kritischsten Nacht-
stunde von der Garage zur Salzlagerhalle sowie die An- und Abfahrt, Rangieren und Leerlauf 
der Lkw wird entsprechend Abschnitt 6.3.2.1 berechnet und mitberücksichtigt. Die Lkws ver-
bleiben dabei laut Auftraggeber die gesamte Zeit im Leerlauf. Es wird je Lkw 10 min Leerlauf 
angesetzt.  

6.3.2.4 Betrieb in den Hallen 

Auf dem Betriebsgelände sind neben dem Büro-/Verwaltungsgebäude Lager-, Garagen bzw. 
Betriebshallen mit Pkw- und Lkw-Werkstatt, Schlosserei, Schreinerei und eine Waschhalle 
vorhanden. Schalltechnisch zu berücksichtigen ist der Betrieb in den Lkw-Parkgaragen, den 
Werkstattbereichen und der Waschhalle. Zudem wird für den Betriebszustand 1, Regelbetrieb 
Sommertag die Salzlieferung an / in der Salzlagerhalle berücksichtigt. Die Emissionen aus den 
weiteren Lagerbereichen sowie dem Büro selbst sind demgegenüber schalltechnisch vernach-
lässigbar.  

Der Innenraumpegel setzt sich aus den jeweiligen Tätigkeiten / Betrieb in den Hallen zusam-
men. Die Berechnung des Innenraumpegels und die Schallabstrahlung über die Außenbau-
teile erfolgt gemäß VDI 2571 [20], nach folgendem Zusammenhang.  

• Innenraumpegel:  

Li  = Lwr + 14 +10 log ( T / V )                                                                                    (14) 
mit: 
Li  = Innenraumpegel 
Lwr  = Schallleistungspegel der Emittenten  
T  = Nachhallzeit / sec 
V = Volumen / m² 

• Schallabstrahlung auf der Außenhaut 

LwA = Li - R´w - 4 + 10 lg(S/So)                                                                                   (15) 
mit  
LwA  =  Schallabstrahlung des Außenbauteils / dB(A) 
Li   =  Innenraumpegel  
R´w  = Schalldämm-Maß des Bauteils / dB  
S  =  Fläche des Bauteils / m² 
So  =  1 m² 

Aus der Summe der Einzelereignisse wird der Innenraumpegel nach der Formel (14) unter 
Berücksichtigung des Raumvolumens und der Nachhallzeit berechnet. Laut VDI 2571 [20] ist 
in üblichen Fabrikhallen mit einer Nachhallzeit von etwa 2 sec. zu rechnen. In großen und 
verhältnismäßig leeren Räumen kann die Nachhallzeit bei vier bis fünf sec. liegen. Die Be-
triebshallen und die Fahrzeuggaragen können nicht als „große Fabrikhallen“ bezeichnet wer-
den, weshalb hier eine Nachhallzeit von jeweils 3 sec in der Berechnung verwendet wird.  
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Die Schallabstrahlung über die Außenbauteile  erfolgt nach der Formel (15) gemäß VDI 
2571 [20]. Die Emissionsansätze inkl. der Angaben zu den berücksichtigten Schalldämm-Ma-
ßen der Gebäude werden getrennt aufgeführt: 

- Lkw-Garagen  

- Werkstätten (Pkw- und Lkw-Werkstatt, Schlosserei, Schreinerei) 

- Waschhalle  

- Salzhalle 

• Lkw-Garage 

Entlang der westlichen Grundstücksgrenze sind die Lkw-Garagen mit Lagerbereichen unter-
gebracht, siehe zur Übersicht Abbildung 9 und Fotodokumentation in Abbildung 11.  

Abbildung 11 Fotodokumentation Garagengebäude 

 

Der Lkw Fahrverkehr in den Parkgaragen ist vernachlässigbar. Der Fahrverkehr zu den Gara-
gengebäuden sowie die An- und Abfahrt, Rangieren, Leerlauf der Lkws vor und in dem Gara-
gengebäude (aufgeteilt in Abschnitt Parkgarage Nord und Süd) wird, wie unter Abschnitt 
6.3.2.1 aufgeführt, berücksichtigt. Für die An- und Abfahrt, Rangieren, Leerlauf der Lkw er-
rechnet sich ein Innenraumpegel von Li = 73,3 dB(A) je Parkgaragenabschnitt Süd und Nord.  

Angaben zu den Schalldämmmaßen der Außenbauteile liegen nicht vor. Die Wände und das 
Dach sind massiv (R´w ≥ 40 dB) ausgeführt und können gegenüber den offenen Garagentoren 
schalltechnisch vernachlässigt werden. Die Tore werden als offen in der Berechnung ange-
setzt. (Falttor (siehe Abbildung) im geschlossenen Zustand / offen R´w ≥ 15 / 0 dB).  
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• Kfz/Lkw-Werkstatt 

Im Nordwesten des Grundstücks ist eine Pkw- und eine Lkw-Werkstatt untergebracht, siehe 
zur Übersicht Abbildung 9 und Fotodokumentation in Abbildung 12. 

Abbildung 12 Fotodokumentation Lkw-, Pkw-Werkstatt 

Blick vom Betriebshof aus auf die 
Lkw-Werkstatt 

Blick von Südwesten auf Waschhalle /Waschplatz 
und Pkw-Werkstatt 

 

 
Hier sind laut Betriebsbeschreibung in Summe 6 Mechaniker für 8 h täglich beschäftigt. Für 
die Ableitung der maßgeblichen Schallemissionen wird die Studie der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen „Handwerk und Wohnen, Bessere Nachbarschaft durch technischen Wandel, 
1993“ [22] sowie hierzu die „Vergleichende Studie des TÜV Rheinland 1993 / 2005“ vom Sep. 
2005 [21] für Tischler, Metall- und Kfz-Betriebe herangezogen. In den genannten Studien [21], 
[22] werden bezogen auf die Betriebsgröße (≤ 12 Mitarbeiter, ≥13 Mitarbeiter – 49 Mitarbeiter 
und > 50 Mitarbeiter) für Handwerksbetriebe mittlere Innenraumpegel angegeben.  

In der genannten Studie [21] wird für einen Kfz-Betrieb ein mittlerer Innenraumpegel von 
75 dB(A) angegeben. Dieser ist laut Studie nahezu unabhängig von der Betriebsgröße und gilt 
für einen Arbeitstag mit guter Arbeitsauslastung. Abweichungen an einzelnen Tagen nach 

Waschplatz 

Lkw-Werkstatt 

Pkw-Werkstatt 

Pkw-Werkstatt 

Waschhalle 
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oben oder unten sind möglich, das langfristige Mittel über die Arbeitszeit eines Jahres wird laut 
Aussage der Studie [21] jedoch deutlich darunter liegen. Darüber hinaus ist ein Zuschlag für 
„auffällige Pegeländerungen“ und „Einzeltöne“ als Summe in der Höhe von 3 dB(A) zu berück-
sichtigen. 

Der Ansatz aus der Studie [21] kann auf Grund der vorliegenden Betriebsgröße (in Summe 6 
Mechaniker) und der Berücksichtigung einer jeweils achtstündigen Betriebszeit auch für die 
Lkw-Werkstatt verwendet werden. In der Prognose wird für eine Arbeitszeit von jeweils 8 h der 
Innenraumpegel von Li = 78 dB(A)) in der Kfz- und in der Lkw-Werkstatt und die Schallabstrah-
lung über die Außenbauteile berücksichtigt.  

Bei der Kfz-Werkstatt sind die Wände und das Dach massiv ausgeführt (R´w ≥ 40 dB) und 
können schalltechnisch vernachlässigt werden. Die Fassaden und das Dach der Lkw-Werk-
statt besteht aus Sandwichpanellen, hier wird für die Außenbauteile R´w ≥ 25 dB angesetzt. 
Die Tore werden jeweils als offen in der Berechnung berücksichtigt (Tore offen R´w ≥ 0 dB).  

• Schlosserei 

Im Osten des Grundstücks ist eine Schlosserei untergebracht, siehe zur Übersicht Abbildung 
9 und Fotodokumentation in Abbildung 13. 

Abbildung 13 Fotodokumentation Schlosserei 

 

Hier sind laut Betriebsbeschreibung 6 Mitarbeiter für 8 h täglich beschäftigt. Für die Ableitung 
der maßgeblichen Schallemissionen werden wiederrum die Studien [22] und [21] für Tischler, 
Metall- und Kfz-Betriebe herangezogen. In der genannten Studie wird für einen Metallbau-
Betrieb ein mittlerer Innenraumpegel von 83 dB(A) mit einem Zuschlag für „auffällige Pegelän-
derungen“ und „Einzeltöne“ als Summe in der Höhe von 5 dB(A) angegeben.  
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In der Prognose wird für eine Arbeitszeit von 8 h der Innenraumpegel für einen Metallbauer 
(Li = 88 dB(A)) und die Schallabstrahlung über die beiden Türen / Tore berücksichtigt. Die 
Wände und das Dach sind massiv ausgeführt (R´w ≥ 40 dB) und können demgegenüber schall-
technisch vernachlässigt werden. Die Tore werden als offen in der Berechnung berücksichtigt 
(offen R´w ≥ 0 dB). 

• Schreinerei 

Im Osten des Grundstücks ist angrenzend an die Schlosserei eine Schreinerei untergebracht, 
siehe Abbildung 9 und 14.   

Abbildung 14 Fotodokumentation Schreinerei  

  

Hier sind laut Betriebsbeschreibung 6 Mitarbeiter für 8 h täglich beschäftigt. Für die Ableitung 
der maßgeblichen Schallemissionen werden wiederrum die Studien [22] und [21] für Tischler, 
Metall- und Kfz-Betriebe herangezogen. In der genannten Studie wird für einen Tischler, ein 
mittlerer Innenraumpegel von 83 dB(A) angegeben. Für die Schreinerei wird auf Grund der 
geringen Tätigkeiten kein zusätzlicher Zuschlag vergeben, dafür der Innenraumpegel für eine 
Tischlerei (Li = 83 dB(A)) für eine Arbeitszeit von 8 h und die Schallabstrahlung über die Türen 
/ Tore berücksichtigt. Die Wände und das Dach sind massiv ausgeführt (R´w ≥ 40 dB) und 
können demgegenüber schalltechnisch vernachlässigt werden. Die Tore werden als offen (of-
fen R´w ≥ 0 dB) und die Fenster als gekippt (gekippt R´w ≥ 15 dB) in der Berechnung berück-
sichtigt. 
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• Waschhalle 

Für die Berechnung der Schallemissionen werden die Anhaltswerte sowie die Nutzungszeit 
entsprechend Kapitel 6.3.2.2 „Waschplatz“ herangezogen und über Formel (14) ein Innen-
raumpegel von Li = 89,3 dB(A) berechnet. Bei der Waschhalle sind die Wände und das Dach 
massiv ausgeführt (R´w ≥ 40 dB) und können schalltechnisch vernachlässigt werden Der Be-
rechnung liegt zu Grunde, dass die Tore als offen angesehen werden (Tor offen R´w ≥ 0 dB). 
Zudem wird die Schallabstrahlung über die östlichen Lichtbänder berücksichtigt, mit 
R´w ≥ 15 dB. 

Die Schallemission aus dem Zu- und Abfahrtsverkehr zur Waschhalle (Fahrgeräusche auf dem 
Gelände) wird in Abschnitt 6.3.2.1 mitberücksichtigt. Die An- und Abfahrt der Fahrzeuge, das 
Türenschlagen selbst sind demgegenüber schalltechnisch vernachlässigbar.  

• Salzlagerhalle 

Für die Berechnung der Schallemissionen aus der Salzlagerhalle werden die Ansätze aus Ab-
schnitt „Betrieb Stapler / Lader“ sowie Abschnitt „Salzanlieferung“ in Kapitel 6.3.2.3 herange-
zogen und über Formel (14) ein Innenraumpegel von Li = 92,5 dB(A) berechnet. Berücksichtigt 
wird dabei die maßgebliche Abstrahlung über die Torflächen an der Nord- und Ostfassade, die 
Schallabstrahlung über das Dach und Fenster ist demgegenüber schalltechnisch zu vernach-
lässigen. Der Berechnung liegt zu Grunde, dass die Tore offen ( R´w ≥ 0 dB) sind.  

6.3.2.5 Zusammenstellung der Schallemission 

In nachfolgender Tabelle sind die Schallemissionen aufgeführt, die Eingabedaten sind in An-
lage 4 zusammengestellt. In den aufgeführten Schallleistungspegeln sind Zuschläge für Im-
puls- und Tonhaltigkeit bereits berücksichtigt. 

Tabelle 7   Schallemissionen inkl. aller Zuschläge 

Quelle 
Schallemission 

Lwr,1h  / dB(A) 

Tag Nacht  

Regelbetrieb Tag   

Lkw Betriebsverkehr  
• Fahrverkehr  

108 Lkw Gesamtverkehr  
10 Lkw Salzanlieferung Tag  

• Lkw An- und Abfahrt, Rangieren, Leerlauf im Freien  
108 Lkw im Betriebshof Gesamtverkehr  
10 Lkw vor Salzlager, Salzanlieferung Tag 

 
 

95,8 
81,0 

 
95,5 
86,9 

- 

Transporter Betriebsverkehr 
• Fahrverkehr  

 
57,52) 

 
- 
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Quelle 
Schallemission 

Lwr,1h  / dB(A) 

Tag Nacht  

• Parkverkehr (gesamter Betriebshof)  80,0 

Containeraustausch (2 x Abrollcontainer) 85,3  

Betrieb in den Hallen 

• Parkgarage Lkw Nord / Süd: 
Abstrahlung über offene Tore Ost                    R´w = 0 dB 

• Pkw-Werkstatt: 
Abstrahlung über offene Tore West                R´w = 0 dB 
Abstrahlung über Lichtband/Fenster gekippt  R´w = 15 dB 

• Waschhalle: 
Abstrahlung über offene Tore West                R´w = 0 dB 
Abstrahlung über Lichtband/Fenster gekippt  R´w = 15 dB 

• Schlosser: 
Abstrahlung über offenes Tor Nord                 R´w = 0 dB 

• Schreinerei: 
Abstrahlung über offenes Tor Nord offen        R´w = 0 dB 
Abstrahlung über Fenster gekippt                   R´w = 15 dB 

• Lkw-Werkstatt: 
Abstrahlung über offenes Tor Ost                   R´w = 0 dB 
Abstrahlung über Fassaden                            R´w = 25 dB 

• Salzlagerhalle (Radlader, Abkippen): 
Abstrahlung über offene Tore Ost, Nord         R´w = 0 dB 

 
 

73,31) 

 

 
78,01) 

 
 

89,31) 

 
88,01) 

 

 
83,01) 

 

 

78,01) 

 

92,2 

- 

Betriebsverkehr Stapler / Lader 100,4 - 

Betrieb Hochdruckreiniger (4 h)  90,6  

Containerwechsel 85,3  

Zapfstelle  96,0 - 

Salzanlieferung (Radlader + Entleeren Abrollcontain er) 99,6  

Parkplatzverkehr Pkw  
Parkplatz Gesamt  

 
78,0 

 
- 

Regelbetrieb NACHT   

Lkw Winterdienst  
• Fahrverkehr  

10 Lkw Abfahrt direkt  
10 Lkw Abfahrt mit Salzbeladung  

- 

 

90,6 
92,2 
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Quelle 
Schallemission 

Lwr,1h  / dB(A) 

Tag Nacht  

• Lkw An- und Abfahrt, Rangieren, Leerlauf im Freien  
10 Lkw vor Salzlager, Salzanlieferung Tag 

99,0 

Betrieb in den Hallen 

• Parkgarage Lkw Nord / Süd: 
Abstrahlung über offene Tore Ost                    R´w = 0 dB 

 

 
- 

 

 
81,01) 

Parkplatzverkehr Pkw  
Parkplatz Anfahrt 25 Pkw 

 
- 

 
84,0 

1) LI = Innenraumpegel  
2) Lw´= längenbezogener Schallleistungspegel 

Abbildung 15 Übersicht Quellen Bauhof TAG 

  

B-Plan 132,  
Planteil Nord 
B-Plan 132,  

Planteil Nord 
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Abbildung 16 Übersicht Quellen Bauhof NACHT 

 

 

 

B-Plan 132,  
Planteil Nord 
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7 SCHALLIMMISSIONEN UND BEURTEILUNG 

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt gemäß den einzelnen Rechenvorschriften getrennt für den 
Verkehr- und Anlagenlärm mit dem Berechnungsprogramm CadnaA. Die gewerblichen Lärm-
immissionen werden, getrennt nach Vermessungsamt, Handwerksbetrieb, Schießanlage und 
Bauhof aufgeführt. In Anlage 3.2 ist die Gesamtbelastung dargestellt.  

7.1 Öffentliche Verkehrsflächen (Straße, Schienen, P+R Anlage inkl. Busparkplatz) 

Auf Grundlage der berechneten Schallemissionen in Abschnitt 6.1 für den Prognose-Planfall 
wird eine Ausbreitungsrechnung gemäß RLS-90[5] [6] bzw. Schall 03:12 [6] mit dem Berech-
nungsprogramm CadnaA durchgeführt.  

Gemäß DIN 18005:02-07 [2] Kapitel 7.1 sind die Beurteilungspegel nach der RLS-90 (Ausga-
ben 1990) [5]zu berechnen. Nach dem Entwurf 18005:22-02 [23] hat die Berechnung gemäß 
der 16.BImSchV [3] zu erfolgen, d.h. nach der RLS-19 [27](Ausgabe 2019). 

Der Abschlag von 5 dB (Schienenbonus) wurde in Anlehnung an das Elften Gesetz zur Ände-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Ausbreitungsrechnung nicht angewandt. 
Ein Abschlag für ein besonders überwachtes Gleis wurde ebenfalls nicht angesetzt. 

In Abbildung 17 und 18 ist getrennt für den Tag- und den Nachtzeitraum die Immissionsbelas-
tung in Form einer farbigen Isophonenkarte (Iso) für eine Höhe von 8,1 m über Gelände  
(≙ 2. OG) dargestellt. In Abbildung 19 und Anlage 2.2.2 ist die Immissionsbelastung in Form 
einer Gebäudelärmkarte (GLK) mit Berücksichtigung der Gebäude im Endausbauzustand ge-
mäß der Entwurfsplanung des B-Plans getrennt nach Geschoss aufgezeigt. Der Anlage 2.2.3 
ist die Zusammensetzung der Immissionsbelastung (Teilpegel) an den konkret ausgewählten 
Immissionsorten (siehe Abbildung 2) für das 1. OG zu entnehmen.   
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Abbildung 17 Immissionsbelastungen TAG, Isophonenkarte Höhe 8,1 m  

 

  

TAG ORWE-DIN18005  = 60 dB(A)  
 IGW16.BImSchV  = 64 dB(A) 

   

Beurteilung 
Iso TAG 

Der Orientierungswert der DIN 18005 (ORWE-DIN18005) [23] für ein Urbanes 
Gebiet von 60 dB(A) wird in allen Bauräumen überschritten, die maximale 
Immissionsbelastung liegt an der nördlichsten Baugrenze auf Höhe des  
2. Obergeschosses bei bis zu 71 dB(A).  

Der um 4 dB(A) erhöhte Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV (IGW16.BIm-

SchV) [3] kann in den Baufeldern IO 3 und IO 4 eingehalten werden.  

In Kapitel 9 sind für die von Überschreitungen betroffenen Bereiche Schall-
schutzmaßnahmen ausgearbeitet.  

B-Plan 132,  
Planteil Nord 

IO 4 
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Abbildung 18 Immissionsbelastungen NACHT, Isophonenkarte Höhe 5,3 m  

 

NACHT  ORWE-DIN18005  = 50 dB(A) 
      IGW16.BImSchV  = 54 dB(A)) 

Beurteilung  
Iso NACHT 

Der ORWE-DIN18005 [23] für ein Urbanes Gebiet von 50 dB(A) wird im gesam-
ten Planungsgebiet überschritten, die maximale Immissionsbelastung liegt 
an der nördlichsten Baugrenze auf Höhe des 2. Obergeschosses bei bis zu 
68 dB(A). Die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung wird im Einflussbereich 
der Bahn erreicht (> 60 dB(A)). 

Der um 4 dB(A) erhöhte IGW16.BImSchV [3] wird ebenfalls überschritten. 

In Kapitel 9 werden Schallschutzmaßnahmen diskutiert. 

MU 

B-Plan 132,  
Planteil Nord 

IO 4 
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Abbildung 19 Immissionsbelastung, Gebäudelärmkarte, ungünstigstes Geschoss 

TAG ORWE-DIN18005  = 60 dB(A)  
          IGW16.BImSchV = 64 dB(A ) 

NACHT ORWE-DIN18005   = 50 dB(A) 
              IGW16.BImSchV  = 54 dB(A) 

   

Beurteilung GLK TAG  

Mit Berücksichtigung der Gebäudeabschir-
mung der Bebauung im Endausbauzustand 
kann der ORWE-DIN18005 für ein MU an den 
bahnabgewandten Fassaden abschnitts-
weise (orange und braune Dots) eingehalten 
werden. Der IGW16.BImSchV [3] kann an IO 3 
und IO 4 durchgängig und an IO 1 und 2 in 
Teilbereichen eingehalten werden. 

An den Fassaden parallel zur Bahn liegt die 
Immissionsbelastung im lautesten 2. Ober-
geschoss bei bis zu 71 dB(A), ORWE-DIN18005 

für ein MU wird um 11 dB(A) überschritten 
und die Schwelle zur Gesundheitsgefähr-
dung wird erreicht (> 70 dB(A)). 

Beurteilung GLK NACHT 

Mit Berücksichtigung der Gebäudeabschir-
mung der Bebauung im Endausbauzustand 
kann der ORWE-DIN18005 für ein MU nur ver-
einzelt eingehalten (gelbe Dots) werden. Der 
IGW16.BImSchV [3] von 54 dB(A) kann in den 
von der Bahn abschirmten Bereichen einge-
halten werden. Die Schwelle zur Gesund-
heitsgefährdung von > 60 dB(A) wird über-
schritten (rote und lila Dots). 

Aus den Teilpegel in Anlage 2.2.3 geht her-
vor, dass die Immissionsbelastung maßgeb-
lich durch den Schienenverkehr Güter-
zuganteile (15 Güterzüge) hervorgerufen 
wird. An den Südfassaden der südlichen Be-
bauung hat auch der Verkehr auf der Luit-
poldstraße einen Einfluss. Der Verkehr auf 
der P+R-Anlage ist dagegen vernachlässig-
bar.  

IO 4 IO 4 
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7.2 Gewerbelärm / Anlagenlärm 

Die Ausbreitungsrechnung für den Gewerbelärm erfolgt gemäß ISO 9613-2 [10] mit dem Be-
rechnungsprogramm CadnaA. Es handelt sich um eine detaillierte Prognose unter Berücksich-
tigung des A-bewerteten Schallleistungspegels bei 500 Hz, TA Lärm A 2.3 [4]. Die meteorolo-
gische Korrektur Cmet wurde in einem konservativen Rahmen mit C0 = 2 dB(A) in der Ausbrei-
tungsrechnung angesetzt. Für die Immissionsorte im Geltungsbereich des B-Plans wurde auf 
Grund der Gebietseinstufung kein Ruhezeitenzuschlag berücksichtigt.  

Bei der Beurteilung der vom Vorhaben ausgehenden Schallemissionen wird für die Immissi-
onsorte im Allgemeine Wohngebiet (außerhalb des B-Plans IO A und IO B) ein Ruhezeitenzu-
schlag für den Betrieb in der Zeit von 6:00 bis 7:00 Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr für das Allge-
meine Wohngebiet berücksichtigt. 

Mit Ausnahme des MU tagsüber entspricht der im Bauleitplanverfahren anzustrebende  
ORWDIN18005 dem im Genehmigungsverfahren geltenden IRWTA Lärm. Tagsüber liegt der OR-
WDIN18005 bei 60 dB(A) und der IRWTA Lärm bei 63 dB(A).  

7.2.1 Aus den Vorhaben im Geltungsbereich 

Auf Grundlage der in Abschnitt 6.2 aufgeführten Schallemissionen für das Vermessungsamt 
(IO 1) und für den Handwerksbetrieb (IO 4) wurde eine Ausbreitungsrechnung wie in Abschnitt 
7.2 beschrieben durchgeführt. Beide Betriebe sind nur tagsüber/werktags tätig, so dass nur 
der Tagzeitraum betrachtet wird.  

Die Immissionsbelastung aus dem eigenen Betrieb ist jeweils irrelevant. In der folgenden Ab-
bildung ist die Immissionsbelastung jeweils im kritischsten Geschoss getrennt nach Vorhaben 
und die Gesamtbelastung dargestellt. 

• Abbildung 20  Vermessungsamt (IO 1 ist der eigene Betrieb) 

• Abbildung 21  Handwerksbetrieb auf Fl.Nr. 903/2 (IO 4 ist der eigene Betrieb) 

• Abbildung 22  Vermessungsamt + Handwerksbetrieb auf Fl.Nr. 903/2 
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Abbildung 20 Immissionsbelastungen TAG aus dem Vermessungsamt  
im ungünstigsten Geschoss 

TAG  WA IRWTA Lärm = 55 dB(A) 
          MI IRWTA Lärm = 60 dB(A) 
          B-Plan: MU ORW E-DIN18005 = 60 dB(A) / IRWTA Lärm = 63 dB(A)  

 

Beurteilung innerhalb des B-Plans (IO 1 bis IO 4): 

Wie das Ergebnis zeigt, kann der im Bauleitplanverfahren anzustrebenden ORWE-IN18005 für ein 
MU von 60 dB(A) an den benachbarten Bauräumen IO 2 bis IO 4 sicher eingehalten und um 
mindestens 10 dB(A) unterschritten werden.  

Der für die Baugenehmigung maßgebliche IRWTA Lärm  wird um mehr als 10 dB(A) unterschritten, 
somit liegt das Vorhaben außerhalb des Einwirkungsbereichs nach TA Lärm [4], Abschnitt 2.2, 
auf die Beurteilung der Gesamtbelastung kann verzichtet werden. Sofern technische Anlagen 
im Außenbereich betrieben werden, muss sichergestellt sein, dass das Irrelevanzkriterium der 
TA Lärm [4] weiterhin eingehalten wird. Durch Geräuschspitzen (Türenschließen) ist mit keinen 
Überschreitungen im Urbanen Gebiet zu rechnen.  

Beurteilung außerhalb des B-Plans (IO A bis IO C): 

Wie das Ergebnis zeigt, kann der IRWTA-Lärm gemäß Gebietseinstufung (WA/MI) eingehalten 
und um mindestens 6 dB(A) unterschritten werden. Der Immissionsbetrag kann als irrelevant 
im Sinne der TA Lärm [4], Abschnitt 3.2.1 eingestuft und auf die Betrachtung der Gesamtbelas-
tung verzichtet werden. 
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Abbildung 21 Immissionsbelastungen TAG aus dem Handwerksbetrieb  
im ungünstigsten Geschoss 

TAG  WA IRWTA Lärm = 55 dB(A) 
          MI IRWTA Lärm = 60 dB(A) 
          B-Plan: MU ORW E-DIN18005 = 60 dB(A) / IRWTA Lärm = 63 dB(A)  

 

Beurteilung innerhalb des B-Plans (IO 1 bis IO 4): 

Wie das Ergebnis zeigt, kann der im Bauleitplanverfahren anzustrebenden ORWE-IN18005 für ein 
MU von 60 dB(A) an den benachbarten Bauräumen (IO 1 bis IO 3) auch mit den zu hohen 
Ansätzen für einen Betrieb mit 12 Mitarbeitern eingehalten werden. Auch am eigenen Gebäude 
(IO 4) wird der ORWE-IN18005 eingehalten und unterschritten.  

Der für die Baugenehmigung maßgebliche IRWTA Lärm von 63 dB(A) wird in der Nachbarschaft 
noch um 6 dB(A) unterschritten, der Immissionsbeitrag kann somit für die Beurteilung des Vor-
habens im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens als irrelevant eingestuft werden, TA Lärm 
[4], Abschnitt 3.2.1.  

Beurteilung außerhalb des B-Plans (IO A bis IO C): 

Wie das Ergebnis zeigt, kann der maßgebliche IRWTA-Lärm gemäß Gebietseinstufung (WA/MI) 
eingehalten und um mindestens 10 dB(A) unterschritten werden. Der Immissionsbetrag liegt 
außerhalb des Einwirkungsbereichs nach TA Lärm [4], Abschnitt 2.2. 
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Abbildung 22 Gesamtbelastung, Gebäudelärmkarte, ungünstigstes Geschoss 

TAG WA IRWTA Lärm = 55 dB(A) 
          MI IRWTA Lärm = 60 dB(A) 
          B-Plan: MU ORW DIN18005 = 60 dB(A) / IRWTA Lärm = 63 dB(A)  

 

Beurteilung innerhalb des B-Plans (IO 1 bis IO 4): 

Wie das Ergebnis zeigt, kann der im Bauleitplanverfahren anzustrebenden ORWE-IN18005 für 
ein MU von 60 dB(A) an IO 1 bis IO 4 auch mit Berücksichtigung des jeweils eigenen Be-
triebes eingehalten werden.  

Beurteilung außerhalb des B-Plans (IO A bis IO C): 

Wie das Ergebnis zeigt, kann der maßgebliche IRWTA-Lärm gemäß Gebietseinstufung 
(WA/MI) eingehalten und um 6 dB(A) unterschritten werden. Der Immissionsbetrag kann als 
irrelevant im Sinne der TA Lärm [4] eingestuft werden.  
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7.2.2 Bestand aus der Nachbarschaft 

7.2.2.1 Schießanlage  

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt wie in Abschnitt 7.2 beschrieben. In Abbildung 23 ist für den 
Tagzeitraum die Immissionsbelastung in Form einer farbigen Isophonenkarte (Iso) für eine 
Höhe von 5,3 m über Gelände (≙ 1. OG) dargestellt. In Abbildung 24 ist die Immissionsbelas-
tung in Form einer GLK mit Berücksichtigung der Gebäude im Endausbauzustand aufgezeigt.  

Abbildung 23 Immissionsbelastung TAG, Isophonenkarte Höhe 5,3 m 

TAG   B-Plan: MU ORW E-DIN18005 = 60 dB(A) / IRW TA Lärm = 63 dB(A) 

  

Beurteilung Iso TAG: 

Mit dem in Kapitel 6.3.1 aufgeführten Ansatz (Flächenquelle 3.400 m² mit LWa,1h = 108 dB(A), 
siehe Abb. 8 für 4 Stunden) kommt die Berechnung zu dem Ergebnis, dass im Geltungsbereich 
des B-Plans bzw. bereits am direkt angrenzenden Baufeld IO 2 der anzustrebende  
ORWE-DIN18005 für ein MU von 60 dB(A) eingehalten und um als 6 dB(A) unterschritten wird. Der 
Immissionsbeitrag aus der Nutzung der Schießanlage kann im Sinne der TA Lärm [4], Abschnitt 
3.2.1 als schalltechnisch irrelevant eingestuft werden. 
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Abbildung 24 Immissionsbelastung, Gebäudelärmkarte, ungünstigstes Geschoss 

TAG B-Plan: MU ORW DIN18005 = 60 dB(A) / IRW TA Lärm = 63 dB(A) 

  

Beurteilung GLK TAG  

Mit Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung der Bebauung im Endausbauzustand zeigt 
sich das gleiche Ergebnis wie o.g. bei der Beurteilung zu Abbildung 22 (freie Schallausbrei-
tung). 

Der ORWE-DIN18005 für ein MU von 60 dB(A) wird um 6 dB(A) und der IRWTALärm von 63 dB(A), 
wird noch um 9 dB(A) unterschritten. Die Schießstätte wird durch das Vorhaben nicht ein-
geschränkt.   

 

7.2.2.2 Bauhof 

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt wie in Abschnitt 7.2 beschrieben. Ein Ruhezeitenzuschlag 
ist auf Grund der Gebietseinstufung nicht berücksichtigt. In Abbildung 25 und 26 ist getrennt 
für den Tag- und den Nachtzeitraum die Immissionsbelastung in Form einer farbigen Isopho-
nenkarte für eine Höhe von 8,1 m über Gelände (≙ 2. OG) dargestellt. In Abbildung 27 ist die 

B-Plan 132,  
Planteil Nord  
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Immissionsbelastung in Form einer GLK mit Berücksichtigung der Gebäude im Endausbauzu-
stand aufgezeigt. Der Anlage 3.2.2 sind die Teilpegel für das 1. OG zu entnehmen.  

Abbildung 25 Immissionsbelastung TAG, Isophonenkarte Höhe 8,1 m  

TAG B-Plan: MU ORW E-DIN18005 = 60 dB(A) / IRW TA Lärm = 63 dB(A) 

 

Beurteilung Iso TAG: 

Mit dem in Kapitel 6.3.2 aufgeführten Ansatz kommt die Berechnung zu dem Ergebnis, dass 
der im Bauleitplanverfahren anzustrebenden ORWE-DIN18005 für ein MU von 60 dB(A) eingehalten 
werden kann.  

Aus dem Ergebnis in Kapitel 7.2.1 (Vermessungsamt und Handwerksbetrieb) und Kapitel 
7.2.2.1 (Schießanlage) kann abgeleitet werden, dass auch in der Gesamtbelastung der  
ORWE-DIN18005 eingehalten wird. Der eigene Betrieb bleibt jeweils unberücksichtigt.  

  

B-Plan 132,  
Planteil Nord  
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Abbildung 26 Immissionsbelastung NACHT, Isophonenkarte Höhe 8,1 m  

NACHT MU ORWE-DIN18005 = 45 dB(A)  ≙ IRWTA Lärm = 45 dB(A) 

 

Beurteilung NACHT: 

Wie die Berechnung zeigt, ist nachts bei einem Winterdienst Einsatz mit der Abfahrt von 20 Lkw 
in der ungünstigsten Nachtstunde mit einer Überschreitung des ORWE-DIN18005 / IRWTA-Lärm zu 
rechnen. Für die weitere Beurteilung der Immissionsbelastung im Nachtzeitraum siehe Abbil-
dung 27.  

 
 
  

B-Plan 132,  
Planteil Nord  
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Abbildung 27 Immissionsbelastung, ungünstigstes Geschoss 

TAG MU IRWTA Lärm = 63 dB(A)   NACHT MU IRWTA Lärm = 45 dB(A) 

   

Beurteilung GLK TAG  

Mit dem in Kapitel 6.3.2 aufgeführten Ansatz 
kommt die Berechnung zu dem Ergebnis, 
dass der im Bauleitplanverfahren anzustre-
benden ORWE-DIN18005 für ein MU von 
60 dB(A) eingehalten werden kann.  

Der IRWTALärm (maßgebliche für die Betriebs-
genehmigung) von 63 dB(A), wird noch um 
3 dB(A) unterschritten. Der Tag-Betrieb wird 
durch das Vorhaben nicht eingeschränkt.   

 

Beurteilung GLK NACHT 

Mit Berücksichtigung der Bebauung im End-
ausbauzustand wird der ORWE-DIN18005 / 

IRWTA-Lärm für ein MU von 45 dB(A) an IO 1, 
IO 3 und IO 4 überschritten. Bei IO 1 handelt 
es sich, wie oben genannt, um das Vermes-
sungsamt, d.h. einem Bürogebäude ohne 
schutzbedürftige Aufenthaltsräume von 
Wohnungen. Die Immissionsbelastung ist to-
lerierbar. 

Die Überschreitung an IO 3 und IO 4 von ma-
ximal 2 dB(A) beschränkt sich auf das Dach-
geschoss / 2. Obergeschoss. Im Erdge-
schoss und 1. Obergeschoss kann der IRW 
eingehalten werden, siehe Anlage 3.2.1.  

Eine nächtliche Salzverladung findet gemäß 
Bauhofleiter nur bei absoluter Notwendigkeit 
aufgrund der wetterbedingten Verhältnisse 
statt. Von einer regelmäßigen Salzverladung 
in der Nachtzeit ist daher nicht auszugehen. 
Aus unserer Sicht könnten die nächtlichen 
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Winterdiensteinsätze auch im Hinblick auf 
die Einstufung als Maßnahmen zur Abwen-
dung von Notsituationen im Sinne der TA 
Lärm [4] Punkt 7.1 noch abgewogen werden.  

Sollen für die Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung von Gebäuden 
vorsorglich Schallschutzmaßnahmen 
festgesetzt werden, sind in Kapitel 8 
mögliche Maßnahmen formuliert.  

 

8 SCHALLSCHUTZMAßNAHMEN 

8.1 Verkehr 

Wie die Berechnung in Kapitel 7.1 zeigt, ist durch den Straßen- und Schienenverkehr mit Über-
schreitungen des Orientierungswert für ein Urbanes Gebiet nach E-DIN 18005 [23] zu rech-
nen. Die Teilpegel in Anlage 2.2.3 zeigen, dass die Immissionsbelastungen maßgeblich durch 
den Schienenverkehr hervorgerufen werden.   

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abge-
wichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, soll ein Ausgleich durch andere geeig-
nete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. Mit der Gebietsein-
stufung des B-Plans als „Urbanes Gebiet“ besteht die Möglichkeit an den lärmexponierten 
Fassaden weniger schutzbedürftige Nutzungen unterzubringen.  

Grundsätzlich stehen für Schallminderungsmaßnahmen die folgenden Möglichkeiten zur Ver-
fügung, wobei die Maßnahmen 1 bis 2 der Maßnahme 3 vorzuziehen sind. 

1. das Einhalten von Mindestabständen 

2. die Durchführung von aktiven Schallschutzmaßnahmen und/oder 
- Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit / Verkehrslärm 
- Einbau von lärmminderndem Asphalt / Verkehrslärm 
- Bau / Erhöhung von Schallschutzwänden und -wällen 

3. Schallschutzmaßnahmen an den schutzwürdigen Nutzungen  

Nach Rechtsprechung können die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärm-
schutzverordnung) [3] von tags/nachts 64/54 dB(A) für ein MU das Ergebnis einer gerechten 
Abwägung sein.  
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Da Fenster in Spaltlüftstellung nur ein Schalldämm-Maß von etwa 15 dB erreichen, soll diese 
Lüftungsart nachts nur bei einem Außenschallpegel von ≤ 50 dB(A) für Schlafräume verwendet 
werden (VDI 2719 [9]). In Hinblick auf eine mögliche Wohnbebauung empfehlen wir, die fol-
gende Maßnahme für Schlaf- und Kinderzimmer ab 50 dB(A) anzuwenden. 

Wie der Vergleich mit den Berechnungsergebnissen in Kapitel 7.1 zeigt, wird bei freier Schall-
ausbreitung im vorliegenden Fall vor allem nachts auch der Immissionsgrenzwert überschrit-
ten, so dass ausreichender Schallschutz vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert wer-
den soll.  

Da die Immissionsbelastung an der lärmzugewandten Fassade über der Schwelle von 
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts liegt, sind im Bauleitplanverfahren Maßnahmen nach Punkt 
1 und 2 zu prüfen.  

8.1.1 Einhalten von Mindestabständen 

Das Abrücken der Bebauung ist im vorliegenden Fall mit der gewünschten Baudichte nicht 
möglich und auch nicht zielführend, da im Nachtzeitraum der gesamte Geltungsbereich des 
B-Plans von Überschreitungen betroffen ist.  

8.1.2 Aktive Schallschutzmaßnahmen 

Ein aktiver Schallschutz an der Bahn, in der für eine bis zu IV-geschossigen Bebauung not-
wendigen Höhe, ist städtebaulich nicht vertretbar (Trennung der Stadtteile).   

8.1.3 Baulicher Schallschutz 

• Wohnungen  

Eine Möglichkeit ist, planerisch dafür zu sorgen, dass zum Belüften notwendige Fenster von 
Wohn- und Arbeitszimmern sowie Wohn- und Essküchen an Fassaden mit Beurteilungspegeln 
von Lr,tags ≤ 64 dB(A) und Schlaf- und Kinderzimmern an Fassaden mit Beurteilungspegeln 
nachts von Lr,nachts ≤ 50 dB(A) situiert werden z.B. unter Berücksichtigung  

a) eines zum Lüften geeigneten Fensters im Schallschatten von eigenen Gebäudeteilen 
(eingezogener Balkon, teilumbauter Balkon, vorspringender Gebäudeteil), 

b) oder es wird vor dem zu öffnenden Fenster ein schalldämmender Vorbau (z.B. kalter 
Wintergarten, verglaster Vorbau, Schiebeladen in Schlaf- und Kinderzimmer) der an 
der Deckenunterseite absorbierend auszukleiden ist oder besondere Fensterkonstruk-
tionen (Kastenfenster) vorgesehen 

c) oder dass der Raum mit einer schallgedämmten, fensterunabhängigen Lüftungsein-
richtung (zentral oder dezentral) ausgestattet wird. 
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Ziel der o.g. Maßnahmen a) und b) soll sein, dass insbesondere nachts  unabhängig einer 
fensterunabhängigen Lüftungseinrichtung die Möglichkeit für die Bewohner besteht, dass die 
Schlafräume über ein gekipptes Fenster belüftet werden können und ein mittlerer Innenraum-
pegel von 30 dB nicht überschritten wird. Tagsüber können die Räume mittels Stoßlüftung 
belüftet werden. Im Hamburger Leitfaden „Lärm in der Bauleitplanung 2010“ werden erzielbare 
Pegeldifferenzen in Kombination von Fenster und Vorbau angegeben, siehe Anlage 4.  

Nebenräume wie Dielen, Bäder, WC´s, Abstellräume, Treppenhäuser oder glw. dürfen ohne 
zusätzliche bauliche Maßnahmen angeordnet werden. 

Sofern an einer Fassade die Schwelle von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts überschritten 
wird, empfehlen wir, dass eine fensterunabhängig Lüftungseinrichtung als alleinige Schall-
schutzmaßnahme für Wohnungen nicht zugelassen wird. Betroffen hiervon sind die Nordwest- 
und Südwestfassaden des Gebäude 2.1b und mit Ausnahme der Südostfassade alle Fassade 
von Gebäude 2.1a. An diesen Fassaden liegt der Beurteilungspegel nachts bei > 60 dB(A). 
Ferner ist die Nordwestfassade von Gebäude 2.1a auch tagsüber betroffen, an dieser Fassade 
liegt der Beurteilungspegel tags bei > 70 dB(A).  

Zusammenfassend wird vorgeschlagen,  

a) Die Anforderungen die Fassadenschalldämmung festzusetzen. Wobei wir empfehlen, auf 
den zulässigen Abschlag nach Kapitel 4.4.5.3 der DIN 4109-2:2018-01 [8] bei dem Schie-
nenverkehr zu verzichten 

b) Für sämtliche Schlafräume (und damit auch Kinderzimmer) die Ausstattung mit einer fens-
terunabhängigen Lüftungseinrichtung (zentral oder dezentral) festzusetzen 

c) Und an den oben genannten Fassaden der Gebäude 2.1a und 2.1b mit einem Beurtei-
lungspegel im gesundheitsgefährdenden Bereich keine Fenster von Aufenthaltsräumen 
von Wohnungen (wenn > 70 dB(A) tags) und keine Fenster von Schlaf- und Kinderzimmer 
(wenn > 60 dB(A) nachts) zuzulassen. 

• Büros und schutzbedürftige Arbeitsräume 

Wir empfehlen, für sämtliche Büros- und schutzbedürftige Arbeitsräume welche über eine Fas-
sade mit einer Immissionsbelastung von > IGW16.BImschV = 64 dB(A) tagsüber belüftet werden 
müssen eine fensterunabhängige Lüftungseinrichtung festzusetzen bzw. zumindest für Mehr-
personenbüros. 

8.2 Gewerbe 

In Kapitel 7.2.2.2 wurde festgestellt, dass im Nachtzeitraum an Baufeld IO 1, IO 3 und IO 4 
(Gebäude 1.1, 1.2 und 2.1a nach B-Plan) durch den Bauhof (Winterdienst) nachts mit Über-
schreitungen des Immissionsrichtwerts der TA Lärm [4] ≙ Orientierungswert der E-DIN 18005 
[23] für ein Urbanes Gebiet von bis zu 2 dB(A) zu rechnen ist.  
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Streng nach TA Lärm [4] muss der Immissionsrichtwert 0,5 m vor dem geöffneten Fenster 
eines schutzbedürftigen Aufenthaltsraums eingehalten werden. Schallschutzfenster alleine 
sind somit kein ausreichender Schallschutz. Um den Bauhofbetrieb nachts nicht einzuschrän-
ken, muss dafür gesorgt werden, dass an den von Überschreitungen betroffenen Fassaden 
kein zu öffnendes Fenster eines schutzbedürftigen Aufenthaltsraumes nach DIN 4109 geplant 
wird. Fenster von Bädern, Treppenhäusern, Küchen o.ä. sind möglich, wenn diese keine zum 
dauernden Aufenthalt von Personen bestimmten Räume sind. Alternativ kann durch baulich-
technische Maßnahmen (z.B. eingezogene oder verglaste Loggien, Prallscheiben, Schall-
schutzerker, Vorhangfassaden, Gebäuderücksprünge und Ähnliches) mit einer Tiefe von > 0,5 
m vor dem zu öffnenden Fenster auf die Überschreitung reagiert werden. 

Zum Schutz des genehmigten Betriebs ist an von Überschreitungen betroffenen Fassaden 
eine entsprechende Schallschutzmaßnahme festzusetzen. Betroffen sind Fassaden mit einer 
Immissionsbelastung von nachts > 45 dB(A), siehe Kapitel 7.2.2.2, Abbildung 27, Spalte 
Nacht.  

o Gebäude 1.1 (IO 4) 
o Gebäude 1.2 (IO 3) 
o Gebäude 2.1a (IO 1) 

 Das Gebäude IO 1 soll ausschließlich als Bürogebäude genutzt werden, so dass für 
die Nacht prognostizierten Überschreitungen nicht relevant sind und keine Schall-
schutzmaßnahmen festgesetzt werden müssen. 

Hinzuweisen ist, dass eine nächtliche Salzverladung gemäß Bauhofleiter nur bei absoluter 
Notwendigkeit aufgrund der wetterbedingten Verhältnisse stattfindet. Von einer regelmäßigen 
Salzverladung in der Nachtzeit ist daher nicht auszugehen. Unter Umständen können die 
nächtlichen Winterdiensteinsätze auch im Hinblick auf die Einstufung als Maßnahmen zur Ab-
wendung von Notsituationen im Sinne der TA-Lärm, Punkt 7.1 [4] abgewogen werden. Dies 
Bedarf einer rechtlichen Prüfung.  

8.3 Schalldämmung der Außenbauteile 

Die Anforderung an die Schalldämmung der Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen wird wie in Kapitel 3.5 beschrieben abgeleitet. Nach DIN 4109 [8] ist der Straßen-
verkehrslärm nach der RLS-19 [27] zu erfassen. Da der Aufstellungsbeschluss des Bebau-
ungsplans Nr. 132 „Isarvorstadt mit Anbindung Innenstadt“ vor dem 01.03.2021 gefasst wurde, 
wurde im vorliegenden Fall die RLS-90 [5] angewandt. Da im vorliegenden Fall in der Gesamt-
belastung die Immissionsbelastung aus der Bahn überwiegt, wirkt sich die RLS-19 [27] gegen-
über RLS-90 [5] nicht relevant aus.  

Die Anforderung an die Schalldämmung der Fassade unter Berücksichtigung des Verkehrs-
lärms (Bahn Prognose 2030, Straße Prognose 2040) und des Immissionsrichtwerts der TA 
Lärm [4] für ein Urbanes Gebiet sind in Abbildung 28 dargestellt.   
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Abbildung 28  Anforderung an das Gesamtbauschalldämm-Maß R´w,ges nach 4109:2018-01 [7] 

schutzbedürftige Aufenthaltsräume 
Räume, die überwiegend zum Schlafen 

genutzt werden 
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9 AUSWIRKUNGEN DES B-PLANS AUF DIE NACHBARSCHAFT 

Im Folgenden wird die Auswirkung des B-Plan auf die Nachbarschaft schalltechnisch beurteilt. 
Diese sind 

a) Verkehrszunahme auf den öffentlichen Straßen 

b) Neubau des Vermessungsamtes mit dem Parkplatzverkehr und Waschplatz (IO1) 

c) Genehmigte Glaserei, Nutzung wird derzeit nicht ausgeübt (IO 4) 

d) Auswirkung des wegfallenden Garagengebäude auf IO 2 

e) Auswirkung der Umstrukturierung der Fußgängerunterführung an der Heiliggeistgasse 

Die Punkte b) und c) wurden bereits in Kapitel 7.2.1 berechnet und beurteilt. 

9.1 Verkehrszunahme 

9.1.1 Schallemissionen 

In der Verkehrsuntersuchung [17] ist das Verkehrsaufkommen für den Prognose-Nullfall 2040 
(ohne Vorhaben) und Prognose-Planfall 2040 (mit B-Plan) für zwei Planfälle ausgewiesen. 
Laut Auftraggeber ist der Planfall 2 relevant, mit Schließung der Schießstättstraße (schalltech-
nisch auch der kritischere Fall). In Anlage 2.1.3 ist das Verkehrsaufkommen und in Anlagen 
2.1.4. der daraus resultierende Emissionspegel nach RLS-90 [5] aufgeführt. In der Anlage 
2.1.4 ist auch die Emissionspegelzunahmen (Differenz: Planfall – Nullfall) ausgewiesen.  

Zu den Schallemissionen aus der Bahn siehe Kapitel 6.1.2. Die P+R Anlagen sind irrelevant.   

9.1.2 Schallimmissionen und Beurteilung 

Im Folgenden wird die zu erwartende Verkehrszunahme an der heute existierenden Bebauung 
mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen, innerhalb und außerhalb des B-Plans untersucht.  

Wie bereits die Gegenüberstellung des Emissionspegels in Anlagen 2.1.4 zeigt, ist auf der 
Parkstraße sowie auf der Erdinger Straße mit einer Zunahme von ≥ 1 dB(A) zu rechnen. An 
der Luitpoldstraße liegt die Zunahme bei ≥ 0,3 dB(A). An allen weiteren Straßen wirkt sich das 
Vorhaben nicht aus, oder es reduziert sich die Immissionsbelastung. Die Verkehrszunahme 
wird somit konkret an IO A bis IO D und IO J außerhalb des Geltungsbereichs sowie an der 
bestehenden Bebauung (IO 2 bis IO 4) im Geltungsbereich des B-Plans untersucht. Die Ver-
legung der Heiliggeistgasse wird in Kapitel 9.3 untersucht.  
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Folgendes wird wie in Kapitel 3.4 beschrieben im Rahmen der Verkehrszunahme geprüft. 

a. Wird der Immissionsgrenzwert für ein MI überschritten 
(siehe Anlage 2.3.1 Spalte „4b“)  
und  

b. Erhöht sich der Beurteilungspegel um mehr als 1 dB(A) 
(siehe Anlage 2.3.1 Spalte „5“)  
oder  

c. Steigt durch das Vorhaben der bereits vorliegende Beurteilungspegel auf mindestens 
70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht an  
(siehe Anlage 2.3.1 Spalte „9“) 
oder  

d. Wird durch das Vorhaben der bereits vorliegende Beurteilungspegel von mindestens 
70 dB(A) oder 60 dB(A) in der Nacht weiter erhöht  
(siehe Anlage 2.3.1 Spalte „9“). 

Auf Grundlage der Emissionsansätze und unter Beachtung der nachfolgenden Punkte wurde 
eine Ausbreitungsrechnung wie in Kapitel 7.1 beschrieben durchgeführt.    

Bestand = Bestandssituation „jetzt“  

- mit Garagengebäude inkl. Carport auf Fl.Nr. 893/2, -/3,  

- Verkehrsbelastung der umliegenden Straßen für den „Nullfall“,  

   siehe Anlage 2.1.3 und Anlage 2.1.4 

- Zugverkehr und P+R Anlage entsprechend Kapitel 6.1.1 und 6.1.3 der SU  

Planung = mit Realisierung des B-Plans, Planfall   

- ohne Garagengebäude ohne Carport auf Fl.Nr. 893/2, -/3, 

- mit Neubau Vermessungsamt (Berücksichtigung als Gebäude für  

  mögliche Abschirmung und / oder Reflexionen)  

- Verkehrsbelastung der umliegenden Straßen für den „Planfall“,  

   siehe Anlage 2.1.3 und Anlage 2.1.4 

- Zugverkehr und P+R Anlage entsprechend Kapitel 6.1.1 und 6.1.3 der SU  

Die Berechnungsergebnisse mit Auswertung der Kriterien a) bis d) sind in Anlagen 2.3.1 ta-
bellarisch zusammengefasst und kommen zu folgendem Ergebnis: 

• Parkstraße (IO A bis IO C, IO 3 und IO 4) 
Erdinger Straße 12 (IO D)  

Die Kriterien a) und b) oder c) oder d) treffen nicht zu. Durch die Verkehrszunahme aus dem 
Vorhaben sind keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich.  
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• Erdinger Straße 21 (IO 2 – Gebäude 2.1b B-Plan)  
Schießstättstraße 2 (IO J) 

Auf Grund des Wegfalls des Garagengebäudes trifft das Kriterium d) an den bahnzugewand-
ten Fassaden zu. Siehe hierzu die detaillierte Betrachtung in Kapitel 9.2. Die Änderung ist 
damit wesentlich. Kompensationsmaßnahmen werden in Kapitel 9.3 diskutiert. 

In Anlage 2.3.5 sind die Berechnungsergebnisse auch ohne Bahn zusammengestellt: 

9.2 Wegfall Garagengebäude 

Im Zuge des B-Plans soll das Garagengebäude Fl.Nr. 893/2 parallel zur Bahnlinie abgerissen 
werden, womit eine Abschirmung für IO 2 und das Nachbargebäude (IO J) entfällt. Die Aus-
wirkung wurde bereits in Kapitel 9.1 mit betrachtet und wird nachfolgend detailliert dargestellt.  

Abbildung 29 Fotodokumentation Garagengebäude 

Blick auf das Garagengebäude sowie  
IO D und IO 2 

Blick auf das Garagengebäude und die 
Bahn 

 

9.2.1 Schallemissionen 

Es werden die gleichen Grundlagen wie in Kapitel 9.1.1 beschrieben herangezogen.  

9.2.2 Schallimmissionen und Beurteilung 

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt wie in Kapitel 7.1 beschrieben mit den in Kapitel 9.1.1 auf-
geführten Bedingungen für den Bestand und die Planung. Die Berechnungsergebnisse sind in 
den nachfolgenden Abbildungen grafisch gegenübergestellt. Auf Höhe EG wird die Immissi-
onsbelastung zusätzlich als farbige Isophonenkarte dargestellt, diese soll aufzeigen mit wel-
cher Immissionsbelastung im Garten zu rechnen ist.  

IO J 
IO 2 Garagen- 

gebäude 

Bahnlinie  Garagen- 
gebäude 
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Abbildung 30 Immissionsbelastung derzeit  / zukünftig  im Einwirkungsbereich des  
Garagengebäudes  IO 2 / IO J 
Tag  IGW16.BImSchV = 64 dB(A)  / Auslösewert > 70 dB(A) 

 
Ist-Zustand Heute  

mit Garagengebäude  

Planung B-Plan 132, Planteil Nord  
mit Neubau Vermessungsamt  

(ohne Garagengebäude)   
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Wie die Gegenüberstellung zeigt, steigt die Immissionsbelastung an den bahnzugewandten 
Fassaden um mehr als 1 dB(A) an und der IGW16.BImSchV = 64 dB(A) wird überschritten. An den 
bahnabgewandten Fassaden wirkt sich das Vorhaben nicht aus. Bahnabgewandt sind weiter-
hin ruhige Außenwohnbereiche vorhanden.   

Der Auslösewert von 70 dB(A) tags wird nicht überschritten.  
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Abbildung 31 Immissionsbelastung derzeit  / zukünftig  im Einwirkungsbereich des  
Garagengebäudes IO 2 / IO J 
Nacht   IGW16.BImSchV = 54 dB(A)  / Auslösewert > 60 dB(A) 

 
Ist-Zustand Heute  

mit Garagengebäude  

Planung B-Plan 132, Planteil Nord  
mit Neubau Vermessungsamt  

(ohne Garagengebäude)   
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Nachts ist mit einer vergleichbaren Erhöhung zu rechnen wie tagsüber. Bereits heute wird der 
Auslösewert von 60 dB(A) erreicht und überschritten, dieser wird mit dem Vorhaben an den 
bahnzugewandten Fassaden weiter erhöht. Die Änderung ist damit wesentlich. 
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9.2.3 Kompensationsmaßnahmen 

Ein aktiver Schallschutz für IO 2 und IO J, welcher die Garagenzeile ersetzt, ist in der notwen-
digen Höhe städtebaulich nicht vertretbar (Trennung der Stadtteile).  

Für eine Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung auf Fl.Nr. 893 (IO 2 ≙ Gebäude 2.1b 
im B-Plan) wurden in Kapitel 8.3 passive Schallschutzmaßnahmen sowie das Schalldämm-
Maß (mit Berücksichtigung des Wegfalls der Garagenzeile) ausgelegt. 

Für den Bestand (IO 2 und IO J) können passive Schallschutzmaßnahmen, d.h. Maßnahmen 
am Gebäude selbst ergriffen werden. 

p1) Verbesserung der Schalldämmung 
Verbesserungsmaßnahmen an den Umfassungsbauteilen von schutzbedürftigen Räu-
men, sofern der vorhandene Schallschutz nicht den Anforderungen gemäß 24. BImSchV 
[29] entspricht. In der Regel bedeutet dies den Einbau von Fenstern einer höheren 
Schallschutzklasse. Das Ergebnis stellt sicher, dass ein gesundheitlich unbedenkliches 
Innengeräuschniveau in den schutzbedürftigen Räumen eingehalten wird.  

p2) Lüftungseinrichtungen 
Einbau von Lüftungseinrichtungen im Falle von Schlafräumen oder Räumen mit sauer-
stoffverbrauchender Energiequelle. Lüftungseinrichtungen sind auch dann vorzusehen, 
wenn die erforderliche Schalldämmung der schutzbedürftigen Räume ohne zusätzliche 
Schallschutzmaßnahmen bereits vorhanden ist. 

 
Hinweis zum Außenbereich:  
Bei beiden Immissionsorten IO 2 und IO J ist in Richtung Süden bzw. Osten weiter ein ruhiger 
Außenbereich vorhanden. Bezüglich des Außenbereiches sind keine weiteren Schallschutz-
maßnahmen nötig.  

9.3 Veränderung der Fußgängerunterführung und Heili ggeistgasse 

Mit dem B-Plan soll die derzeitig als Treppe ausgeführte Fußgängerunterführung zwischen der 
Innenstadt und dem Stadtteil Lerchenfeld als Rampe ausgeführt werden. Mit dem Vorhaben 
muss die Heiliggeistgasse verlegt werden. Die Änderungen im Überblick zeigt Abbildung 32.  
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Abbildung 32 Veränderte Lage Fußgängerunterführung / Heiliggeistgasse  

 

In Rahmen dieser Maßnahme wird folgendes schalltechnisch untersucht und beurteilt.  

• Heiliggeistgasse  
Auswirkungen des veränderten Straßenverlaufs der Heiliggeistgasse 

• Fußgängerunterführung  
Auswirkungen der veränderten Ausführung/Verlauf der Fußgängerunterführung 
(Treppe, Tunnel) im Bereich der Kreuzung Ottostraße / Heiliggeistgasse  

Die maßgeblichen Immissionsorten sind:  Fl.Nr. 883 (IO E), Fl.Nr. 852 (IO F), Fl.Nr. 861 (IO G) 
und Fl.Nr. 880/ 838/4 (IO H), siehe Lageplan Anlage 1. Die Immissionsorte sind laut Auftrag-
geber als Mischgebiet einzustufen. 

9.3.1 Schallemissionen  

Die hier zu betrachtenden Schallemissionen setzen sich zusammen aus dem Verkehr (Straße 
/ Schiene) und den Fußgängern. 

9.3.1.1 Verkehr  

Für den öffentlichen Verkehr (Straße / Schiene) werden die gleichen Grundlagen wie in Kapitel 
9.1.1 beschrieben herangezogen. 

9.3.1.2 Fußgänger  

Maßgebliche Schallemission der Nutzung der Unterführung ist das mögliche Kommunikations-
geräusch der Personen im Freien. Anhaltswerte für die Schallemissionen für die Unterhaltung 

<- Neuer Verlauf  
    Heiliggeistgasse  

<- „Bestand“ Verlauf  
     Heiliggeistgasse  

<- „Bestand“  
     Fußgängerunterführung  

„Neuer Verlauf“  
Fußgängerunterführung  
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liefert die VDI 3770 „Emissionskennwerte von Schallquellen von Sport- und Freizeitanlagen“ 
[28]. Die Schallemission berechnet sich dementsprechend nach folgendem Zusammenhang: 

• Lwr,1h = Lw,eq + 10 lg n + ΔLI  + 10lg(t1 / to)  dB(A)                                                             (16) 
mit:  
Lwr,1h  = Schallleistungsbeurteilungspegel auf der Fläche, bezogen auf eine Stunde 
Lw,eq  = Ausgangsschallleistungspegel für eine sprechende Person 

    - Sprechen normal   Lw,eq = 65 dB(A) 
    - Sprechen gehoben   Lw,eq = 70 dB(A) 
   - Sprechen sehr laut   Lw,eq = 75 dB(A) 
n   = Anzahl der Personen, die gleichzeitig sprechen  
ΔLI   = Impulszuschlag 9,5 – 4,5 lg n  
t1   = Einwirkdauer / Min 
Tr   = Beurteilungszeit 

Für die Gegenüberstellung der veränderten Ausführung der Fußgängerunterführung wird ein 
pauschaler Ansatz je Meter Wegstrecke für den Bestand und die Planung gewählt. Mit dem 
Ansatz soll aufgezeigt werden, ob und wie sich die Lärmeinwirkungen auf die Immissionsorte 
verändern.  

Unter Berücksichtigung, dass auf der Wegstrecke (ab Öffnung Unterführung bis westliches 
Ende der Brücke) 6 Personen mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h gehen und davon jede 
2. Person laut spricht (Lw = 75 dB(A)/Person) errechnet sich ein längenbezogener Schallleis-
tungspegel von Lw`= 43,3 dB(A)/m. Dieser Schallleistungspegel wird für beide Varianten ent-
sprechend dem Verlauf in Abbildung 33 als Linienquelle auf einer Höhe von 1,7 m angesetzt.  

Abbildung 33 Verlauf Wegstrecke Fußgängerunterführung  

 

 

 

Fußgänger Fußgängerunterführung Bestand  

Fußgänger Fußgängerunterführung Planung  

IO F 

IO E 

IO H 

IO G 

B-Plan 132, Planteil Nord  
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9.3.2 Schallimmissionen und Beurteilung 

9.3.2.1 Geänderter Straßenverlauf 

An den Immissionsorten IO E bis IO H wurde eine Ausbreitungsrechnung wie in Kapitel 7.1 
beschrieben mit den in Kapitel 9.1.1 aufgeführten Bedingungen für den Bestand und die Pla-
nung durchgeführt, im Planfall wurde auch der geänderte Verlauf der Heiliggeistgasse berück-
sichtigt. Der Berechnung liegt zugrunde, dass sich der Fahrbahnbelag nicht ändert . Des 
Weiteren liegt der Berechnung zugrunde, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit unverän-
dert bei 50 km/h bleibt.  

Die Berechnungsergebnisse sind in Anlage 2.3.2 tabellarisch gegenübergestellt. Daraus geht 
hervor, dass die Erhöhung bei bis zu 0,4 dB(A) liegt. An drei Fassadenpunkten (siehe rote 
Umrandung in Abbildung 34) von IO H trifft zusätzlich das Kriterium der 16.BImSchV [3] zu, 
„durch das Vorhaben wird der bereits vorliegende Beurteilungspegel oberhalb von 70 dB(A) 
oder 60 dB(A) in der Nacht erhöht“, die Änderung ist damit wesentlich. 

Nachfolgende Abbildung zeigt die betroffenen Fassaden und die Beurteilungspegel im kri-
tischsten Geschoss. Die Fassade an welcher der Auslösewert von 70 dB(A) weiter erhöht wird, 
ist in Abbildung 34 rot gekennzeichnet. 

Abbildung 34 Immissionsbelastung Verkehrslärm, Planfall 2 
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In Kapitel 9.3.3 werden Kompensationsmaßnahmen diskutiert.   
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9.3.2.2 Fußgänger 

Auf Grundlage des Emissionspegels für die Unterhaltung von Personen auf den unterschied-
lichen Wegstrecken aus der Fußgängerunterführung (derzeit Treppe / zukünftig Rampe) wurde 
an den Immissionsorten IO E bis IO H eine Ausbreitungsrechnung wie in Kapitel 7.2 beschrie-
ben durchgeführt. 

Die Berechnungsergebnisse sind in Anlage 2.3.3 tabellarisch gegenübergestellt. Daraus geht 
hervor, dass mit keiner Erhöhung zu rechnen ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 
Personen auf der Rampe auf einer längeren Strecke tiefer gehen (Fußbodenoberkante der 
Rampe liegt unter der Fahrbahnoberkante. 

Die geplante Änderung der Fußgängerunterführung ist irrelevant.  

9.3.3 Kompensationsmaßnahmen 

Die Berechnung kommt zu dem Ergebnis, dass die geplante Verlegung der Heiliggeistgasse 
als wesentliche gemäß 16. BImSchV [3] eingestuft wird.  

Die Pegelzunahme liegt bei 0,2 dB(A) und damit deutlich unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle 
von 1 dB(A). Durch das Vorhaben wird dennoch der Auslösewert von 70 dB(A) tags weiter 
erhöht.  

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Heiliggeistgasse liegt bei 50 km/h und wurde in 
der Prognose auch für den Planfall angewendet. Mit einer Reduzierung der Höchstgeschwin-
digkeit von 50 km/h auf 30 km/h kann der Emissionspegel der Heiliggeistgasse um 3,5 dB(A) 
reduziert werden. Mit der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf der Heiliggeistgasse 
kann die Verlegung der Heiliggeistgasse schalltechnische kompensiert werden, der Auslöse-
wert von 70 dB(A) tags wird nicht weiter erhöht. 

Alternativ bestehen die Möglichkeiten passive Maßnahmen am Gebäude vorzusehen, siehe 
Kapitel 9.2.3 Punkte p1) und p2).    
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10 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Stadt Freising beabsichtigt den Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 132 „Isarvorstadt mit Anbin-
dung Innenstadt Nord“ aufzustellen. Der Geltungsbereich des Planteils Nord mit einer Fläche 
von ca. 1,45 ha umfasst die Flurstücke (ganz oder teilweise) Fl.Nr.: 852, 854, 838/2, 883, 882, 
886, 1879/69, 1879/70, 886/2, 1879/68, 1879, 1879/42, 911, 920/1, 916, 915, 915/1, 902, 
903/2, 903, 900, 901/3, 899, 893, 893/3, 893/2, 893/1, 894, 933, 1879/71, Gmkg. Freising und 
soll als Urbanes Gebiet (MU) nach § 6a BauNVO [24] festgesetzt werden. Das Untersuchungs-
gebiet ist bereits bebaut. Mit dem B-Plan soll geordnetes Baurecht geschaffen werden und der 
Neubau des Vermessungsamts Freising sowie die Neugestaltung der Fuß- und Radwegunter-
führung zwischen dem Stadtteil Lerchenfeld und der Innenstadt erfolgen.  

Die Fläche des B-Plans steht im Einflussbereich von Straßen- und Schienenverkehr, einer 
Park and Ride Anlage (P+R Anlage) mit Busparkplatz, der Schießanlage der Königlich privile-
gierten (Kgl. Priv.) Feuerschützen-Gesellschaft sowie des städtischen Bauhofs der Stadt Frei-
sing.  

Die C.HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH wurde von der Stadt Freising mit der schalltechni-
schen Untersuchung der zu erwartenden Lärmemissionen und -immissionen beauftragt.  

Anmerkung: Am 13.05.2017 wurde im Baugesetzbuch [26] sowie der Baunutzungsverordnung 
[24] das Urbane Gebiet (MU) eingeführt. Im Bbl.1 zur DIN 18005 aus dem Jahr 1987 ist das 
Urbane Gebiet (MU) noch nicht enthalten. Im Entwurf zur DIN 18005:2022-02 [23] wurde das 
Urbane Gebiet aufgenommen und wird adäquat einem Mischgebiet nach Bbl.1 zu der 
DIN 18005 [2] eingestuft. In der schalltechnischen Untersuchung wurde der Orientierungswert 
des Entwurfs zur DIN 18005:2022-02 [23] für das Urbane Gebiet (MU) entsprechend der fest-
gesetzten Art der Nutzung angewendet. 

Mit Ausnahme des Anlagenlärms tagsüber entspricht der im Bauleitplanverfahren anzustre-
bende ORWE-DIN18005 dem im Genehmigungsverfahren geltenden IRWTA Lärm. Tagsüber liegt der 
ORWE-DIN18005 bei 60 dB(A) und der IRWTA Lärm bei 63 dB(A). Die Überschreitung des  
ORWE-DIN18005  kann bis zur Einhaltung des IRWTA Lärm abgewogen werden.  

•  Einwirkender Verkehrslärm 
Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass an den Bauräumen der Orientierungswert der 
E-DIN 18005 [23] für ein Urbanes Gebiet von 60 dB(A) tagsüber und 50 dB(A) nachts über-
schritten wird. Die Immissionsbelastung wird maßgeblich durch den Schienenverkehr hervor-
gerufen und liegt an dem der Bahn nächstgelegenen maßgeblichen Immissionsort (Vermes-
sungsamt Tagnutzung/werktags) bei bis zu 71 dB(A) am Tag und 65 dB(A) in der Nacht (Er-
dinger Straße 21, Wohnnutzung). Der Verkehr auf der P+R-Anlage ist dagegen vernachläs-
sigbar.  

Die Berechnung zeigt auch, dass die Immissionsbelastung über dem Schwellenwert der Ge-
sundheitsgefährdung (70 dB(A) / 60 dB(A) Tag/ Nacht) liegt. Ein aktiver Schallschutz an der 
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Bahn, in der für eine bis IV-geschossigen Bebauung notwendigen Höhe, ist städtebaulich nicht 
vertretbar, da diese zu einer Trennung der Stadtteile führt.  

Mit dem Bebauungsplan wird ein Bauraum für ein neues Bürogebäude geschaffen. Bei allen 
weiteren Bauräumen handelt es sich um bestehende Bebauung die mit dem B-Plan - sofern 
mit dem städtebaulichen Konzept vereinbar - gesichert werden soll, neue Baufenster für 
Wohnräume werden nicht geschaffen. 

Zum Schutz der Aufenthaltsräume werden bauliche Schallschutzmaßnahmen „architektoni-
sche Selbsthilfe“ in Kombination mit einer ausreichenden Schalldämmung der Außenbauteile 
festgesetzt. Mit den vorgeschlagenen Festsetzungen (siehe Anlage 5) sind aus schalltechni-
scher Sicht gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den Räumen gewährleistet.  

• Einwirkender Anlagenlärm 
Durch den einwirkenden Anlagenlärm (Vermessungsamt, Glaserei, Schießanlage ) ist mit 
keinen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm [4] zu rechnen. Auch der im 
Bauleitplanverfahren anzustrebende Orientierungswert der E-DIN 18005 [23] wird eingehal-
ten. 

Die schalltechnische Untersuchung der Schallimmissionen aus dem Bauhof  kommt zu dem 
Ergebnis, dass tagsüber der IRWTA-Lärm für ein MU als auch der ORWE-DIN18005 an allen Baufel-
dern eingehalten werden kann. Nachts zeigt das Berechnungsergebnis, dass der IRWTA-Lärm ≙ 

ORWE-DIN18005 für ein MU an IO 1, IO 3 und IO 4 ab dem 1. Obergeschoss überschritten wird. 
Bei IO 1 handelt es sich, wie oben genannt, um das Vermessungsamt, hier ist im Nachtzeit-
raum keine Nutzung zu erwarten.  

Bezüglich der weiteren Überschreitungen an IO 3 und IO 4 ist darauf zu verweisen, dass eine 
nächtliche Salzverladung gemäß Bauhofleiter nur bei absoluter Notwendigkeit aufgrund der 
wetterbedingten Verhältnisse stattfindet. Von einer regelmäßigen Salzverladung in der Nacht-
zeit ist daher nicht auszugehen. Aus unserer Sicht könnten die nächtlichen Winterdienstein-
sätze auch im Hinblick auf die Einstufung als Maßnahmen zur Abwendung von Notsituationen 
im Sinne der TA-Lärm, Punkt 7.1 [4] noch abgewogen werden, dies ist rechtlich zu prüfen.  

 

• geänderte Verkehrsführung Heiliggeistgasse / Wegfal l Garagengebäude 
Die schalltechnische Untersuchung kommt des Weiteren zu dem Ergebnis, dass mit Änderung 
der Verkehrsführung und dem damit prognostizierten Verkehrsaufkommen, an drei Immissi-
onsorten die Änderung als Wesentliche gemäß der 16.BImSchV [3] einzustufen sind. Hierbei 
handelt es sich um IO 2 im Geltungsbereich des B-Plan, um IO J (Schießstättstraße 2) und 
IO H (Dr.-von Daller-Str. 1).  

Ein aktiver Schallschutz (hier Schallschutzwand zur Bahn) für IO 2 und IO J, welcher die Ga-
ragenzeile ersetzt, ist in der notwendigen Höhe städtebaulich nicht vertretbar (Trennung der 
Stadtteile). Für IO H scheidet eine Schallschutzwand ebenfalls aus, da durch die bestehende 
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Grundstückssituation schalltechnisch wirksame durchgehende Lärmschutzwände nördlich der 
Straße nicht errichtet werden können.  

Mögliche Kompensationsmaßnahmen wären: 

IO H 
An IO H kann die prognostizierte Pegelerhöhung durch die Verlegung der Heiliggeistgasse, 
mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung der Heiliggeistgasse auf 30 km/h kompensiert wer-
den. Alternativ können Verbesserungsmaßnahmen an den Umfassungsbauteilen der schutz-
bedürftigen Räume ergriffen, sofern der vorhandene Schallschutz nicht den Anforderungen 
gemäß 24. BImSchV [29] entspricht. In der Regel bedeutet dies den Einbau von Fenstern einer 
höheren Schallschutzklasse.  

IO 2 / IO J 
Für eine mögliche Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung auf Fl.Nr. 893 (IO 2, Ge-
bäude 2.1b) werden durch die Festsetzungen (passive Schallschutzmaßnahmen) aus schall-
technischer Sicht gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den Räumen gewährleistet. 
 
Für den Bestand können Verbesserungsmaßnahmen an den Umfassungsbauteilen der 
schutzbedürftigen Räume ergriffen werden, sofern der vorhandene Schallschutz nicht den An-
forderungen gemäß 24. BImSchV [29] entspricht. In der Regel bedeutet dies den Einbau von 
Fenstern einer höheren Schallschutzklasse.  

HINWEIS: Die in der Festsetzung genannten Normen und Richtlinien müssen bei der Stadt 
Freising zur Einsicht vorliegen. 

C.Hentschel 
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Anlage 2 
Schallemissionen öffentlicher Verkehr 

 
 
 

 

  



Anlage 2.1.1
Verkehrsprognose DB AG 2035

Gemäß aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030DT (KW 07/2023) des Bundes ergeben sich folgende Werte

Strecke 5500
Abschnitt Freising bis Marzling
Bereich östlich Bahnhof Freising (km 41) 
von_km 40,7 bis_km 44,2

Prognose 2030DT Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015
Zugart Anzahl Anzahl v_max_Zug Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

GZ-E 31 11 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8
GZ-E 4 2 120 7-Z5-A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8
GZ-E 4 2 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 10 Grundlast
IC-E 28 8 200 7-Z5-A4 1 9-Z5 9

RV-ET 32 4 160 5-Z5-A10 1
RV-E 32 4 140 7-Z5-A4 1 9-Z5 6

S 63 11 140 5-Z5-A10 3
194 42 Summe beider Richtungen



Anlage 2.1.2 
Emissionspegel Schall 03 

 
Zugklassen 

Bezeichnung  Sel.  M.  ID  Lw,eq'  Zugklassen  
        Tag  Nacht  Gatt.  Anzahl Züge  v  nAchs  Lw,eq,i' (dBA)  
        (dBA)  (dBA)    Tag  Abend  Nacht  (km/h)    Tag  Nacht  

5500_2030DT (07/2023) bebauungsNAH       schiene  87.7 85.5 ELOK_SB  16  0  6  100  4  67.8 66.6 
          GW_KSK  480  0  180  100    82.3 81.0 
          KW_KSK  128  0  48  100    76.9 75.7 
          ELOK_SB  2  0  1  120  4  59.6 59.6 
          GW_KSK  60  0  30  120    74.4 74.4 
          KW_KSK  16  0  8  120    69.0 69.0 
          ELOK_SB  2  0  1  100  4  58.8 58.8 
          GW_KSK  20  0  10  100    68.5 68.5 
          ELOK_SB  14  0  4  200  4  71.9 69.5 
          RZW_SB  126  0  36  200    81.3 78.8 
          SBAHN_RS  16  0  2  160  10  72.7 66.7 
          ELOK_SB  16  0  2  140  4  69.5 63.5 
          RZW_SB  96  0  12  140    77.3 71.3 
          SBAHN_RS  96  0  18  140  10  79.5 75.2 
5500_2030DT (07/2023) bebauungsFERN       schiene  87.6 85.0 ELOK_SB  15  0  5  100  4  67.6 65.8 
          GW_KSK  450  0  150  100    82.0 80.2 
          KW_KSK  120  0  40  100    76.6 74.9 
          ELOK_SB  2  0  1  120  4  59.6 59.6 
          GW_KSK  60  0  30  120    74.4 74.4 
          KW_KSK  16  0  8  120    69.0 69.0 
          ELOK_SB  2  0  1  100  4  58.8 58.8 
          GW_KSK  20  0  10  100    68.5 68.5 
          ELOK_SB  14  0  4  200  4  71.9 69.5 
          RZW_SB  126  0  36  200    81.3 78.8 
          SBAHN_RS  16  0  2  160  10  72.7 66.7 
          ELOK_SB  16  0  2  140  4  69.5 63.5 
          RZW_SB  96  0  12  140    77.3 71.3 
          SBAHN_RS  93  0  15  140  10  79.3 74.4 
 



Analge  2.1.3
Verprognose 2040  aus Verkehrsuntersung  vom 02.06. 2023

 

Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h SV/24h Kfz/24h SV/24h 06-22 Uhr 22-06 Uhr 06-22 Uhr 22-06 Uhr

1 17350 890 15615 801 907 138 5,1% 5,4%
2 31950 920 28755 828 1670 254 2,9% 3,1%
3 750 10 675 9 41 2 1,3% 1,9%
4 300 10 270 9 16 1 3,0% 0,0%
5 300 10 270 9 16 1 3,4% 0,0%
6 17900 990 16110 891 934 146 5,5% 5,5%
7 3450 180 3105 162 180 28 5,2% 5,2%
8 1650 60 1485 54 86 13 3,6% 3,6%
9 4700 140 4230 126 245 38 3,0% 3,0%

Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h SV/24h Kfz/24h SV/24h 06-22 Uhr 22-06 Uhr 06-22 Uhr 22-06 Uhr

1 17350 890 15615 801 907 138 5,1% 5,4%
2 32000 940 28800 846 1673 255 2,9% 3,1%
3 1350 60 1215 54 74 4 4,4% 6,3%
4 600 20 540 18 33 2 3,0% 0,0%
5 50 0 45 0 3 0 0,0% 0,0%
6 17950 990 16155 891 937 146 5,5% 5,5%
7 3450 180 3105 162 180 28 5,2% 5,2%
8 1800 90 1620 81 94 15 5,0% 5,0%
9 4850 160 4365 144 253 39 3,3% 3,3%

aus Verkehrsmodell
[Normalwerktag] DTV

SV (prozentual)
Prognosenullfall 2040 [DTV]

Nr

M [Kfz/h]

Prognoseplanfall 2  2040 [DTV] - mit Schließung Sch ießstättstraße, mit Umsetzung B-Plan 132

Nr

aus Verkehrsmodell
[Normalwerktag] DTV

M [Kfz/h] SV (prozentual)



Anlage 2.1.4
Schallemissionspegel nach RLS-90 Nullfall 2040 / Pl anfall 2 / 2040 

Tag Nacht Pkw Lkw
  Tag Nacht Tag Nacht (km/h) (km/h)

1 Ottostraße OST Prognose Nullfall 63,6 55,5 907 138 5,1 5,4 50 50
1 Ottostraße OST Prognose Planfall 2 63,6 55,5 907 138 5,1 5,4 50 50

Zunahme  / Abnahme 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

2  Isarstraße Prognose Nullfall 65,1 57,0 1670 254 2,9 3,1 50 50
2  Isarstraße Prognose Planfall 2 65,1 57,0 1673 255 2,9 3,0 50 50

Zunahme  / Abnahme 0,0 0,0 3 1 0,0 -0,1

3 Parkstraße  Prognose Nullfall 45,6 32,9 41 2 1,3 1,9 30 30
3 Parkstraße  Prognose Planfall 2 49,9 36,6 74 4 4,4 3,1 30 30

Zunahme  / Abnahme 4,3 3,7 33 2 3,1 1,2

4 Parkstraße  Prognose Nullfall 42,5 28,5 16 1 3,0 0,0 30 30
4 Parkstraße (4) Prognose Planlfall 2 45,7 31,6 33 2 3,0 0,0 30 30

Zunahme  / Abnahme 3,2 3,1 17 1 0,0 0,0

5 Erdingerstraße Prognose Nullfall 42,8 28,5 16 1 3,4 0,0 30 30
5 Erdingerstraße Prognose Planfall  2 33,3 0,0 3 0 0,0 0,0 30 30

Zunahme  / Abnahme -9,5 -28,5 -13 -1 -3,4 0,0

6 Ottostraße WEst Prognose Null/Planfall 63,9 55,8 934 146 5,5 5,5 50 50
6 Ottostraße WEst Prognose Null/Planfall 63,9 55,8 937 146 5,5 5,5 50 50

Zunahme  / Abnahme 0,0 0,0 3 0 0,0 0,0

7 Heiliggasse Prognose Nullfall 59,6 51,5 180 28 5,2 5,2 50 50
7 Heiliggasse Prognose Planfall 59,6 51,5 180 28 5,2 5,2 50 50

Zunahme  / Abnahme 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

8 Erdingerstraße Prognose Nullfall 50,2 42,0 86 13 3,6 3,6 30 30
8 Erdingerstraße Prognose Planfall 51,2 43,2 94 15 5,0 5,0 30 30

Zunahme  / Abnahme 1,0 1,2 8 2 1,4 1,4

9 Luitpoldstraße Prognose Nullfall Ost 56,8 48,7 245 38 3,0 3,0 50 50
9 Luitpoldstraße Prognose Planfall Ost 57,1 49,0 253 39 3,3 3,3 50 50

Zunahme  / Abnahme 0,3 0,3 8,0 1,0 0,3 0,3

Bezeichnung Lme / dB(A) genaue Zähldaten
M (Kfz/h) SV-Anteil p (%)

zul. Geschw.



Anlage 2.1.5
Schallemissionen P+R-Anlagen

Parkplatz, zusammengefasstes Verfahren

Lw  = Lwo + KPA + KI + KD + Kstro + 10 lg(B *N)

Lwo = 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung / h
Kpa = Zuschlag für Parkplatzart

0 P+R, Mitarbeiter, Parkplatz am Rand der Innenstadt
Ki = Taktmaximalpegelzuschlag nur für das zusammengefasste Verfahren

4 P+R, Mitarbeiter
Kd = Durchfahrverkehr = 2,5 lg (fxB-9)

f= Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße
1,0 bei allen übrigen Stellplätzen

Kstr0 = Zuschlag für Straßenoberflächen (entfällt für Einkaufcenter mit Asphalt und Beton)
0 asphaltierte Fahrgassen

2,5 wassergebundene Decke (Kies)
n = Anzahl der Stellplätze
B = Bezugsgröße (Nettogastraumfläche)
N = Anzahl der Bewegungen / Bezugsgröße und Stellplatz = 0,12 für Gaststätten im ländlichen Bereich

BxN = Anzahl der Bewegungen / Stunde auf dem Parkplatz

Zeit
Lwa,1h / 

dB(A)
Kpa Ki B f KD Kstro N BxN

Lwr / 
dB(A)

ParkplatzSt.
Schlothauer & 
Wauer Seite 20

Tag 63 0 4 700 1 7,1 0 0,3 210 97,3 3360
Nacht 63 0 4 700 1 7,1 0 0,06 42 90,3 672

Tag 63 0 4 160 1 5,4 2,5 0,3 48 91,8 768
Nacht 63 0 4 160 1 5,4 2,5 0,06 10 84,8 154

Tag 63 0 4 40 1 3,7 0 0,3 12 81,5 192
Nacht 63 0 4 40 1 3,7 0 0,06 2 74,5 38

Tag 63 10 4 5 1 2,5 0,3 2 81,3 24
Nacht 63 10 4 5 1 2,5 0,06 0 74,3 5

4344 3840

Frequentierung

P +R groß

P +R Schotterparkplatz

P +R klein Nord

P +R Bus
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Anlage 2.2 
Schallimmissionen 

Anlage 2.2.1 
leer 
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Anlage 2.2.2 
Immissionsbelastung Endausbau getrennt nach Geschos s 
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Anlage 2.2.3  
Teilpegel 

In den nachfolgenden Tabellen ist die Zusammensetzung der Immissionsbelastung 
in Form von Teilpegel getrennt für den Tag und den Nachtzeitraum an den konkret 
ausgewählten Immissionsorten (vgl. Abbildung 3 der SU) zusammengestellt.  

Die Zusammensetzung der Immissionsbelastung ist dabei für das 1. OG aufgeführt. 
Alle Pegelangaben erfolgend in dB(A). 

Teilpegel Verkehrslärm  

TAG 

Quelle Immissionspegel auf Höhe 1,OG Tag / dB(A)  

Bezeichnung  
IO 1 

N 
IO 1 

O 
IO 2 

N 
IO 2 
W 

IO 
3 

IO 4 
N 

IO 4 
S 

P+R groß (700 Stellplätze) PLS 7,6 15,4 10,9 15,3 14,9 21,2 27,9 
P-R Schotter (160 Stellplätze) PLS 9,9 13,5 13,1 21,3 23,4 24,9 32,4 
P-R klein (40 Stellplätze) PLS -1,9 6,2 0,3 3,1 7,8 14,2 17,6 
P-R Bus 5/10 ??? Stellplätze 8,3 7,5 9,8 12,3 20,4 21,8 31,3 
1 Ottostraße OST Prognose Null/Planfall 55,1 49,1 53,7 49,8 47,7 39,3 26,7 
2  Isarstraße Prognose Plan2 49,8 50,6 50,0 45,7 49,3 44,5 48,5 
3 Parkstraße  Prognose Planlfall2 20,5 51,8 25,8 37,8 56,6 55,4 23,0 
4 Parkstraße (4) Prognose Planlfall2 25,9 40,8 25,1 24,8 41,8 27,2 13,4 
5 Erdingerstraße Prognose Planfall2 34,6 15,2 30,0 26,5 24,8 33,2 4,7 
6 Ottostraße WEst Prognose Planfall2 58,6 39,2 56,3 53,5 41,0 47,4 31,0 
7 Heiliggasse Prognose Planfall2 49,5 38,2 48,7 48,2 30,6 38,3 21,6 
9 Luitpoldstraße Prognose Null/Planlfall 
Ost 15,9 22,1 27,0 26,2 33,7 48,4 48,6 
9 Luitpoldstraße Prognose Null/Planlfall 
West 25,5 39,3 32,0 34,6 30,9 35,7 53,1 
3 Parkstraße  Prognose Nullfall 50 % 19,4 26,1 26,4 26,8 35,5 29,3 46,6 
5500_2030DT (07/2023) bebauungsNAH 66,5 54,8 64,6 62,2 54,2 53,8 38,6 
5500_2030DT (07/2023) bebauungsFERN 65,3 54,5 63,9 61,5 54,1 53,5 38,3 

Summenpegel  69,6 59,9 67,9 65,4 60,6 59,9 56,2 
ORW 60 60 60 60 60 60 60 

Über- Unterschreitung  9,6 -0,1 7,9 5,4 0,6 -0,1 -3,8 
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Anlage 2.2.3  
Teilpegel 

 
NACHT 
Quelle Immissionspegel auf Höhe 1,OG Nacht / dB(A)  

Bezeichnung  
IO 1 

N 
IO 1 

O 
IO 2 

N 
IO 2 
W IO 3 

IO 4 
N 

IO 4 
S 

P+R groß (700 Stellplätze) PLS 0,6 8,4 3,9 8,3 7,9 14,2 20,9 
P-R Schotter (160 Stellplätze) PLS 2,9 6,5 6,1 14,3 16,4 17,9 25,4 
P-R klein (40 Stellplätze) PLS -8,9 -0,8 -6,7 -3,9 0,8 7,2 10,6 
P-R Bus 5/10 ??? Stellplätze 1,3 0,5 2,8 5,3 13,4 14,8 24,3 
1 Ottostraße OST Prognose Null/Planfall 47,0 41,0 45,6 41,7 39,7 31,3 18,6 
2  Isarstraße Prognose Plan2 41,7 42,6 42,0 37,6 41,3 36,4 40,5 
3 Parkstraße  Prognose Planlfall2 7,2 38,5 12,5 24,6 43,3 42,1 9,7 
4 Parkstraße (4) Prognose Planlfall2 11,8 26,7 11,0 10,6 27,6 13,1 -0,7 

5 Erdingerstraße Prognose Planfall2 -7,5 -26,9 -12,1 -15,6 
-

17,3 -8,9 -37,4 
6 Ottostraße WEst Prognose Planfall2 50,5 31,2 48,2 45,5 33,0 39,4 22,9 
7 Heiliggasse Prognose Planfall2 41,4 30,1 40,6 40,1 22,5 30,3 13,5 
8 Erdingerstraße Prognose Planfall2 7,9 14,1 19,0 18,3 25,7 40,4 40,6 
9 Luitpoldstraße Prognose Planlfall2 Ost 17,4 31,2 23,9 26,5 22,8 27,6 45,0 
9 Luitpoldstraße Prognose Null/Planlfall 
West 11,3 18,0 18,3 18,7 27,4 21,2 38,5 
5500_2030DT (07/2023) bebauungsNAH 64,2 52,6 62,4 59,9 52,0 51,6 36,4 
5500_2030DT (07/2023) bebauungsFERN 62,7 52,0 61,3 59,0 51,5 51,0 35,8 

Summenpegel  66,7 55,8 65,1 62,6 55,4 55,0 48,5 
ORW 50 50 50 50 50 50 50 

Über- Unterschreitung  16,7 5,8 15,1 12,6 5,4 5,0 -1,5 
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Anlage 2.3 
Auswirkungen auf den B-Plan auf die Nachbarschaft 

Anlage 2.3.1 
Seite 1  

Verkehrszunahme, Vergleich Nullfall – Planfall 

Nullfall Bezeichnung der Fassaden (Fass.Nr. im Exce l) IO  
   

 
Planfall Bezeichnung der Fassaden (Fass.Nr. im Exce l) IO  

   

B-Plan 132,  
Planteil Nord 

B-Plan 132,  
Planteil Nord 
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Anlage 2.3.1 
Seite 2  

Verkehrszunahme, Vergleich Nullfall – Planfall 

 
 
Teilpegel  

 

 

 

 

 

 

  

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

1 Ottostraße OST 32,7 24,7 32,7 24,7 0,0 0,0

2  Isarstraße 51,8 43,7 51,9 43,9 0,1 0,2

3 Parkstraße  37,2 24,4 40,7 27,4 3,5 3,0

4 Parkstraße 49,8 35,8 53,2 39,1 3,4 3,3

5 Erdingerstraße 27,9 13,7 14,6  -13,3 -13,7

6 Ottostraße West 41,1 33,0 39,4 31,3 -1,7 -1,7

7 Heiliggasse 26,5 18,4 26,5 18,4 0,0 0,0

8 Erdingerstraße 21,3 13,1 23,7 15,7 2,4 2,6

9 Luitpoldstraße 42,2 34,1 42,5 34,4 0,3 0,3

Summe Straße 54,5 45,1 56,1 45,8 1,5 0,6

Bahn RI LA 43,4 41,2 40,6 38,4 -2,8 -2,8

Bahn RI MU 43,7 41,2 40,4 37,8 -3,3 -3,4

Summe Gesamt 55,2 47,7 56,3 47,0 1,1 -0,7

*Reduzierung Bahn wird durch die Abschirmung des Gebäude IO 4 hervorgerufen

Nullfall Planfall Zu-Abnahme
Teipegel an IO B  / dB(A)

Quelle



Anlage 2.3.1
Verkehrszunahme, Vergleich Nullfall - Planfall

Fass.Nr. STW Richt. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

1 EG N 64 54 59 55 60 55 0,9 0,1 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

1 1.OG N 64 54 61 57 61 57 0,6 0,0 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

1 2.OG N 64 54 61 58 62 58 0,7 0,4 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

2 EG N 64 54 58 54 59 54 0,8 -0,2 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 1.OG N 64 54 60 55 60 55 0,4 -0,2 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

2 2.OG N 64 54 60 57 61 57 0,5 0,1 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

1 EG N 64 54 55 48 56 47 1,3 -0,7 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

1 1.OG N 64 54 56 49 56 48 0,9 -1,1 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 2.OG N 64 54 57 51 57 50 0,5 -1,0 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 EG N 64 54 55 47 57 47 1,4 -0,2 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 1.OG N 64 54 56 48 57 47 1,1 -0,7 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 2.OG N 64 54 56 49 57 49 0,6 -0,7 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

3 EG N 64 54 56 47 57 47 1,4 -0,1 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

3 1.OG N 64 54 56 48 57 47 1,1 -0,4 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

3 2.OG N 64 54 56 49 57 48 0,7 -0,6 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 EG S 64 54 56 49 57 48 0,8 -0,2 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 1.OG S 64 54 57 49 58 49 0,6 -0,4 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 2.OG S 64 54 57 50 58 49 0,5 -0,6 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 3.OG S 64 54 58 50 58 50 0,5 0,1 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 EG S 64 54 56 48 57 48 1,0 -0,1 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 1.OG S 64 54 56 49 57 48 0,7 -0,5 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 2.OG S 64 54 57 49 57 49 0,6 -0,6 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 3.OG S 64 54 57 49 58 49 0,6 0,1 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

3 EG S 64 54 55 47 56 47 1,1 -0,6 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

3 1.OG S 64 54 55 48 56 47 0,9 -0,9 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

3 2.OG S 64 54 56 49 57 48 0,6 -1,1 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

3 3.OG S 64 54 57 49 57 49 0,5 -0,7 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

4 EG S 64 54 54 48 56 47 1,2 -0,5 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

4 1.OG S 64 54 55 49 56 48 1,0 -0,5 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

4 2.OG S 64 54 56 50 57 50 0,8 -0,2 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

4 3.OG S 64 54 57 50 58 50 0,6 -0,2 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

5 EG S 64 54 56 50 57 50 1,0 0,0 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

5 1.OG S 64 54 57 52 57 51 0,9 -0,1 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

5 2.OG S 64 54 58 53 58 53 0,8 0,1 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

5 3.OG S 64 54 57 50 58 50 0,7 -0,5 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 EG O 64 54 61 57 60 57 -0,3 0,3 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

1 1.OG O 64 54 62 58 61 58 -0,5 -0,1 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

1 2.OG O 64 54 62 58 62 59 -0,2 0,1 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

2 EG O 64 54 60 56 60 56 0,0 0,6 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

2 1.OG O 64 54 61 57 61 57 -0,3 0,0 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

2 2.OG O 64 54 61 58 61 58 -0,1 0,1 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

3 EG S 64 54 54 47 55 48 1,2 1,0 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

3 1.OG S 64 54 55 48 56 49 1,1 0,8 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

3 2.OG S 64 54 55 48 56 49 1,0 0,7 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

4 EG S 64 54 53 46 54 47 1,0 0,8 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

4 1.OG S 64 54 54 47 55 48 1,1 0,8 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

4 2.OG S 64 54 55 48 56 48 0,9 0,7 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 EG W 64 54 63 60 67 64 4,1 4,2 nein ja ja ja ja ja ja ja x x x x - x

1 1.OG W 64 54 65 62 68 66 3,2 3,3 ja ja ja ja ja ja ja ja x x x x - x

2 EG W 64 54 64 61 67 64 3,3 3,4 nein ja ja ja ja ja ja ja x x x x - x

2 1.OG W 64 54 66 63 69 66 2,6 2,8 ja ja ja ja ja ja nein nein x x - - - x

1 EG W 64 54 58 55 63 60 4,7 5,1 nein ja nein ja ja ja ja ja - x - x - x

1 1.OG W 64 54 61 58 64 61 2,9 3,2 nein ja nein ja ja ja nein ja - x - x - x

2 EG W 64 54 59 56 64 62 5,5 5,7 nein ja nein ja ja ja ja ja - x - x - x

2 1.OG W 64 54 62 59 65 63 3,7 3,9 nein ja ja ja ja ja ja ja x x x x - x

3 EG W 64 54 60 57 66 63 5,5 5,8 nein ja ja ja ja ja ja ja x x x x - x

3 1.OG W 64 54 63 60 67 64 4,0 4,2 nein ja ja ja ja ja ja ja x x x x - x

4 EG N 64 54 63 60 67 64 4,2 4,4 nein ja ja ja ja ja ja ja x x x x - x

4 1.OG N 64 54 65 62 68 66 2,9 3,1 ja ja ja ja ja ja nein ja x x - x - x

6 EG S 64 54 54 50 54 50 0,3 0,2 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

6 1.OG S 64 54 55 52 55 51 0,0 -0,2 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

7 EG S 64 54 54 50 55 51 0,5 0,8 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

7 1.OG S 64 54 55 51 56 52 0,5 0,5 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 EG N 64 54 60 55 61 54 0,9 -1,0 nein ja nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 1.OG N 64 54 61 57 61 55 0,1 -1,5 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

1 2.OG N 64 54 62 58 61 57 -0,4 -1,4 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

2 EG N 64 54 60 55 61 55 1,3 0,1 nein ja nein ja ja nein nein nein - - - - - -

2 1.OG N 64 54 61 57 62 57 0,8 -0,2 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

2 2.OG N 64 54 62 58 62 58 0,4 -0,2 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

3 EG N 64 54 60 55 61 56 1,4 0,4 nein ja nein ja ja nein nein nein - - - - - -

3 1.OG N 64 54 61 57 62 57 0,9 0,2 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

3 2.OG N 64 54 62 58 62 58 0,7 0,2 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

1 EG N 64 54 60 56 60 55 0,3 -1,0 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

1 1.OG N 64 54 61 57 61 56 -0,6 -1,8 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

1 2.OG N 64 54 62 58 61 56 -1,0 -1,9 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

2 EG N 64 54 60 56 60 53 -0,1 -2,4 nein ja nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 1.OG N 64 54 61 57 60 54 -1,3 -3,4 nein ja nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 2.OG N 64 54 62 58 60 55 -1,9 -3,6 nein ja nein ja nein nein nein nein - - - - - -

IO J

IO 2

IO 3

IO 4

IO A

IO B

IO C

IO D

Erhöhung auf 
70/60 oder 

weiter erhöht 

NF Überschreitung             
IGW16.BImSchV, MI

PF Überschreitung             
IGW16.BImSchV,MI

Erhöhung /                   
> 1 dB(A)

Erhöhung /                
≥ 3 dB(A)

4b und  5 
zutreffend

4bund  6 
zutreffend

6 7 8 9

Immissions- 

grenzwert 

IGW16.BImSchV / dB(A)

Lr Nullfall 

(NF)/ dB(A)

Lr Planfall  

(PF) / dB(A)

Zunahme             

(2-1) / dB(A)

Spalte 

Berechnungspunkt

1 2 3 4a 4b 5

Spalte Spalte Spalte Spalte Spalte Spalte Spalte Spalte Spalte 
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Anlage 2.3.2  
Verlegung Heiliggeistgasse 

Bezeichnung der Fassaden (Fass.Nr. im Excel) IO E b is IO H 
 

 
 

  



Anlage 2.3.2
Verlegung Heiliggeistgasse / Gesamtverkehr 

Fass.Nr STW Richt. Nutz. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Na cht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

1 EG N MI 64 54 73 68 72 68 -0,3 -0,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 1.OG N MI 64 54 73 69 73 69 -0,2 -0,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 2.OG N MI 64 54 73 69 73 69 -0,2 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 3.OG N MI 64 54 73 69 73 68 -0,2 -0,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 EG N MI 64 54 71 66 70 66 -0,4 -0,4 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 1.OG N MI 64 54 72 67 72 67 -0,4 -0,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 2.OG N MI 64 54 72 68 72 67 -0,2 -0,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 3.OG N MI 64 54 72 68 72 67 -0,2 -0,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 EG W MI 64 54 62 55 62 55 0,4 0,3 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

3 1.OG W MI 64 54 63 56 63 56 0,0 0,0 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

3 2.OG W MI 64 54 63 56 63 56 -0,1 -0,1 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

3 3.OG W MI 64 54 63 56 63 56 -0,1 -0,1 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

4 EG W MI 64 54 61 55 61 55 0,1 0,0 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

4 1.OG W MI 64 54 61 55 61 55 0,1 0,1 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

4 2.OG W MI 64 54 62 56 62 56 -0,1 0,0 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

4 3.OG W MI 64 54 62 56 61 55 -0,7 -0,5 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

5 EG O MI 64 54 76 72 76 72 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

5 1.OG O MI 64 54 77 72 77 72 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

5 2.OG O MI 64 54 76 72 76 72 -0,1 0,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

5 3.OG O MI 64 54 76 72 76 72 0,0 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 EG O MI 64 54 77 72 76 72 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 1.OG O MI 64 54 77 72 77 72 -0,1 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 2.OG O MI 64 54 76 72 76 72 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 3.OG O MI 64 54 76 72 76 72 -0,1 0,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 EG N MI 64 54 68 60 68 60 0,0 0,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 1.OG N MI 64 54 68 61 68 61 0,0 0,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 2.OG N MI 64 54 67 60 67 60 0,0 0,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 EG N MI 64 54 68 61 68 61 0,0 0,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 1.OG N MI 64 54 68 61 68 61 -0,1 0,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 2.OG N MI 64 54 67 61 67 61 0,0 0,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 EG O MI 64 54 68 63 68 63 -0,2 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 1.OG O MI 64 54 68 64 68 64 -0,2 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 2.OG O MI 64 54 68 64 68 64 -0,2 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

4 EG O MI 64 54 67 63 67 63 -0,2 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

4 1.OG O MI 64 54 68 64 68 64 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

4 2.OG O MI 64 54 68 64 68 64 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 EG S MI 64 54 62 58 62 58 -0,2 -0,2 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

1 1.OG S MI 64 54 67 62 67 62 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 2.OG S MI 64 54 67 62 67 62 0,0 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 EG S MI 64 54 63 59 63 58 -0,1 -0,2 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

2 1.OG S MI 64 54 67 62 67 62 -0,1 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 2.OG S MI 64 54 67 62 67 62 -0,1 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 EG S MI 64 54 63 59 63 59 -0,1 -0,2 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

3 1.OG S MI 64 54 68 63 68 62 0,0 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 2.OG S MI 64 54 68 63 68 63 -0,1 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 EG S MI 64 54 69 62 69 62 0,0 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 1.OG S MI 64 54 69 62 69 61 -0,1 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 2.OG S MI 64 54 68 61 68 61 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 3.OG S MI 64 54 67 62 67 61 -0,2 -0,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 EG S MI 64 54 70 62 70 62 0,0 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 1.OG S MI 64 54 69 62 69 62 0,0 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 2.OG S MI 64 54 68 61 68 61 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 3.OG S MI 64 54 68 62 68 62 -0,1 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 EG S MI 64 54 70 64 70 64 0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein x -

1 1.OG S MI 64 54 71 65 71 65 0,0 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 2.OG S MI 64 54 71 65 71 65 0,0 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 EG S MI 64 54 71 65 71 65 0,3 0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein x x

2 1.OG S MI 64 54 71 66 71 66 0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein x -

2 2.OG S MI 64 54 71 66 71 66 0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein x -

3 EG O MI 64 54 71 66 71 66 0,1 0,0 ja ja ja ja nein nein nein nein x -

3 1.OG O MI 64 54 72 68 72 68 0,0 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 2.OG O MI 64 54 72 68 72 68 0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein x -

4 EG O MI 64 54 70 66 70 66 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

4 1.OG O MI 64 54 71 67 71 67 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

4 2.OG O MI 64 54 72 68 72 68 0,0 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

5 EG S MI 64 54 70 66 70 66 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

5 1.OG S MI 64 54 71 67 71 67 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

5 2.OG S MI 64 54 72 68 72 68 0,0 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 EG S MI 64 54 71 67 71 67 0,0 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 1.OG S MI 64 54 72 68 72 68 0,0 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 2.OG S MI 64 54 72 68 72 68 0,0 0,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

7 EG S MI 64 54 73 69 73 69 0,0 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

7 1.OG S MI 64 54 74 69 74 69 0,0 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

7 2.OG S MI 64 54 73 69 73 69 0,0 0,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

4a

NF 
Überschreitung             

IGW16.BImSchV

IO E

IO F

IO G.2

IO G.1

IO H

Erhöhung 
auf 70/60 

oder weiter 
erhöht 

Zunahme                             
(2-1) / dB(A)

PF 
Überschreitung             

IGW16.BImSchV

Erhöhung /                   
> 1 dB(A)

Erhöhung /                
≥ 3 dB(A)

Berechnungspunkt

Immissions- 
grenzwert 

IGW16.BImSchV  / 
dB(A)

 Lr Bestand (NF) 
/ dB(A)

Lr Planung (PF) / 
dB(A)

4b 5 6 71 2 3
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Anlage 2.3.3  
Immissionsbelastung mit geänderter Fußgängerunterfü hrung  

Bezeichnung der Fassaden (Fass.Nr. im Excel) IO E b is IO H 
 

 
 

  



Anlage 2.3.3 
Änderung Auswirkung Fußgänger

Fass.Nr. STW Richt. Nutz. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag N acht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

1 EG N MI 64 54 23 23 18 18 -5,1 -5,1 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 1.OG N MI 64 54 24 24 22 22 -2,2 -2,2 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 2.OG N MI 64 54 24 24 22 22 -2,0 -2,0 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 3.OG N MI 64 54 23 23 21 21 -1,7 -1,7 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 EG N MI 64 54 24 24 20 20 -4,2 -4,2 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 1.OG N MI 64 54 25 25 23 23 -1,2 -1,2 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 2.OG N MI 64 54 24 24 23 23 -1,5 -1,5 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 3.OG N MI 64 54 24 24 22 22 -1,3 -1,3 nein nein nein nein nein nein - - - -

3 EG W MI 64 54 22 22 18 18 -3,6 -3,6 nein nein nein nein nein nein - - - -

3 1.OG W MI 64 54 22 22 21 21 -1,5 -1,5 nein nein nein nein nein nein - - - -

3 2.OG W MI 64 54 22 22 22 22 -0,1 -0,1 nein nein nein nein nein nein - - - -

3 3.OG W MI 64 54 22 22 22 22 0,0 0,0 nein nein nein nein nein nein - - - -

4 EG W MI 64 54 19 19 15 15 -4,3 -4,3 nein nein nein nein nein nein - - - -

4 1.OG W MI 64 54 20 20 17 17 -2,7 -2,7 nein nein nein nein nein nein - - - -

4 2.OG W MI 64 54 20 20 19 19 -1,3 -1,3 nein nein nein nein nein nein - - - -

4 3.OG W MI 64 54 20 20 20 20 0,0 0,0 nein nein nein nein nein nein - - - -

5 EG O MI 64 54 2 2 -3 -3 -4,4 -4,4 nein nein nein nein nein nein - - - -

5 1.OG O MI 64 54 3 3 -2 -2 -4,4 -4,4 nein nein nein nein nein nein - - - -

5 2.OG O MI 64 54 3 3 -1 -1 -3,5 -3,5 nein nein nein nein nein nein - - - -

5 3.OG O MI 64 54 4 4 1 1 -3,3 -3,3 nein nein nein nein nein nein - - - -

6 EG O MI 64 54 9 9 2 2 -6,9 -6,9 nein nein nein nein nein nein - - - -

6 1.OG O MI 64 54 9 9 4 4 -4,6 -4,6 nein nein nein nein nein nein - - - -

6 2.OG O MI 64 54 8 8 4 4 -4,2 -4,2 nein nein nein nein nein nein - - - -

6 3.OG O MI 64 54 8 8 4 4 -3,9 -3,9 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 EG N MI 64 54 19 19 18 18 -1,5 -1,5 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 1.OG N MI 64 54 20 20 18 18 -1,4 -1,4 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 2.OG N MI 64 54 20 20 18 18 -1,6 -1,6 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 EG N MI 64 54 23 23 22 22 -1,2 -1,2 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 1.OG N MI 64 54 23 23 21 21 -1,2 -1,2 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 2.OG N MI 64 54 22 22 21 21 -0,8 -0,8 nein nein nein nein nein nein - - - -

3 EG O MI 64 54 24 24 23 23 -1,0 -1,0 nein nein nein nein nein nein - - - -

3 1.OG O MI 64 54 24 24 24 24 -0,6 -0,6 nein nein nein nein nein nein - - - -

3 2.OG O MI 64 54 24 24 23 23 -0,1 -0,1 nein nein nein nein nein nein - - - -

4 EG O MI 64 54 22 22 21 21 -1,5 -1,5 nein nein nein nein nein nein - - - -

4 1.OG O MI 64 54 23 23 22 22 -0,4 -0,4 nein nein nein nein nein nein - - - -

4 2.OG O MI 64 54 22 22 22 22 -0,1 -0,1 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 EG S MI 64 54 17 17 13 13 -3,1 -3,1 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 1.OG S MI 64 54 21 21 18 18 -3,2 -3,2 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 2.OG S MI 64 54 21 21 21 21 -0,4 -0,4 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 EG S MI 64 54 17 17 14 14 -3,0 -3,0 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 1.OG S MI 64 54 22 22 20 20 -2,3 -2,3 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 2.OG S MI 64 54 22 22 21 21 -0,5 -0,5 nein nein nein nein nein nein - - - -

3 EG S MI 64 54 19 19 16 16 -2,7 -2,7 nein nein nein nein nein nein - - - -

3 1.OG S MI 64 54 23 23 21 21 -1,6 -1,6 nein nein nein nein nein nein - - - -

3 2.OG S MI 64 54 23 23 22 22 -0,6 -0,6 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 EG S MI 64 54 15 15 13 13 -2,9 -2,9 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 1.OG S MI 64 54 17 17 16 16 -1,1 -1,1 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 2.OG S MI 64 54 18 18 17 17 -0,5 -0,5 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 3.OG S MI 64 54 18 18 17 17 -0,4 -0,4 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 EG S MI 64 54 18 18 14 14 -3,4 -3,4 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 1.OG S MI 64 54 19 19 18 18 -0,7 -0,7 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 2.OG S MI 64 54 19 19 18 18 -0,4 -0,4 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 3.OG S MI 64 54 19 19 19 19 -0,4 -0,4 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 EG S MI 64 54 25 25 19 19 -5,5 -5,5 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 1.OG S MI 64 54 24 24 21 21 -3,3 -3,3 nein nein nein nein nein nein - - - -

1 2.OG S MI 64 54 24 24 22 22 -2,2 -2,2 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 EG S MI 64 54 24 24 17 17 -6,8 -6,8 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 1.OG S MI 64 54 24 24 20 20 -3,9 -3,9 nein nein nein nein nein nein - - - -

2 2.OG S MI 64 54 24 24 22 22 -2,4 -2,4 nein nein nein nein nein nein - - - -

3 EG O MI 64 54 18 18 10 10 -8,4 -8,4 nein nein nein nein nein nein - - - -

3 1.OG O MI 64 54 18 18 12 12 -6,1 -6,1 nein nein nein nein nein nein - - - -

3 2.OG O MI 64 54 18 18 16 16 -2,0 -2,0 nein nein nein nein nein nein - - - -

4 EG O MI 64 54 14 14 6 6 -8,0 -8,0 nein nein nein nein nein nein - - - -

4 1.OG O MI 64 54 16 16 9 9 -7,1 -7,1 nein nein nein nein nein nein - - - -

4 2.OG O MI 64 54 17 17 10 10 -7,0 -7,0 nein nein nein nein nein nein - - - -

5 EG S MI 64 54 14 14 6 6 -8,1 -8,1 nein nein nein nein nein nein - - - -

5 1.OG S MI 64 54 15 15 8 8 -7,1 -7,1 nein nein nein nein nein nein - - - -

5 2.OG S MI 64 54 17 17 10 10 -7,2 -7,2 nein nein nein nein nein nein - - - -

6 EG S MI 64 54 14 14 7 7 -7,7 -7,7 nein nein nein nein nein nein - - - -

6 1.OG S MI 64 54 16 16 9 9 -6,8 -6,8 nein nein nein nein nein nein - - - -

6 2.OG S MI 64 54 17 17 11 11 -6,5 -6,5 nein nein nein nein nein nein - - - -

7 EG S MI 64 54 15 15 8 8 -6,7 -6,7 nein nein nein nein nein nein - - - -

7 1.OG S MI 64 54 16 16 10 10 -5,8 -5,8 nein nein nein nein nein nein - - - -

7 2.OG S MI 64 54 17 17 11 11 -5,6 -5,6 nein nein nein nein nein nein - - - -

IO F

IO G.2

IO G.1

IO H

Berechnungspunkt

IO E

Lr Bestand /                 
dB(A)

Immissions- 
grenzwert 

IGW16.BImSchV  / 
dB(A)

1 2 3 4 8

Zunahme                              
(2-1) / dB(A)

Überschreitung            
IGW16.BImSchV

Erhöhung /                   
> 1 dB(A)

Erhöhung /                          
≥ 3 dB(A)

4 und  5 zutreffend 4 und  6 zutreffend
Lr Planung /                    

dB(A)

5 6 7



Anlage 2.3.4
Verlegung Heiliggeistgasse / Gesamtverkehr 

Heiliggeistgasse 30 km/h

Fass.Nr STW Richt. Nutz. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Na cht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

1 EG N MI 64 54 73 68 72 68 -0,5 -0,4 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 1.OG N MI 64 54 73 69 73 69 -0,5 -0,4 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 2.OG N MI 64 54 73 69 73 69 -0,4 -0,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 3.OG N MI 64 54 73 69 72 68 -0,5 -0,4 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 EG N MI 64 54 71 66 70 65 -0,9 -0,6 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 1.OG N MI 64 54 72 67 71 67 -0,8 -0,5 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 2.OG N MI 64 54 72 68 71 67 -0,6 -0,4 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 3.OG N MI 64 54 72 68 71 67 -0,6 -0,5 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 EG W MI 64 54 62 55 59 54 -2,2 -1,4 nein nein nein nein nein nein nein nein - -

3 1.OG W MI 64 54 63 56 60 54 -2,6 -1,7 nein nein nein nein nein nein nein nein - -

3 2.OG W MI 64 54 63 56 60 55 -2,6 -1,7 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

3 3.OG W MI 64 54 63 56 60 55 -2,5 -1,7 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

4 EG W MI 64 54 61 55 58 53 -2,2 -1,2 nein nein nein nein nein nein nein nein - -

4 1.OG W MI 64 54 61 55 59 54 -2,2 -1,2 nein nein nein nein nein nein nein nein - -

4 2.OG W MI 64 54 62 56 59 54 -2,3 -1,2 nein nein nein nein nein nein nein nein - -

4 3.OG W MI 64 54 62 56 59 54 -2,6 -1,5 nein nein nein nein nein nein nein nein - -

5 EG O MI 64 54 76 72 76 72 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

5 1.OG O MI 64 54 77 72 77 72 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

5 2.OG O MI 64 54 76 72 76 72 -0,1 0,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

5 3.OG O MI 64 54 76 72 76 72 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 EG O MI 64 54 77 72 76 72 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 1.OG O MI 64 54 77 72 77 72 -0,1 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 2.OG O MI 64 54 76 72 76 72 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 3.OG O MI 64 54 76 72 76 72 -0,1 0,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 EG N MI 64 54 68 60 65 58 -3,3 -2,8 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 1.OG N MI 64 54 68 61 65 58 -2,9 -2,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 2.OG N MI 64 54 67 60 64 58 -2,8 -2,0 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

2 EG N MI 64 54 68 61 65 58 -3,1 -2,6 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 1.OG N MI 64 54 68 61 65 59 -2,9 -2,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 2.OG N MI 64 54 67 61 65 59 -2,6 -1,6 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 EG O MI 64 54 68 63 66 63 -1,4 -0,7 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 1.OG O MI 64 54 68 64 67 63 -1,2 -0,6 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 2.OG O MI 64 54 68 64 67 64 -1,0 -0,5 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

4 EG O MI 64 54 67 63 66 63 -0,9 -0,4 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

4 1.OG O MI 64 54 68 64 67 63 -0,9 -0,4 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

4 2.OG O MI 64 54 68 64 67 64 -0,8 -0,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 EG S MI 64 54 62 58 61 58 -1,1 -0,5 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

1 1.OG S MI 64 54 67 62 65 61 -1,8 -0,9 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 2.OG S MI 64 54 67 62 66 61 -1,5 -0,8 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 EG S MI 64 54 63 59 62 58 -1,1 -0,6 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

2 1.OG S MI 64 54 67 62 65 61 -1,9 -1,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 2.OG S MI 64 54 67 62 66 62 -1,6 -0,9 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 EG S MI 64 54 63 59 62 58 -1,2 -0,6 nein ja nein ja nein nein nein nein - -

3 1.OG S MI 64 54 68 63 66 62 -1,7 -0,9 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 2.OG S MI 64 54 68 63 66 62 -1,6 -0,8 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 EG S MI 64 54 69 62 66 59 -3,1 -2,6 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 1.OG S MI 64 54 69 62 66 59 -3,0 -2,4 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 2.OG S MI 64 54 68 61 65 59 -2,8 -2,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 3.OG S MI 64 54 67 62 65 60 -2,4 -1,5 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 EG S MI 64 54 70 62 66 60 -3,2 -2,6 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 1.OG S MI 64 54 69 62 66 60 -3,0 -2,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 2.OG S MI 64 54 68 61 65 59 -2,8 -1,9 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 3.OG S MI 64 54 68 62 65 61 -2,3 -1,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 EG S MI 64 54 70 64 68 63 -1,8 -1,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 1.OG S MI 64 54 71 65 69 64 -1,7 -1,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

1 2.OG S MI 64 54 71 65 69 65 -1,3 -0,7 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 EG S MI 64 54 71 65 69 64 -1,6 -1,0 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 1.OG S MI 64 54 71 66 70 65 -1,3 -0,8 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

2 2.OG S MI 64 54 71 66 70 66 -1,1 -0,6 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 EG O MI 64 54 71 66 70 66 -0,5 -0,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 1.OG O MI 64 54 72 68 71 67 -0,4 -0,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

3 2.OG O MI 64 54 72 68 72 68 -0,3 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

4 EG O MI 64 54 70 66 69 66 -0,4 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

4 1.OG O MI 64 54 71 67 71 67 -0,4 -0,3 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

4 2.OG O MI 64 54 72 68 72 68 -0,3 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

5 EG S MI 64 54 70 66 69 66 -0,3 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

5 1.OG S MI 64 54 71 67 71 67 -0,4 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

5 2.OG S MI 64 54 72 68 72 68 -0,2 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 EG S MI 64 54 71 67 71 67 -0,2 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 1.OG S MI 64 54 72 68 72 68 -0,3 -0,2 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

6 2.OG S MI 64 54 72 68 72 68 -0,2 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

7 EG S MI 64 54 73 69 73 69 -0,1 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

7 1.OG S MI 64 54 74 69 73 69 -0,2 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

7 2.OG S MI 64 54 73 69 73 69 -0,2 -0,1 ja ja ja ja nein nein nein nein - -

IO G.2

IO G.1

IO H
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PF 
Überschreitung             
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Anlage 2.3.5
Verkehrszunahme, Vergleich Nullfall - Planfall ohne  Immissionsbeitrag Bahn / nur Straßenverkehr 

Fass.Nr. STW Richt. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

1 EG N 64 54 56 46 58 46 1,9 0,8 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

1 1.OG N 64 54 56 46 58 47 1,7 0,7 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

1 2.OG N 64 54 56 47 58 48 1,3 0,5 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 EG N 64 54 55 45 57 46 1,8 0,6 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 1.OG N 64 54 55 46 57 47 1,5 0,6 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 2.OG N 64 54 56 47 57 48 1,2 0,5 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

1 EG N 64 54 54 44 56 45 1,8 0,9 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

1 1.OG N 64 54 54 45 56 45 1,6 0,7 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

1 2.OG N 64 54 55 46 56 46 1,2 0,5 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 EG N 64 54 55 45 56 46 1,7 0,7 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 1.OG N 64 54 55 45 56 46 1,5 0,6 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 2.OG N 64 54 55 46 57 47 1,1 0,4 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

3 EG N 64 54 55 46 57 46 1,6 0,6 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

3 1.OG N 64 54 55 46 57 46 1,3 0,4 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

3 2.OG N 64 54 56 47 57 47 1,0 0,3 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 EG S 64 54 56 47 57 48 0,9 0,3 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 1.OG S 64 54 57 48 57 48 0,8 0,2 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 2.OG S 64 54 57 48 58 49 0,7 0,2 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 3.OG S 64 54 58 49 58 49 0,6 0,2 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 EG S 64 54 55 46 56 47 1,2 0,4 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 1.OG S 64 54 56 47 57 47 1,1 0,4 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 2.OG S 64 54 56 47 57 48 0,8 0,3 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 3.OG S 64 54 57 48 58 49 0,7 0,3 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

3 EG S 64 54 54 45 56 45 1,5 0,6 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

3 1.OG S 64 54 55 45 56 46 1,4 0,5 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

3 2.OG S 64 54 55 46 56 47 1,1 0,3 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

3 3.OG S 64 54 56 48 57 48 0,8 0,3 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

4 EG S 64 54 53 44 55 44 1,6 0,7 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

4 1.OG S 64 54 54 45 56 45 1,6 0,6 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

4 2.OG S 64 54 55 46 56 46 1,3 0,4 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

4 3.OG S 64 54 56 47 57 48 0,9 0,4 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

5 EG S 64 54 53 44 55 44 1,8 0,7 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

5 1.OG S 64 54 54 44 56 45 1,7 0,7 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

5 2.OG S 64 54 55 46 56 46 1,4 0,5 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

5 3.OG S 64 54 56 47 57 48 1,0 0,4 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 EG O 64 54 56 47 54 45 -2,2 -1,8 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 1.OG O 64 54 57 48 55 46 -1,9 -1,6 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 2.OG O 64 54 57 48 56 47 -1,2 -1,0 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 EG O 64 54 56 47 55 46 -1,0 -0,8 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 1.OG O 64 54 57 48 56 47 -0,9 -0,8 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 2.OG O 64 54 57 48 57 48 -0,7 -0,5 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

3 EG S 64 54 53 45 55 46 1,4 1,3 nein nein nein nein ja ja nein nein - - - - - -

3 1.OG S 64 54 54 46 55 47 1,3 1,2 nein nein nein nein ja ja nein nein - - - - - -

3 2.OG S 64 54 55 46 56 47 1,1 0,9 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

4 EG S 64 54 52 44 53 45 1,1 1,1 nein nein nein nein ja ja nein nein - - - - - -

4 1.OG S 64 54 53 45 54 46 1,2 1,0 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

4 2.OG S 64 54 54 46 55 47 0,9 0,8 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 EG W 64 54 54 46 58 50 3,1 3,2 nein nein nein nein ja ja ja ja - - - - - -

1 1.OG W 64 54 57 49 59 51 1,9 1,9 nein nein nein nein ja ja nein nein - - - - - -

2 EG W 64 54 56 48 59 51 2,6 2,6 nein nein nein nein ja ja nein nein - - - - - -

2 1.OG W 64 54 58 50 60 52 1,8 1,8 nein nein nein nein ja ja nein nein - - - - - -

1 EG W 64 54 52 43 54 46 2,5 2,8 nein nein nein nein ja ja nein nein - - - - - -

1 1.OG W 64 54 54 46 56 47 1,1 1,3 nein nein nein nein ja ja nein nein - - - - - -

2 EG W 64 54 52 44 55 47 3,1 3,3 nein nein nein nein ja ja ja ja - - - - - -

2 1.OG W 64 54 55 47 56 48 1,5 1,7 nein nein nein nein ja ja nein nein - - - - - -

3 EG W 64 54 53 44 56 48 3,8 3,9 nein nein nein nein ja ja ja ja - - - - - -

3 1.OG W 64 54 55 47 58 50 2,2 2,3 nein nein nein nein ja ja nein nein - - - - - -

4 EG N 64 54 55 47 58 50 3,2 3,2 nein nein nein nein ja ja ja ja - - - - - -

4 1.OG N 64 54 58 50 60 52 1,8 1,7 nein nein nein nein ja ja nein nein - - - - - -

6 EG S 64 54 49 40 49 40 0,1 -0,7 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

6 1.OG S 64 54 51 43 52 42 0,2 -0,4 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

7 EG S 64 54 50 41 50 40 -0,1 -0,7 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

7 1.OG S 64 54 52 43 52 42 0,0 -0,5 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

1 EG N 64 54 56 46 59 47 2,7 1,0 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

1 1.OG N 64 54 56 47 59 47 2,1 0,4 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

1 2.OG N 64 54 57 48 58 48 1,4 0,0 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 EG N 64 54 56 46 59 48 2,6 1,3 nein nein nein nein ja ja nein nein - - - - - -

2 1.OG N 64 54 56 47 59 48 2,2 0,8 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 2.OG N 64 54 57 48 58 48 1,7 0,5 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

3 EG N 64 54 56 46 59 47 2,5 1,2 nein nein nein nein ja ja nein nein - - - - - -

3 1.OG N 64 54 56 47 58 48 2,1 1,0 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

3 2.OG N 64 54 57 47 58 48 1,6 0,7 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

1 EG N 64 54 56 47 58 47 1,9 0,3 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

1 1.OG N 64 54 56 47 58 47 1,3 -0,3 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

1 2.OG N 64 54 57 48 57 47 0,6 -0,7 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

2 EG N 64 54 55 46 58 46 2,3 0,2 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 1.OG N 64 54 56 47 57 46 1,5 -0,5 nein nein nein nein ja nein nein nein - - - - - -

2 2.OG N 64 54 56 47 57 46 0,9 -0,8 nein nein nein nein nein nein nein nein - - - - - -

IO J

IO 2

IO 3

IO 4

IO A

IO B

IO C

IO D

Erhöhung auf 
70/60 oder 

weiter erhöht 

NF Überschreitung             
IGW16.BImSchV, MI

PF Überschreitung             
IGW16.BImSchV,MI

Erhöhung /                   
> 1 dB(A)

Erhöhung /                
≥ 3 dB(A)

4b und  5 
zutreffend

4bund  6 
zutreffend

6 7 8 9

Immissions- 

grenzwert 

IGW16.BImSchV / dB(A)

Lr Nullfall (NF) 

nur Straße/ 

dB(A)

Lr Planfall  

(PF) nur 

Straße / dB(A)

Zunahme             

(2-1) / dB(A)

Spalte 

Berechnungspunkt

1 2 3 4a 4b 5

Spalte Spalte Spalte Spalte Spalte Spalte Spalte Spalte Spalte 
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Anlage 3 
Gewerbe 

Anlage 3.1 
Schallemissionen / Eingabedaten CadnaA 

Anlage 3.1.1 
Vermessungsamt 

Seite 1 
 

 

  



 

   
 

1142-23 VB V05 Anlagend.docx  Anlagen                                                                                       
 

Anlage 3.1.1  
Vermessungsamt  

Seite 2 
 
 
Parkplatz oberirdisch,  
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Anlage 3.1.1 
Vermessungsamt 

Seite 3 
 
 SB-Bereich (Waschen / Saugen) 
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Anlage 3.1.1 
Schallemissionen   Seite 4 

Eingabedaten CadnaA  Vermessungsamt / Handwerker  
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Anlage 3.1.2 
Bauhof 

Schallemissionen Seite 1 
 
Fahrgeräusch Lkw / Traktor       

Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche auf Betriebs-gelän-
den von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Hessischen Landesamt für 
Umwelt, 16.05.1995  

        
Lwr = Lwa,1h + 10 lg n + 10 lg l/1m - 10 lg (Tr/1h)  / dB(A)    
        

Lwar = gemittelter Schallleistungspegel für 1 LKW pro Stunde,  
Erstzulassung nach 1995 

 

 LKW < 105 kW = 62 dB(A)      
 LKW > 105 kW = 63 dB(A)      

n = Anzahl der Lkw      
l = Länge des Streckenabschnitts      

Tr = Beurteilungszeitraum      
 
 

Lwa,1h / 
dB(A) n l / m Gesamtstrecke Zeit Tr / h Lwr / 

dB(A) 

Fahrverkehr Gesamt  

63 108 284 6.00 - 22.00 16 95.8 

Fahrverkehr Salzanlieferung 

63 10 102 6.00 - 22.00 16 81.0 

Fahrverkehr Salzausfuhr direkt 

63 10 58.0 22.00 - 06:00 1 90.6 

Fahrverkehr Salzaufladung 

63 10 83.0 22.00 - 06:00 1 92.2 
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Anlage 3.1.2 Bauhof Schallemissionen Seite 2 
 
An- und Abfahrt Lkw / Traktor     

       
Lwr = 10 lg [(1/Tr) x (t1 x 10 ^(Lwa/10) + (Tr -t1) x 1]  / dB(A)  

       
Lw = Schallleistungspegel    

 94 dB(A)  Leerlauf   
 99 dB(A)  Rangieren   
 108dB(A) Betriebsbremse 1 x je Lkw  
 100 dB(A) Türenschlagen 2 x je Lkw  
 100 dB(A) Anlassen 1 x je Lkw  

Tr = Beurteilungszeitraum    
t1 = Gesamtdauer     
n = Anzahl der Ereignisse je Lkw    

 
Regelbetrieb         
        
Lwa,1h 
/ dB(A)  n Anzahl 

Lkw  
Dauer 
/sec t / sec Zeit Tr / h Lwr / 

dB(A)  
Regulär, Parkgarage Nord / Süd (An- und Abfahrt, Ab ends - Morgens) 

Leerlauf 5 Min. je Lkw 
95 1 22 300 6600 6-22 Uhr 16 85.6 

Rangieren ca. 1  Minute pro Lkw 
99 1 22 60 1320 6-22 Uhr 16 82.6 

An- und Abfahrt 

108 1 
22 5 

110 6-22 Uhr 16 80.8 

100 2 220 6-22 Uhr 16 75.8 

100 1 110 6-22 Uhr 16 72.8 

Tag 6-22 Uhr 16 82.5 

      Summe 88.6 

        
Lwa,1h 
/ dB(A) n Anzahl 

Lkw 
Dauer 
/sec t / sec Zeit Tr / h Lwr / 

dB(A) 
Im Betriebshof (An- und Abfahrt, Abends - Morgens) 

Leerlauf 5 Min. je Lkw 
95 1 108 300 32400 6-22 Uhr 16 92.5 

Rangieren ca. 1  Minute pro Lkw 

99 1 108 60 6480 6-22 Uhr 16 89.5 
An- und Abfahrt 

108 1 
108 5 

540 6-22 Uhr 16 87.7 
100 2 1080 6-22 Uhr 16 82.7 
100 1 540 6-22 Uhr 16 79.7 

Tag 6-22 Uhr 16 89.4 

      Summe 95.5 
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Anlage 3.1.2  

Bauhof Schallemissionen  
Seite 3 

 
        

Lwa,1h 
/ dB(A)  n Anzahl 

Lkw  
Dauer 
/sec t / sec Zeit Tr / h Lwr / 

dB(A)  
Zapfstelle 

Leerlauf 3 Min. je Lkw 
95 1 150 180 27000 6-22 Uhr 16 91.7 

Rangieren ca. 1  Minute pro Lkw 

99 1 150 60 9000 6-22 Uhr 16 90.9 
An- und Abfahrt 

108 1 
150 5 

750 6-22 Uhr 16 89.1 
100 2 1500 6-22 Uhr 16 84.2 
100 1 750 6-22 Uhr 16 81.1 

Tag 6-22 Uhr 16 90.8 

      Summe 96.0 

        
Salzanlieferung         
Lwa,1h 
/ dB(A)  n Anzahl 

Lkw  
Dauer 
/sec t / sec Zeit Tr / h Lwr / 

dB(A)  
Anlieferung Salz Lkw  
Leerlauf 5 Min. je Lkw 

95 1 10 300 3000 6-22 Uhr 16 82.2 
Rangieren ca. 3  Minuten pro Lkw 

99 1 10 180 1800 6-22 Uhr 16 83.9 
An- und Abfahrt 

108 1 
10 5 

50 6-22 Uhr 16 77.4 
100 2 100 6-22 Uhr 16 72.4 
100 1 50 6-22 Uhr 16 69.4 

Tag 6-22 Uhr 16 79.1 

      Summe 86.9 
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Anlage 3.1.2  
Bauhof Schallemissionen  

Seite 4 
 
Salzauslieferung       
Lwa,1h 
/ dB(A)  n Anzahl 

Lkw  
Dauer 
/sec t / sec Zeit Tr / h Lwr / 

dB(A)  
Winterdienst Parkgarage Nord / Süd (Abfahrt) 

Leerlauf 5 Min. je Lkw 
95 1 10 300 3000 22-6 Uhr 1 94.2 

Rangieren ca. 1  Minute pro Lkw 
99 1 10 60 600 22-6 Uhr 1 91.2 

Abfahrt 

108 0 
10 5 

0 22-6 Uhr 1 0.0 

100 1 50 22-6 Uhr 1 81.4 

100 1 50 22-6 Uhr 1 81.4 

Tag 22-6 Uhr 1 84.4 

      Summe 96.3 

        
Lwa,1h 
/ dB(A) n Anzahl 

Lkw 
Dauer 
/sec t / sec Zeit Tr / h Lwr / 

dB(A) 
Salzauslieferung, im Betriebshof (Leerlauf) 

Leerlauf 10 Min. je Lkw 
95 1 10 600 6000 22-6 Uhr 1 97.2 

Rangieren ca. 2  Minuten pro Lkw 
99 1 10 120 1200 22-6 Uhr 1 94.2 

Abfahrt 

108 0 
10 5 

0 22-6 Uhr 1 0.0 

100 0 0 22-6 Uhr 1 0.0 

100 0 0 22-6 Uhr 1 0.0 

Tag 22-6 Uhr 1 4.8 

      Summe 99.0 
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Anlage 3.1.2  
Bauhof Schallemissionen  

Seite 5 
 
Parkplatz, zusammengefasstes Verfahren   
         
Lw  = Lwo + KPA + KI + KD + Kstro + 10 lg(B *N)    
         

Lwo =  63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung / h  
Kpa = Zuschlag für Parkplatzart     

0 P+R, Mitarbeiter, Parkplatz am Rand der Innenstadt   
Ki = Taktmaximalpegelzuschlag nur für das zusammengefasste Verfahren  

4 P+R, Mitarbeiter      
Kd = Durchfahrverkehr = 2,5 lg (fxB-9)     

f= Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße    
 1,0 bei allen übrigen Stellplätzen    

Kstr0 =  
Zuschlag für Straßenoberflächen (entfällt für Einkaufcenter mit Asphalt und 
Beton) 

0 asphaltierte Fahrgassen     
n =  Anzahl der Stellplätze     
B = Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze, Netto-Verkaufsfläche etc.)  
N = Anzahl der Bewegungen / Bezugsgröße und Stellplatz   

BxN = Anzahl der Bewegungen / Stunde auf dem Parkplatz   
         

 
Mitarbeiter Parken / Pkw 
 
Lwa,1h 
/ dB(A)  Kpa Ki  B f KD Kstro  

N BxN Lwr / dB(A)  
Tag Nacht  Tag Nacht  Tag Nacht  

63 0 4 25 1 3.0 0   25 6.3 25.0 78.0 84.0 
 
Transporter / Paketdienst 
 

Fahrzeug Vorgang Anzahl  Anfahrt Abfahrt Summe 
Bewegungen  

Paketdienste Regulär  5 1 1 10 
Betriebseigene 
Transporter 

Regulär  25 1 1 50 
Zusatz 25 2 2 100 

Summe Tag (06:00 - 22:00 Uhr):  55 2 2 160 
    über 16 h 10 

 
 

Lwa,1h 
/ dB(A)  Kpa Ki B 

BxN Lwr / dB(A)  

Tag Nacht  Tag Nacht  

63 0 4 0 10.0 - 77.0 - + 3 dB(A) = 80 
dB(A)  
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Anlage 3.1.2  
Bauhof  

Schallemissionen Seite 6 
 
Lärmintensive Tätigkeiten im Freien     

        
Mittelung im Beurteilungszeitraum (Tr)    
Lwr = 10 lg [(1/Tr) x (t1 x 10 ^(Lwa/10) + (Tr -t1) x 1]  / dB(A)  

        
Lw = Schallleistungspegel der Quelle    
Tr = Beurteilungszeitraum Tag = 16 Stunden   
t1 = Betriebsdauer in Stunden am Tag, je Quelle  
n = Anzahl der Quellen / Ereignisse    

 

Quelle im Freien Lwa,1h 
/ dB(A) 

KI / 
dB(A) 

Lwa 
inc. KI n t1 / 

h   Tr / 
h 

Lwr / 
dB(A) 

Betriebsverkehr im Freien  
Gabelstapler, Trans-
port/Verladung von ge-
pressten Ballen 

103 4 107 1 1 Std. 16 95.0 

Radlader fahren 103 5 108 2 1 Std. 16 99.0 
Summe  100.4 

Containeraustausch Betriebshof  
Absetzen Abrollcontainer 109 1 110 2 1 Min 16 83.2 
Aufnehmen Abrollcon-
tainer 107 1 108 2 1 Min 16 81.2 

Summe  85.3 

HDR Waschen  
Hochdruckreiniger Halle 96.6 0 96.6 1 240 Min 16 90.6 

Salzanlieferung  
Entleeren mit Mischgut 
gefülltem Abrollcontainer 102 8 110 

1
0 2.5 Min 16 94.2 

Aufnahme feinkörn. Ma-
terial, Transport zu La-
gerplatz sowie Abkippen 

104 3 107 1 5 Std. 16 101.9 

Summe  102.6 

     Hälfte:  99.6 
Salzbeladung Lkw  
Abwurf (Papier) von ei-
nem Förderband in einen 
Container  

80 6 86 1 1 Std. 1 86.0 
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Anlage 3.1.2 Bauhof Schallemissionen Seite 7 
Innenraumpegel in der Halle  
 

 

Ansatz Lwa,1h 
/ dB(A) 

KI / 
dB(A) 

Lwa 
inc. KI n t1    Tr / h  Lwr / 

dB(A) 
N / 
sec 

V / 
m³* 

Lir / 
dB(A) 

Garage 
Parkgarage Nord (An- und Abfahrt, Abends - morgens)          
An-und Abfahrt, Leerlauf, Rangieren (22 Lkw 
/ 1 Gargenabschnitt) siehe An- u.Abfahrt, Rangieren 88.6 3 2520 73.3 

Parkgarage Süd (An- und Abfahrt, Abends - morgens)         
An-und Abfahrt, Leerlauf, Rangieren (22 Lkw 
/ 1 Gargenabschnitt) siehe An- u.Abfahrt, Rangieren 88.6 3 2520 73.3 

Salzauslieferung, In der Garage (Abfahrt)         
An-und Abfahrt, Leerlauf, Rangieren (10 Lkw 
/ 1 Gargenabschnitt) siehe An- u.Abfahrt, Rangieren 96.3 3 2520 81.0 

Hallen 
Waschhalle         
Waschvorgang / HDR siehe Hochdruckreiniger im Freien 90.6 3 202.5 89.3 
Salzeinlagerung         
Radlader in Halle / Lkw Abkippen siehe Im Freien 99.6 3 765 92.5 

*abgeschätzt über die jeweilige Grundfläche  

Mittelung im Beurteilungszeitraum (Tr)     Innenraumpegel aus Schallleistungspegel  
Lwr = Lw + 10 lg (t1 / Tr)  / dB(A)     Li1  = Lw + 14 + 10 log(N / V1)   

Lw = Schallleistungspegel der Quelle    N = Nachhallzeit / sec   
Tr = Beurteilungszeitraum Tag = 16 Stunden/960 Minuten V = Volumen / m³   
t1 = Betriebsdauer in Stunden/Min am Tag, je Quelle       
n = Anzahl der Quellen / Ereignisse         
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Anlage 3.1.2 Bauhof Schallemissionen Seite 8 
Eingabedaten CadnaA 
Linienquelle 

Bezeichnung 
Schallleistung Lw  Schallleistung 

Lw'  Lw / Li Einwirkzeit K0 Freq.  Richtw.  

Tag Nacht  Tag Nacht  Typ Wert  norm.  Tag Nacht     
(dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)    dB(A)  (min)  (min)  (dB) (Hz)  

Zu- und Abfahrt Regelbetrieb Lkw Gesamt  95.8 95.8 71.3 71.3 Lw 95.8  960.00 0.00 0.0 500 (keine) 
Zu- und Abfahrt Transporter  82.0 82.0 57.5 57.5 Lw' 57.5  960.00 0.00 0.0 500 (keine) 
Zu- und Abfahrt Lkw Salzanlieferung  81.0 81.0 60.9 60.9 Lw 81  960.00 0.00 0.0 500 (keine) 
Abfahrt Lkw Salzbeladung Nacht 92.2 92.2 73.0 73.0 Lw 92.2  0.00 480.00 0.0 500 (keine) 
Abfahrt Lkw Salzausfuhr direkt Nacht 90.6 90.6 73.0 73.0 Lw 90.6  0.00 480.00 0.0 500 (keine) 
 
Flächenquelle 

Bezeichnung 

Schallleistung 
Lw 

Schallleistung 
Lw''  Lw / Li Schalldäm-

mung  Einwirkzeit K0  Freq.  Richtw.  

Tag Nacht  Tag Nacht  Typ Wert  norm.  R Fläche  Tag Nacht     
(dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)    dB(A)   (m²) (min)  (min)  (dB) (Hz)  

Betriebshof (Gabelstapler, Radlader +  
Lkw + Transporter)  101.6 101.6 69.2 69.2 Lw 100.4++ 

95.5++80    960.00 0.00 0.0 500 (keine) 

Waschplatz  90.6 90.6 71.9 71.9 Lw 90.6    960.00 0.00 0.0 500 (keine) 
Lkw-Werkstatt Dach  69.1 69.1 49.0 49.0 Li 78  25 101.90 960.00 0.00 0.0 500 (keine) 
Zapfstelle, An- und Abfahrt, Rang., Leerlauf  96.0 96.0 80.6 80.6 Lw 96    960.00 0.00 0.0 500 (keine) 
Container Tausch 2x  85.3 85.3 70.1 70.1 Lw 85.3    960.00 0.00 0.0 500 (keine) 
Parken MA  78.0 78.0 58.8 58.8 Lw 78    960.00 0.00 0.0 500 (keine) 
Salzanlieferung (Lkw Abkippen Salz +  
Leerlauf, Rangieren, An+ Abfahrt)  99.8 99.8 79.8 79.8 Lw 99.6++86.9    960.00 0.00 0.0 500 (keine) 

Winterdienst Lkw Beladung Salz Nacht 86.0 86.0 72.2 72.2 Lw 86    0.00 480.00 0.0 500 (keine) 
Winterdienst Lkw Leerlauf + Rangieren,  
Salz Betriebshof Nacht 99.0 99.0 72.9 72.9 Lw 99    0.00 480.00 0.0 500 (keine) 

Parken MA Nacht 84.0 84.0 64.8 64.8 Lw 84    0.00 480.00 0.0 500 (keine) 
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Anlage 3.1.2 Bauhof Schallemissionen Seite 9 
Vertikale Flächenquelle  

Bezeichnung 

Schallleistung 
Lw 

Schallleistung 
Lw''  Lw / Li Schalldämmung Einwirkzeit K0  Freq.  Richtw.  

Tag Nacht  Tag Nacht  Typ Wert  norm.  R Fläche  Tag Ruhe Nacht     
(dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)    dB(A)   (m²) (min)  (min)  (min)  (dB) (Hz)  

Parkgarage Nord Abstrahlung  
(An- und Abfahrt, Rang., Leerlauf )  91.9 91.9 69.3 69.3 Li 73.3  0 180.79 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 

Parkgarage Süd Abstrahlung  
(An- und Abfahrt, Rang., Leerlauf +)  92.3 92.3 69.3 69.3 Li 73.3  0 200.82 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 

Pkw-Werkstatt Tore offen West  90.2 90.2 74.0 74.0 Li 78  0 42.00 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 
Pkw-Werkstatt Lichtband /  
Fenster gekippt  84.2 84.2 74.0 74.0 Li 78  0 10.50 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 

WaschhalleTore offen West  99.8 99.8 85.3 85.3 Li 89.3  0 28.00 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 
Waschhalle Lichtband / 
 Fenster gekippt  78.8 78.8 70.3 70.3 Li 89.3  15 7.00 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 

Schlosser Tor Nord offen  95.8 95.8 84.0 84.0 Li 88  0 15.00 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 
Schreinerei Tor Nord offen  90.9 90.9 79.0 79.0 Li 83  0 15.60 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 
Schreinerei Fenster gekippt  73.2 73.2 64.0 64.0 Li 83  15 8.38 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 
Schreinerei Fenster gekippt  72.9 72.9 64.0 64.0 Li 83  15 7.69 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 
Lkw-Werkstatt Tor Ost offen  88.8 88.8 74.0 74.0 Li 78  0 30.00 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 
Lkw-Werkstatt Fassade Ost  67.5 67.5 49.0 49.0 Li 78  25 70.39 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 
Lkw-Werkstatt Fassade Nord  69.9 69.9 49.0 49.0 Li 78  25 124.21 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 
Lkw-Werkstatt Fassade Süd  66.4 66.4 49.0 49.0 Li 78  25 55.40 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 
Lkw-Werkstatt Fassade West  67.5 67.5 49.0 49.0 Li 78  25 70.62 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 
Salzlager Radlader / Abkippen  
Abstrahlung Tor Ost  105.5 105.5 88.2 88.2 Li 92.2  0 54.16 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 

Salzlager Radlader / Abkippen  
Abstrahlung Tor O  102.5 102.5 88.2 88.2 Li 92.2  0 26.99 960.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 

Winterdienst Parkgarage Süd  
Abstrahlung Nacht 100.0 100.0 77.0 77.0 Li 81  0 200.82 0.00 0.00 480.00 3.0 500 (keine) 

Winterdienst Parkgarage Nord  
Abstrahlung Nacht 99.6 99.6 77.0 77.0 Li 81  0 180.79 0.00 0.00 480.00 3.0 500 (keine) 
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Anlage 3.2 
Schallimmissionen 

Anlage 3.2.1 
Gebäudelärmkarte Bauhof getrennt nach Geschoss  

 

TAG MU IRWTA Lärm = 63 dB(A) 

Erdgeschoss 1. Obergeschoss 

  
2. Obergeschoss  3. Obergeschoss  
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NACHT MU IRWTA Lärm = 45 dB(A) 

Erdgeschoss 1. Obergeschoss 

 
 

2. Obergeschoss  3. Obergeschoss  
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Anlage 3.2.2 
Teilpegel Vermessungsamt  

In den nachfolgenden Tabellen ist die Zusammensetzung der Immissionsbelastung in Form von Teilpegel getrennt für den Tag und den 
Nachtzeitraum an den konkret ausgewählten Immissionsorten (vgl. Abbildung 3 der SU) zusammengestellt. Die Zusammensetzung der 
Immissionsbelastung ist dabei für das 1. OG aufgeführt.  
Alle Pegelangaben erfolgend in dB(A). 

Vermessungsamt  

Tag 1.OG 

 

 
 
 
  

Bezeichnung IO 1 N IO 1 O IO 1 W IO 2 N IO 2 O IO 2 S IO 2  W IO 3 IO 4 N IO 4 S IO A N IO B N IO C W IO C S
Zu- und Abfahrt TG 2,5 28,6 18,5 3,3 9,5 27,4 14,2 40,4 34,1 8,7 31,7 23,8 28,5 25,6
Parkplatz 10,8 43,5 11 14,8 26,7 39,3 29,8 38,4 27,4 6 37,7 30,1 37,2 27,2
Wasch- und Saugplatz außerhalb der Ruhezeit21,7 50 22 24,1 39,6 48,9 32,8 47 38,2 15,2 45,9 38,6 48 37
Tiefgaragen Tor 10,2 34,2 13,7 11,7 15,1 30,4 22 44,8 39 14,1 38,9 32,2 32,3 30,3

Summenpegel 22,4 51,0 24,2 24,8 39,8 49,4 34,8 49,9 42,5 18,5 47,3 40,1 48,5 38,4
ORW E-DIN18005 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 - - - -

Über- Unterschreitung -37,6 -9,0 -35,8 -35,2 -20,2 -10,6 -25,2 -10,1 -17,5 -41,5
IRW-TA Lärm 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 55 55 60 60

Über- Unterschreitung -40,6 -12,0 -38,8 -38,2 -23,2 -13,6 -28,2 -13,1 -20,5 -44,5 -7,7 -14,9 -11,5 -21,6
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Anlage 3.2.3 
Teilpegel Handwerker  

 
Glaserei / Handwerksbetrieb   

Tag 1.OG 

 

 

  

Bezeichnung IO 1 N IO 1 O IO 1 W IO 2 N IO 2 O IO 2 S IO 2  W IO 3 IO 4 N IO 4 S IO A N IO B N IO C W IO C S
Absaugung Höhe 9m 11,8 25,4 22,1 11,4 19,3 33,8 19,2 34,4 30,9 32,7 13,8 21,1 23,9 22,3
Betriebsverkehr Metallbauer 19,9 34 32,3 19,3 25,1 34,1 27,7 48,8 52,9 25,8 38 32,6 39,1 36,4
Abstrahlung a.d.Halle 15,1 29 27,6 16,2 25,1 28,9 24 42,4 48,2 21,2 25,1 19,6 36,3 31,8

Summenpegel 21,6 35,6 33,9 21,5 28,6 37,6 29,7 49,8 54,2 33,8 38,2 33,1 41,0 37,8
ORW E-DIN18005 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 - - - -

Über- Unterschreitung -38,4 -24,4 -26,1 -38,5 -31,4 -22,4 -30,3 -10,2 -5,8 -26,2
IRW-TA Lärm 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 55 55 60 60

Über- Unterschreitung -41,4 -27,4 -29,1 -41,5 -34,4 -25,4 -33,3 -13,2 -8,8 -29,2 -16,8 -21,9 -19,0 -22,2
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Anlage 3.2.4 
Teilpegel Bauhof  

Bauhof 

Tag 1.OG 

 

Bezeichnung IO 1 N IO 1 O IO 1 W IO 2 N IO 2 O IO 2 S IO 2  W IO 3 IO 4 N IO 4 S

Zu- und Abfahrt Regelbetrieb Lkw Gesamt 30,0 26,3 39,5 28,7 23,5 24,3 25,9 35,3 34,7 25,2
Zu- und Abfahrt Transporter 15,8 12,4 25,3 14,2 9,5 10,2 11,9 21,2 20,3 11,3
Zu- und Abfahrt Lkw Salzanlieferung 11,6 11,2 21,1 13,4 7,0 7,8 9,4 21,3 24,0 10,6
Betriebshof (Gabelstapler, Radlader + 
Lkw + Transporter) 36,1 31,5 43,8 34,8 28,8 29,7 31,2 39,1 38,7 30,2
Waschplatz 33,1 19,8 35,4 29,2 21,8 21,4 23,7 22,7 27,1 18,3
Lkw-Werkstatt Dach 15,1 -2,3 20,2 12,6 -0,1 3,0 3,8 11,4 15,1 -3,2
Zapfstelle, An- und Abfahrt, Rangieren, 
Leerlauf 32,3 31,1 51,6 31,0 25,3 27,7 29,1 45,1 43,2 29,1
Container Tausch 2x 13,5 13,0 16,7 13,6 9,9 10,3 11,3 14,5 17,3 13,8
Parken MA 11,5 10,8 22,9 11,7 7,1 8,2 9,4 22,7 19,8 10,0
Salzanlieferung (Lkw Abkippen Salz + 
Leerlauf, Rangieren, An+ Abfahrt) 26,0 29,5 32,2 24,9 24,3 25,6 26,1 40,6 45,4 30,0
Parkgarage Nord Abstrahlung (An- und 
Abfahrt, Rang., Leerlauf ) 26,9 24,9 38,9 27,4 21,7 23,9 24,1 36,0 30,9 21,8
Parkgarage Süd Abstrahlung (An- und 
Abfahrt, Rang., Leerlauf +) 20,5 24,1 30,6 20,7 19,6 19,8 22,2 27,0 29,3 20,8
Pkw-Werkstatt Tore offen West 31,9 23,5 34,6 25,5 23,5 22,1 24,2 23,4 27,3 21,6

Pkw-Werkstatt Lichtband / Fenster gekippt 45,2 19,8 52,1 35,2 21,9 21,1 25,4 26,6 41,8 19,8
WaschhalleTore offen West 43,3 32,0 42,2 39,7 34,3 31,3 35,9 32,5 38,1 31,8
Waschhalle Lichtband / Fenster gekippt 45,6 13,7 44,5 39,1 16,0 15,1 28,3 16,9 34,8 13,2
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Bezeichnung IO 1 N IO 1 O IO 1 W IO 2 N IO 2 O IO 2 S IO 2  W IO 3 IO 4 N IO 4 S
Schlosser Tor Nord offen 28,9 27,7 35,6 35,1 25,5 25,9 27,9 29,9 29,3 26,4
Schreinerei Tor Nord offen 21,1 21,4 26,6 20,2 17,9 18,3 20,1 22,9 22,9 20,1
Schreinerei Fenster gekippt 3,5 2,6 5,3 0,4 -0,4 0,0 0,9 2,6 4,7 2,2
Schreinerei Fenster gekippt 2,1 2,0 3,8 -0,7 -1,1 -0,6 -0,1 1,2 4,0 1,7
Lkw-Werkstatt Tor Ost offen 31,6 20,6 35,5 28,4 20,6 21,2 24,0 28,1 36,5 20,6
Lkw-Werkstatt Fassade Ost 15,9 0,1 17,9 8,4 0,1 1,1 3,6 10,5 15,4 -0,4
Lkw-Werkstatt Fassade Nord 23,2 1,6 25,4 18,0 2,8 4,6 6,8 8,6 15,4 0,9
Lkw-Werkstatt Fassade Süd 9,7 -2,2 11,7 7,0 -2,1 -2,4 -0,8 2,3 3,5 -2,8
Lkw-Werkstatt Fassade West 14,0 -1,8 13,6 8,7 -2,1 -1,7 1,2 0,3 3,8 -3,2
Salzlager Radlader / Abkippen 
Abstrahlung Tor Ost 33,8 36,6 42,3 33,7 32,6 33,6 35,0 50,5 54,0 38,3
Salzlager Radlader / Abkippen 
Abstrahlung Tor O 30,4 33,6 37,9 30,5 29,8 30,3 32,1 44,3 53,2 30,8

Summenpegel 50,4 41,6 56,4 45,5 39,3 39,2 41,6 53,1 57,5 41,5
ORW E-DIN18005 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Über- Unterschreitung -9,6 -18,4 -3,6 -14,5 -20,7 -20,8 -18,4 -6,9 -2,5 -18,5
IRW-TA Lärm 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Über- Unterschreitung -12,6 -21,4 -6,6 -17,5 -23,7 -23,8 -21,4 -9,9 -5,5 -21,5
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Nacht 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bezeichnung IO 1 N IO 1 O IO 1 W IO 2 N IO 2 O IO 2 S IO 2  W IO 3 IO 4 N IO 4 S
Abfahrt Lkw Salzbeladung 18,6 22,0 27,0 18,6 17,2 18,2 19,6 30,7 35,1 20,6
Abfahrt Lkw Salzausfuhr direkt 23,3 22,3 36,3 25,0 18,5 21,5 21,1 33,0 28,2 20,4
Winterdienst Lkw Beladung Salz 13,0 16,1 20,1 12,5 11,5 12,2 13,8 29,3 34,2 16,6
Winterdienst Lkw Leerlauf + 
Rangieren, Salz Betriebshof

24,3 27,5 32,3 24,2 23,0 23,7 25,3 30,3 35,6 26,4

Parken MA 17,5 16,8 28,9 17,7 13,1 14,2 15,4 28,7 25,8 16,0
Winterdienst Parkgarage Süd 
Abstrahlung 

28,2 31,8 38,3 28,4 27,3 27,5 29,9 34,7 37,0 28,5

Winterdienst Parkgarage Nord 
Abstrahlung 

34,6 32,6 46,6 35,1 29,4 31,6 31,8 43,7 38,6 29,5

Summenpegel 36,2 36,3 47,8 36,7 32,5 34,0 34,9 45,1 43,6 33,7
ORW E-DIN18005 /  IRW-TA Lärm 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Über- Unterschreitung -8,8 -8,7 2,8 -8,3 -12,5 -11,0 -10,1 0,1 -1,4 -11,3
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Anlage 4 
 Auszug aus dem Hamburger Leitfaden  

 
 
 














